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Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser, König von Preußen etc.

verordnen im Namen des Reichs, nach erfolgter Zustimmung des Bundesraths und des Reichstags,
was folgt:

Artikel 1.

Die §§. 1 bis 4 des Gesetzes, betreffend die Krankenversicherung der Arbeiter, vom 15. Juni 1883
werden durch folgende Bestimmungen ersetzt:

A. Versicherungszwang.
§. 1.

Personen, welche gegen Gehalt oder Lohn beschäftigt sind:

1. in Bergwerken, Salinen, Aufbereitungsanstalten, Brüchen und Gruben, in Fabriken und
Hüttenwerken, beim Eisenbahn-, Binnenschiffahrts- und Baggereibetriebe, auf Werften und
bei Bauten,
2. im Handelsgewerbe, im Handwerk und in sonstigen stehenden Gewerbebetrieben,
2a. in dem Geschäftsbetriebe der Anwälte, Notare und Gerichtsvollzieher, der
Krankenkassen, Berufsgenossenschaften und Versicherungsanstalten,
3. in Betrieben, in denen Dampfkessel oder durch elementare Kraft (Wind, Wasser, Dampf,
Gas, heiße Luft u. s. w.) bewegte Triebwerke zur Verwendung kommen, sofern diese
Verwendung nicht ausschließlich in vorübergehender Benutzung einer nicht zur
Betriebsanlage gehörenden Kraftmaschine besteht,

sind mit Ausnahme der Gehülfen und Lehrlinge in Apotheken, sowie der im §. 2 unter Ziffer 2
bis 6 aufgeführten Personen, sofern nicht die Beschäftigung durch die Natur ihres
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Gegenstandes oder im Voraus durch den Arbeitsvertrag auf einen Zeitraum von weniger als
einer Woche beschränkt ist, nach Maßgabe der Vorschriften dieses Gesetzes gegen Krankheit
zu versichern.
Dasselbe gilt von Personen, welche in dem gesammten Betriebe der Post- und
Telegraphenverwaltungen, sowie in den Betrieben der Marine- und Heeresverwaltungen
gegen Gehalt oder Lohn beschäftigt sind und nicht bereits auf Grund der vorstehenden
Bestimmungen der Krankenversicherungspflicht unterliegen.
Die Besatzung von Seeschiffen, auf welche die Vorschriften der §§. 48 und 49 der
Seemannsordnung vom 27. Dezember 1872 (Reichs-Gesetzbl. S. 409) Anwendung finden,
unterliegt der Versicherungspflicht nicht.
Handlungsgehülfen und -Lehrlinge unterliegen der Versicherungspflicht nur, sofern durch
Vertrag die ihnen nach Artikel 60 des deutschen Handelsgesetzbuchs zustehenden Rechte
aufgehoben oder beschränkt sind.
Als Gehalt oder Lohn im Sinne dieses Gesetzes gelten auch Tantiemen und Naturalbezüge. Für
die letzteren wird der Durchschnittswerth in Ansatz gebracht; dieser Werth wird von der
unteren Verwaltungsbehörde festgesetzt.

§. 2.

Durch statutarische Bestimmung einer Gemeinde für ihren Bezirk, oder eines weiteren
Kommunalverbandes für seinen Bezirk oder Theile desselben, kann die Anwendung der
Vorschriften des §. 1 erstreckt werden:

1. auf diejenigen im §. 1 bezeichneten Personen, deren Beschäftigung durch die Natur ihres
Gegenstandes oder im Voraus durch den Arbeitsvertrag auf einen Zeitraum von weniger als
einer Woche beschränkt ist,
2. auf die in Kommunalbetrieben und im Kommunaldienste beschäftigten Personen, auf welche
die Anwendung des §. 1 nicht durch anderweite reichsgesetzliche Vorschriften erstreckt ist,
3. auf diejenigen Familienangehörigen eines Betriebsunternehmers, deren Beschäftigung in
dem Betriebe nicht auf Grund eines Arbeitsvertrages stattfindet,
4. auf selbständige Gewerbetreibende, welche in eigenen Betriebsstätten im Auftrage und für
Rechnung anderer Gewerbetreibender mit der Herstellung oder Bearbeitung gewerblicher
Erzeugnisse beschäftigt werden (Hausindustrie), und zwar auch für den Fall, daß sie die Roh-
und Hülfsstoffe selbst beschaffen, und auch für die Zeit, während welcher sie vorübergehend
für eigene Rechnung arbeiten,
5. auf Handlungsgehülfen und -Lehrlinge, soweit dieselben nicht nach §. 1
versicherungspflichtig sind,
6. auf die in der Land- und Forstwirthschaft beschäftigten Arbeiter und Betriebsbeamten.

Die auf Grund dieser Vorschrift ergehenden statutarischen Bestimmungen müssen die genaue
Bezeichnung derjenigen Klassen von Personen, auf welche die Anwendung der Vorschriften
des §. 1 erstreckt werden soll, und in den Fällen der Ziffern 1 und 4 Bestimmungen über die
Verpflichtung zur An- und Abmeldung, sowie über die Verpflichtung zur Einzahlung der
Beiträge enthalten.
Sie bedürfen der Genehmigung der höheren Verwaltungsbehörde und sind in der für
Bekanntmachungen der Gemeindebehörden vorgeschriebenen oder üblichen Form zu
veröffentlichen.
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§. 2a.

Die Anwendung der Vorschriften des §. 1 kann auch auf solche in Betrieben oder im Dienste
des Reichs oder eines Staates beschäftigte Personen erstreckt werden, welche der
Krankenversicherungspflicht nicht bereits nach gesetzlichen Bestimmungen unterliegen. Die
Erstreckung erfolgt durch Verfügung des Reichskanzlers beziehungsweise der
Zentralbehörde.

§. 2b.

Betriebsbeamte, Werkmeister und Techniker, Handlungsgehülfen und -Lehrlinge, sowie die
unter §. 1 Absatz 1 Ziffer 2a fallenden Personen unterliegen der Versicherungspflicht nur,
wenn ihr Arbeitsverdienst an Lohn oder Gehalt sechszweidrittel Mark für den Arbeitstag oder,
sofern Lohn oder Gehalt nach größeren Zeitabschnitten bemessen ist, zweitausend Mark für
das Jahr gerechnet, nicht übersteigt.
Dasselbe gilt von anderen unter §. 2 Absatz 1 Ziffer 2 und §. 2a fallenden Personen, soweit sie
Beamte sind.

§. 3.

Personen des Soldatenstandes, sowie solche in Betrieben oder im Dienste des Reichs, eines
Staates oder Kommunalverbandes beschäftigte Personen, welche dem Reich, Staat oder
Kommunalverbande gegenüber in Krankheitsfällen Anspruch auf Fortzahlung des Gehalts oder
des Lohnes mindestens für dreizehn Wochen nach der Erkrankung oder auf eine den
Bestimmungen des §. 6 entsprechende Unterstützung haben, sind von der
Versicherungspflicht ausgenommen.

§. 3a.

Auf ihren Antrag sind von der Versicherungspflicht zu befreien:

1. Personen, welche in Folge von Verletzungen, Gebrechen, chronischen Krankheiten oder
Alter nur theilweise oder nur zeitweise erwerbsfähig sind, wenn der unterstützungspflichtige
Armenverband der Befreiung zustimmt,
2. Personen, welchen gegen ihren Arbeitgeber für den Fall der Erkrankung ein
Rechtsanspruch auf eine den Bestimmungen des §. 6 entsprechende oder gleichwerthige
Unterstützung zusteht, sofern die Leistungsfähigkeit des Arbeitgebers zur Erfüllung des
Anspruchs gesichert ist.

Wird der Antrag auf Befreiung von der Verwaltung der Gemeinde-Krankenversicherung oder
von dem Vorstande der Krankenkasse, welcher der Antragsteller angehören würde, abgelehnt,
so entscheidet auf Anrufen des Antragstellers die Aufsichtsbehörde endgültig.
In dem Falle zu 2 gilt die eingeräumte Befreiung nur für die Dauer des Arbeitsvertrages. Sie
erlischt vor Beendigung des Arbeitsvertrages:

a) wenn sie von der Aufsichtsbehörde wegen nicht genügender Leistungsfähigkeit des
Arbeitgebers von Amtswegen oder auf Antrag eines Betheiligten aufgehoben wird,



b) wenn der Arbeitgeber die befreite Person zur Krankenversicherung anmeldet. Die
Anmeldung ist ohne rechtliche Wirkung, wenn die befreite Person zur Zeit derselben bereits
erkrankt war.

Insoweit im Erkrankungsfalle der gegen den Arbeitgeber bestehende Anspruch nicht erfüllt
wird, ist auf Antrag der befreiten Person von der Gemeinde-Krankenversicherung oder von der
Krankenkasse, welcher sie im Nichtbefreiungsfalle angehört haben würde, die gesetzliche
oder statutenmäßige Krankenunterstützung zu gewähren. Die zu dem Ende gemachten
Aufwendungen sind von dem Arbeitgeber zu erstatten.

§. 3b.

Auf den Antrag des Arbeitgebers sind von der Versicherungspflicht zu befreien Lehrlinge,
welchen durch den Arbeitgeber für die während der Dauer des Lehrverhältnisses eintretenden
Erkrankungsfalle der Anspruch auf freie Kur oder Verpflegung in einem Krankenhause auf die
im §. 6 Absatz 2 bezeichnete Dauer gesichert ist. Gleiches gilt von Personen, welche im Falle
der Arbeitslosigkeit in einer die Versicherungspflicht begründenden Art in
Wohlthätigkeitsanstalten beschäftigt werden, deren Zweck darin besteht, arbeitslosen
Personen vorübergehend Beschäftigung zu gewähren (Arbeiterkolonien und dergl.).
Die Bestimmungen des §. 3a. Absatz 2 bis 4 finden entsprechende Anwendung.

B. Gemeinde-Krankenversicherung.
§. 4.

Für alle versicherungspflichtigen Personen, welche nicht

einer Orts-Krankenkasse (§. 16),
einer Betriebs- (Fabrik-) Krankenkasse (§. 59),
einer Bau-Krankenkasse (§. 69),
einer Innungs-Krankenkasse (§. 73),
einer Knappschaftskasse (§. 74)

angehören, tritt, vorbehaltlich der Bestimmung des §. 75, die Gemeinde-Krankenversicherung
ein.
Personen der in §§. 1 bis 3 bezeichneten Art, welche der Versicherungspflicht nicht
unterliegen und deren jährliches Gesammteinkommen zweitausend Mark nicht übersteigt,
sowie Dienstboten sind berechtigt, der Gemeinde-Krankenversicherung der Gemeinde, in
deren Bezirk sie beschäftigt sind, beizutreten. Durch statutarische Bestimmung (§. 2) kann
auch anderen nichtversicherungspflichtigen Personen die Aufnahme in die Gemeinde-
Krankenversicherung gestattet oder das Recht des Beitritts eingeräumt werden, sofern ihr
jährliches Gesammteinkommen zweitausend Mark nicht übersteigt.
Der Beitritt der Berechtigten erfolgt durch schriftliche oder mündliche Erklärung beim
Gemeindevorstande, gewährt aber keinen Anspruch auf Unterstützung im Falle einer bereits
zur Zeit dieser Erklärung eingetretenen Erkrankung. Die Gemeinde ist berechtigt,
nichtversicherungspflichtige Personen, welche sich zum Beitritt melden, einer ärztlichen



Untersuchung unterziehen zu lassen, und, wenn diese eine bereits bestehende Krankheit
ergiebt, von der Versicherung zurückzuweisen.
Freiwillig Beigetretene, welche die Versicherungsbeiträge (§. 5) an zwei auf einander
folgenden Zahlungsterminen nicht geleistet haben, scheiden damit aus der Gemeinde-
Krankenversicherung aus.

Artikel 2.

Hinter §. 5 wird folgender §. 5a eingeschoben:

§. 5a.

Für Personen, welche in Gewerbebetrieben beschäftigt sind, deren Natur es mit sich bringt,
daß einzelne Arbeiten an wechselnden Orten außerhalb der Betriebsstätte ausgeführt werden,
gilt auch für die Zeit, während welcher sie mit solchen Arbeiten beschäftigt sind, als
Beschäftigungsort der Sitz des Gewerbebetriebes.
Werden versicherungspflichtige Personen von einer öffentlichen oder privaten
Betriebsverwaltung mit Arbeiten beschäftigt, welche an wechselnden, in verschiedenen
Gemeindebezirken belegenen Orten auszuführen sind, so gilt, falls nicht nach Anhörung der
betheiligten Verwaltungen und Gemeinden oder weiteren Kommunalverbänden von der
höheren Verwaltungsbehörde etwas anderes bestimmt wird, als Beschäftigungsort diejenige
Gemeinde, in welcher die mit der unmittelbaren Leitung jener Arbeiten betraute Stelle ihren
Sitz hat.
Für Personen, welche in der Land- oder Forstwirthschaft zur Beschäftigung an wechselnden,
in verschiedenen Gemeindebezirken belegenen Orten angenommen sind, gilt als
Beschäftigungsort der Sitz des Betriebes (§. 44 des Gesetzes vom 5. Mai 1886, Reichs-
Gesetzbl. S. 132).

Artikel 3.

Die §§. 6 bis 8 werden durch folgende Bestimmungen ersetzt:

§. 6.

Als Krankenunterstützung ist zu gewähren:

1. vom Beginn der Krankheit ab freie ärztliche Behandlung, Arznei, sowie Brillen, Bruchbänder
und ähnliche Heilmittel;
2. im Falle der Erwerbsunfähigkeit vom dritten Tage nach dem Tage der Erkrankung ab für
jeden Arbeitstag ein Krankengeld in Höhe der Hälfte des ortsüblichen Tagelohnes
gewöhnlicher Tagearbeiter.

Die Krankenunterstützung endet spätestens mit dem Ablauf der dreizehnten Woche nach
Beginn der Krankheit, im Falle der Erwerbsunfähigkeit spätestens mit dem Ablauf der
dreizehnten Woche nach Beginn des Krankengeldbezuges. Endet der Bezug des
Krankengeldes erst nach Ablauf der dreizehnten Woche nach dem Beginn der Krankheit, so
endet mit dem Bezuge des Krankengeldes zugleich auch der Anspruch auf die im Absatz 1
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unter Ziffer 1 bezeichneten Leistungen.
Das Krankengeld ist nach Ablauf jeder Woche zu zahlen.

§. 6a.

Die Gemeinden sind ermächtigt, zu beschließen:

1. daß Personen, welche der Versicherungspflicht nicht unterliegen und freiwillig der
Gemeinde-Krankenversicherung beitreten, erst nach Ablauf einer auf höchstens sechs Wochen
vom Beitritt ab zu bemessenden Frist Krankenunterstützung erhalten;
2. daß Versicherten, welche die Gemeinde-Krankenversicherung durch eine mit dem Verlust
der bürgerlichen Ehrenrechte bedrohte strafbare Handlung geschädigt haben, für die Dauer
von zwölf Monaten seit Begehung der Strafthat, sowie daß Versicherten, welche sich eine
Krankheit vorsätzlich oder durch schuldhafte Betheiligung bei Schlägereien oder Raufhändeln,
durch Trunkfälligkeit oder geschlechtliche Ausschweifungen zugezogen haben, für diese
Krankheit das Krankengeld gar nicht oder nur theilweise zu gewähren ist;
3. daß Versicherten, welche von der Gemeinde die Krankenunterstützung ununterbrochen
oder im Laufe eines Zeitraums von zwölf Monaten für dreizehn Wochen bezogen haben, bei
Eintritt eines neuen Unterstützungsfalles, sofern dieser durch die gleiche nicht gehobene
Krankheitsursache veranlaßt ist, im Laufe der nächsten zwölf Monate Krankenunterstützung
nur für die Gesammtdauer von dreizehn Wochen zu gewähren ist;
4. daß Krankengeld allgemein oder unter bestimmten Voraussetzungen schon vom Tage des
Eintritts der Erwerbsunfähigkeit ab, sowie für Sonn- und Festtage zu zahlen ist;
5. daß Versicherten auf ihren Antrag die im §. 6 Absatz 1 Ziffer 1 bezeichneten Leistungen
auch für ihre dem Krankenversicherungszwange nicht unterliegenden Familienangehörigen zu
gewähren sind;
6. daß die ärztliche Behandlung, die Lieferung der Arznei und die Kur und Verpflegung nur
durch bestimmte Aerzte, Apotheken und Krankenhäuser zu gewähren sind und die Bezahlung
der durch Inanspruchnahme anderer Aerzte, Apotheken und Krankenhäuser entstandenen
Kosten, von dringenden Fällen abgesehen, abgelehnt werden kann.

Die Gemeinden sind ferner ermächtigt, Vorschriften über die Krankenmeldung, über das
Verhalten der Kranken und über die Krankenaufsicht zu erlassen und zu bestimmen, daß
Versicherte, welche diesen Vorschriften oder den Anordnungen des behandelnden Arztes
zuwiderhandeln, Ordnungsstrafen bis zu zwanzig Mark zu erlegen haben. Vorschriften dieser
Art bedürfen der Genehmigung der Aufsichtsbehörde.

§. 7.

An Stelle der im §. 6 vorgeschriebenen Leistungen kann freie Kur und Verpflegung in einem
Krankenhause gewährt werden, und zwar:

1. für diejenigen, welche verheirathet sind, oder eine eigene Haushaltung haben, oder
Mitglieder der Haushaltung ihrer Familie sind, mit ihrer Zustimmung, oder unabhängig von
derselben, wenn die Art der Krankheit Anforderungen an die Behandlung oder Verpflegung
stellt, welchen in der Familie des Erkrankten nicht genügt werden kann, oder wenn die
Krankheit eine ansteckende ist, oder wenn der Erkrankte wiederholt den auf Grund des §. 6a
Absatz 2 erlassenen Vorschriften zuwidergehandelt hat, oder wenn dessen Zustand oder



Verhalten eine fortgesetzte Beobachtung erfordert;
2. für sonstige Erkrankte unbedingt.

Hat der in einem Krankenhause Untergebrachte Angehörige, deren Unterhalt er bisher aus
seinem Arbeitsverdienst bestritten hat, so ist neben der freien Kur und Verpflegung die Hälfte
des im §. 6 als Krankengeld festgesetzten Betrages für diese Angehörigen zu zahlen. Die
Zahlung kann unmittelbar an die Angehörigen erfolgen.

§. 8.

Der Betrag des ortsüblichen Tagelohnes gewöhnlicher Tagearbeiter wird von der höheren
Verwaltungsbehörde nach Anhörung der Gemeindebehörde festgesetzt und durch das für ihre
amtlichen Bekanntmachungen bestimmte Blatt veröffentlicht. Aenderungen der Festsetzung
treten erst sechs Monate nach der Veröffentlichung in Kraft.
Die Festsetzung findet für männliche und weibliche, für Personen über und unter sechszehn
Jahren besonders statt. Für Personen unter sechszehn Jahren (jugendliche Personen) kann die
Festsetzung getrennt für junge Leute zwischen vierzehn und sechszehn Jahren und für Kinder
unter vierzehn Jahren vorgenommen werden. Für Lehrlinge gilt die für junge Leute getroffene
Feststellung.

Artikel 4.

Im §. 9 Absatz 2 wird das erste Wort „Dieselben“ durch die Worte: „Die Beiträge“ ersetzt und
dem Absatz 1 des Paragraphen folgender Satz hinzugefügt:

„In Fällen der Gewährung der im §. 6a Absatz 1 Ziffer 5 bezeichneten besonderen Leistungen
sind besondere von der Gemeinde-Krankenversicherung allgemein festzusetzende
Zusatzbeiträge zu erheben.“

Artikel 5.

Im §. 10 Absatz 3 werden die Worte: „einer durchschnittlichen Jahreseinnahme“ ersetzt durch
die Worte: „der durchschnittlichen Jahresausgabe der letzten drei Jahre“ und hinter dem
Worte „Erhöhung“ eingeschaltet die Worte: „oder Erweiterung“.

Artikel 6.

Im §. 16 wird zwischen Absatz 1 und Absatz 2 folgender Absatz eingeschoben:

„Die Vorschriften des §. 5a finden auch hier Anwendung.“
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Artikel 7.

Die §§. 19 bis 22 werden durch folgende Bestimmungen ersetzt:

§. 18a.

Die Gemeinden sind berechtigt, Gewerbszweige oder Betriebsarten, für welche eine Orts-
Krankenkasse nicht besteht, einer bestehenden Orts-Krankenkasse nach Anhörung derselben,
und nachdem den betheiligten Versicherungspflichtigen Gelegenheit zu einer Aeußerung
darüber gegeben worden ist, zuzuweisen. Die Zuweisung soll thunlichst an eine für verwandte
Gewerbszweige oder Betriebsarten bestehende Orts-Krankenkasse erfolgen.
Gegen den Bescheid, durch welchen die Zuweisung ausgesprochen wird, steht der Kasse
innerhalb vier Wochen nach der Zustellung die Beschwerde an die höhere
Verwaltungsbehörde zu.

§. 19.

Die Gewerbszweige und Betriebsarten, für welche eine Orts-Krankenkasse errichtet wird, sind
in dem Kassenstatut (§. 23) zu bezeichnen.
Die in diesen Gewerbszweigen und Betriebsarten beschäftigten Personen werden, soweit sie
versicherungspflichtig sind, vorbehaltlich der Bestimmung des §. 75, mit dem Tage, an
welchem sie in die Beschäftigung eintreten, Mitglieder der Kasse, sofern sie nicht vermöge
ihrer Beschäftigung einer der in §§. 59, 69, 73, 74 bezeichneten Kassen angehören.
Soweit sie nicht versicherungspflichtig sind, haben sie das Recht, der Kasse beizutreten,
sofern ihr jährliches Gesammteinkommen zweitausend Mark nicht übersteigt. Der Beitritt
erfolgt durch schriftliche oder mündliche Anmeldung bei dem Kassenvorstande oder der auf
Grund des §. 49 Absatz 5 errichteten Meldestelle, gewährt aber keinen Anspruch auf
Unterstützung im Falle einer bereits zur Zeit dieser Anmeldung eingetretenen Erkrankung.
Die Kasse ist berechtigt, nichtversicherungspflichtige Personen, welche sich zum Beitritt
melden, einer ärztlichen Untersuchung unterziehen zu lassen und ihre Aufnahme abzulehnen,
wenn die Untersuchung eine bereits bestehende Krankheit ergiebt.
Sind mehrere Gewerbszweige oder Betriebsarten zu einem Betriebe vereinigt, so gehören die
in diesem beschäftigten versicherungspflichtigen Personen derjenigen Orts-Krankenkasse an,
welche für den Gewerbszweig oder die Betriebsart errichtet ist, in denen die Mehrzahl dieser
Personen beschäftigt ist. Im Zweifel entscheidet, nach Anhörung des Betriebsunternehmers,
der Vorstände der betheiligten Kassen und der Aufsichtsbehörde, die höhere
Verwaltungsbehörde endgültig.
Der Austritt ist versicherungspflichtigen Personen mit dem Schlusse des Rechnungsjahres zu
gestatten, wenn sie denselben spätestens drei Monate zuvor bei dem Vorstande beantragen
und vor dem Austritt nachweisen, daß sie Mitglieder einer der im §. 75 bezeichneten Kassen
geworden sind.
Die Mitgliedschaft nichtversicherungspflichtiger Personen erlischt, wenn sie die Beiträge an
zwei auf einander folgenden Zahlungsterminen nicht geleistet haben.

§. 20.

Die Orts-Krankenkassen sollen mindestens gewähren:

1. im Falle einer Krankheit oder durch Krankheit herbeigeführten Erwerbsunfähigkeit eine
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Krankenunterstützung, welche nach §§. 6, 7, 8 mit der Maßgabe zu bemessen ist, daß der
durchschnittliche Tagelohn derjenigen Klassen der Versicherten, für welche die Kasse
errichtet wird, soweit er drei Mark für den Arbeitstag nicht überschreitet, an die Stelle des
ortsüblichen Tagelohnes gewöhnlicher Tagearbeiter tritt;
2. eine Unterstützung in Höhe des Krankengeldes an Wöchnerinnen, welche innerhalb des
letzten Jahres, vom Tage der Entbindung ab gerechnet, mindestens sechs Monate hindurch
einer auf Grund dieses Gesetzes errichteten Kasse oder einer Gemeinde-Krankenversicherung
angehört haben, auf die Dauer von mindestens vier Wochen nach ihrer Niederkunft, und
soweit ihre Beschäftigung nach den Bestimmungen der Gewerbeordnung für eine längere Zeit
untersagt ist, für diese Zeit;
3. für den Todesfall eines Mitgliedes ein Sterbegeld im zwanzigfachen Betrage des
durchschnittlichen Tagelohnes (Ziffer 1).

Die Feststellung des durchschnittlichen Tagelohnes kann auch unter Berücksichtigung der
zwischen den Kassenmitgliedern hinsichtlich der Lohnhöhe bestehenden Verschiedenheiten
klassenweise erfolgen. Der durchschnittliche Tagelohn einer Klasse darf in diesem Falle nicht
über den Betrag von vier Mark festgestellt werden.
Verstirbt ein als Mitglied der Kasse Erkrankter nach Beendigung der Krankenunterstützung,
so ist das Sterbegeld zu gewähren, wenn die Erwerbsunfähigkeit bis zum Tode fortgedauert
hat und der Tod in Folge derselben Krankheit vor Ablauf eines Jahres nach Beendigung der
Krankenunterstützung eingetreten ist.
Das Sterbegeld ist zunächst zur Deckung der Kosten des Begräbnisses bestimmt und in dem
aufgewendeten Betrage demjenigen auszuzahlen, welcher das Begrabniß besorgt. Ein
etwaiger Ueberschuß ist dem Hinterbliebenen Ehegatten, in Ermangelung eines solchen den
nächsten Erben auszuzahlen. Sind solche Personen nicht vorhanden, so verbleibt der
Ueberschuß der Kasse.

§. 21.

Eine Erhöhung und Erweiterung der Leistungen der Orts-Krankenkassen ist in folgendem
Umfange zulässig:

1. Die Dauer der Krankenunterstützung kann auf einen längeren Zeitraum als dreizehn
Wochen bis zu einem Jahre festgesetzt werden.
1a. Das Krankengeld kann allgemein oder unter bestimmten Voraussetzungen schon vom
Tage des Eintritts der Erwerbsunfähigkeit ab, sowie für Sonn- und Festtage gewährt werden,
sofern dieses sowohl von der Vertretung der zu Beiträgen verpflichteten Arbeitgeber (§. 38)
als auch von derjenigen der Versicherten beschlossen wird, oder sofern der Betrag des
gesetzlich vorgeschriebenen Reservefonds erreicht ist.
2. Das Krankengeld kann auf einen höheren Betrag, und zwar bis zu drei Viertel des
durchschnittlichen Tagelohnes (§. 20) festgesetzt werden; neben freier ärztlicher Behandlung
und Arznei können auch andere als die im §. 6 bezeichneten Heilmittel gewährt werden.
3. Neben freier Kur und Verpflegung in einem Krankenhause kann Krankengeld bis zu einem
Achtel des durchschnittlichen Tagelohnes (§. 20) auch solchen bewilligt werden, welche nicht
den Unterhalt von Angehörigen aus ihrem Lohne bestritten haben.
3a. Für die Dauer eines Jahres von Beendigung der Krankenunterstützung ab kann Fürsorge
für Rekonvalescenten, namentlich auch Unterbringung in einer Rekonvalescentenanstalt
gewährt werden.
4. Die Wöchnerinnen-Unterstützung kann allgemein bis zur Dauer von sechs Wochen nach der
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Niederkunft erstreckt werden.
5. Freie ärztliche Behandlung, freie Arznei und sonstige Heilmittel können für erkrankte
Familienangehörige der Kassenmitglieder, sofern sie nicht selbst dem
Krankenversicherungszwange unterliegen, auf besonderen Antrag oder allgemein gewährt
werden. Unter derselben Voraussetzung kann für Ehefrauen der Kassenmitglieder im Falle der
Entbindung die nach Ziffer 4 zulässige Unterstützung gewährt werden.
6. Das Sterbegeld kann auf einen höheren als den zwanzigfachen Betrag, und zwar bis zum
vierzigfachen Betrage des durchschnittlichen Tagelohnes (§. 20) erhöht werden.
7. Beim Tode der Ehefrau oder eines Kindes eines Kassenmitgliedes kann, sofern diese
Personen nicht selbst in einem gesetzlichen Versicherungsverhältniß stehen, auf Grund dessen
ihren Hinterbliebenen ein Anspruch auf Sterbegeld zusteht, ein Sterbegeld, und zwar für
erstere im Betrage bis zu zwei Dritteln, für letztere bis zur Hälfte des für das Mitglied
festgestellten Sterbegeldes gewährt werden.

Auf weitere Unterstützungen, namentlich auf Invaliden-, Wittwen- und
Waisenunterstützungen, dürfen die Leistungen der Orts-Krankenkassen nicht ausgedehnt
werden.

§. 22.

Die Beiträge zu den Orts-Krankenkassen sind in Prozenten des durchschnittlichen Tagelohnes
(§. 20) so zu bemessen, daß sie unter Einrechnung der etwaigen sonstigen Einnahmen der
Kasse ausreichen, um die statutenmäßigen Unterstützungen, die Verwaltungskosten und die
zur Ansammlung oder Ergänzung des Reservefonds (§. 32) erforderlichen Rücklagen zu
decken.
Krankenkassen, welche die im §. 21 Absatz 1 Ziffer 5 bezeichneten besonderen Leistungen auf
Antrag gewähren, sind nach Bestimmung des Statuts befugt, für diese Leistungen von
Kassenmitgliedern mit Familienangehörigen einen besonderen, allgemein festzusetzenden
Zusatzbeitrag zu erheben.
Orts-Krankenkassen, welche für verschiedene Gewerbszweige oder Betriebsarten errichtet
sind, können die Höhe der Beiträge für die einzelnen Gewerbszweige und Betriebsarten
verschieden bemessen, wenn und soweit die Verschiedenheit der Gewerbszweige und
Betriebsarten eine erhebliche Verschiedenheit der Erkrankungsgefahr bedingt. Festsetzungen
dieser Art bedürfen der Genehmigung der höheren Verwaltungsbehörde.

Artikel 8.

Der §. 24 wird abgeändert, wie folgt:

§. 24.

Das Kassenstatut bedarf der Genehmigung der höheren Verwaltungsbehörde. Bescheid ist
innerhalb sechs Wochen zu ertheilen. Die Genehmigung darf nur versagt werden, wenn das
Statut den Anforderungen dieses Gesetzes nicht genügt oder wenn die Bestimmung über die
Klassen von Personen, welche der Kasse angehören sollen (§. 23 Absatz 2 Ziffer 1), mit den
Bestimmungen des Statuts einer anderen Kasse im Widerspruch steht. Wird die Genehmigung
versagt, so sind die Gründe mitzutheilen. Der versagende Bescheid kann im Wege des
Verwaltungsstreitverfahrens, wo ein solches nicht besteht, im Wege des Rekurses nach
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Maßgabe der Vorschriften der §§. 20, 21 der Gewerbeordnung angefochten werden.
Abänderungen des Statuts unterliegen der gleichen Vorschrift.
Jedes Mitglied erhält ein Exemplar des Kassenstatuts und etwaiger Abänderungen.
Den Zeitpunkt, mit welchem die Kasse ins Leben tritt, bestimmt die höhere
Verwaltungsbehörde.

Artikel 9.

Die §§. 26 bis 28 werden durch folgende Bestimmungen ersetzt:

§. 26.

Für sämmtliche versicherungspflichtige Kassenmitglieder beginnt der Anspruch auf die
gesetzlichen Unterstützungen der Kasse zum Betrage der gesetzlichen Mindestleistungen der
Kasse (§. 20) mit dem Zeitpunkte, in welchem sie Mitglieder der Kasse geworden sind (§. 19).
Von Kassenmitgliedern, welche nachweisen, daß sie bereits einer anderen Krankenkasse
angehört oder Beiträge zur Gemeinde-Krankenversicherung geleistet haben, und daß zwischen
dem Zeitpunkte, mit welchem sie aufgehört haben, einer solchen Krankenkasse anzugehören
oder Beiträge zur Gemeinde-Krankenversicherung zu leisten, und dem Zeitpunkte, in welchem
sie Mitglieder der Orts-Krankenkasse geworden sind, nicht mehr als dreizehn Wochen liegen,
darf ein Eintrittsgeld nicht erhoben werden.
Kassenmitglieder, welche aus der Beschäftigung, vermöge welcher sie der Kasse angehörten,
behufs Erfüllung ihrer Dienstpflicht im Heere oder in der Marine ausgeschieden sind und nach
Erfüllung der Dienstpflicht in eine Beschäftigung zurückkehren, vermöge welcher sie der
Kasse wieder angehören, erwerben mit dem Zeitpunkte des Wiedereintritts in die Kasse das
Recht auf die vollen statutenmäßigen Unterstützungen derselben und können zur Zahlung
eines neuen Eintrittsgeldes nicht verpflichtet werden. Dasselbe gilt von denjenigen, welche
einer Kasse vermöge der Beschäftigung in einem Gewerbszweige angehört haben, dessen
Natur eine periodisch wiederkehrende zeitweilige Einstellung des Betriebes mit sich bringt,
wenn sie in Folge der letzteren ausgeschieden, aber nach Wiederbeginn der Betriebsperiode
in eine Beschäftigung zurückgekehrt sind, vermöge welcher sie wieder Mitglieder derselben
Kasse werden.
Soweit die vorstehenden Bestimmungen nicht entgegenstehen, kann durch Kassenstatut
bestimmt werden, daß das Recht auf die Unterstützungen der Kasse erst nach Ablauf einer
Karenzzeit beginnt und daß neu eintretende Kassenmitglieder ein Eintrittsgeld zu zahlen
haben. Die Karenzzeit darf den Zeitraum von sechs Monaten, das Eintrittsgeld darf den Betrag
des für sechs Wochen zu leistenden Kassenbeitrages nicht übersteigen.

§. 26a.

Kassenmitgliedern, welche gleichzeitig anderweitig gegen Krankheit versichert sind, ist das
Krankengeld soweit zu kürzen, als dasselbe zusammen mit dem aus anderweiter Versicherung
bezogenen Krankengelde den vollen Betrag ihres durchschnittlichen Tagelohnes übersteigen
würde. Durch das Kassenstatut kann diese Kürzung ganz oder theilweise ausgeschlossen
werden.
Durch das Kassenstatut kann ferner bestimmt werden:

1. daß die Mitglieder verpflichtet sind, andere von ihnen eingegangene
Versicherungsverhältnisse, aus welchen ihnen Ansprüche auf Krankenunterstützung zustehen,
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sofern sie zur Zeit des Eintritts in die Kasse bereits bestanden, binnen einer Woche nach dem
Eintritt, sofern sie später abgeschlossen werden, binnen einer Woche nach dem Abschlusse,
dem Kassenvorstande anzuzeigen;
2. daß Mitgliedern, welche die Kasse durch eine mit dem Verlust der bürgerlichen
Ehrenrechte bedrohte strafbare Handlung geschädigt haben, für die Dauer von zwölf Monaten
seit Begehung der Strafthat, sowie daß Versicherten, welche sich eine Krankheit vorsätzlich
oder durch schuldhafte Betheiligung bei Schlägereien oder Raufhändeln, durch Trunkfälligkeit
oder geschlechtliche Ausschweifungen zugezogen haben, für diese Krankheit das
statutenmäßige Krankengeld gar nicht oder nur theilweise zu gewähren ist;
2a. daß Mitglieder, welche der gemäß Ziffer 1 getroffenen Bestimmung oder den durch
Beschluß der Generalversammlung über die Krankenmeldung, das Verhalten der Kranken und
die Krankenaufsicht erlassenen Vorschriften oder den Anordnungen des behandelnden Arztes
zuwiderhandeln, Ordnungsstrafen bis zu zwanzig Mark zu erlegen haben;
2b. daß die ärztliche Behandlung, die Lieferung der Arznei und die Kur und Verpflegung nur
durch bestimmte Aerzte, Apotheken und Krankenhäuser zu gewähren sind und die Bezahlung
der durch Inanspruchnahme anderer Aerzte, Apotheken und Krankenhäuser entstandenen
Kosten, von dringenden Fällen abgesehen, abgelehnt werden kann;
3. daß Mitgliedern, welche von dieser Krankenkasse eine Krankenunterstützung
ununterbrochen oder im Laufe eines Zeitraums von zwölf Monaten für dreizehn Wochen
bezogen haben, bei Eintritt eines neuen Unterstützungsfalles, sofern dieser durch die gleiche
nicht gehobene Krankheitsursache veranlaßt worden ist, im Laufe der nächsten zwölf Monate
Krankenunterstützung nur im gesetzlichen Mindestbetrage (§. 20) und nur für die
Gesammtdauer von dreizehn Wochen zu gewähren ist;
4. daß Personen, welche der Versicherungspflicht nicht unterliegen und freiwillig der Kasse
beitreten, erst nach Ablauf einer auf höchstens sechs Wochen vom Beitritt ab zu bemessenden
Frist Krankenunterstützung erhalten;
5. daß auch andere als die in den §§. 1 bis 3 genannten Personen als Mitglieder der Kasse
aufgenommen werden können, sofern ihr jährliches Gesammteinkommen zweitausend Mark
nicht übersteigt;
6. daß die Unterstützungen und Beiträge statt nach den durchschnittlichen Tagelöhnen (§. 20)
in Prozenten des wirklichen Arbeitsverdienstes der einzelnen Versicherten festgesetzt werden,
soweit dieser vier Mark für den Arbeitstag nicht übersteigt.

Die unter 2a bezeichneten Beschlüsse der Generalversammlung bedürfen der Genehmigung
der Aufsichtsbehörde. Ueber Beschwerden gegen die Versagung der Genehmigung
entscheidet die nächst vorgesetzte Dienstbehörde endgültig.
Abänderungen des Statuts, durch welche die bisherigen Kassenleistungen herabgesetzt
werden, finden auf solche Mitglieder, welchen bereits zur Zeit der Abänderung ein
Unterstützungsanspruch wegen eingetretener Krankheit zusteht, für die Dauer dieser
Krankheit keine Anwendung.

§. 27.

Kassenmitglieder, welche aus der die Mitgliedschaft begründenden Beschäftigung
ausscheiden und nicht zu einer Beschäftigung übergehen, vermöge welcher sie Mitglieder
einer anderen der in den §§. 16, 59, 69, 73, 74 bezeichneten Krankenkassen werden, bleiben
solange Mitglieder, als sie sich im Gebiete des Deutschen Reichs aufhalten, sofern sie ihre
dahin gehende Absicht binnen einer Woche dem Kassenvorstande anzeigen. Die Zahlung der
vollen statutenmäßigen Kassenbeiträge zum ersten Fälligkeitstermine ist der ausdrücklichen



Anzeige gleich zu erachten, sofern der Fälligkeitstermin innerhalb der für die letztere
vorgeschriebenen einwöchigen Frist liegt.
Die Mitgliedschaft erlischt, wenn die Beiträge an zwei auf einander folgenden
Zahlungsterminen nicht geleistet werden.
Durch Kassenstatut kann bestimmt werden, daß für nicht im Bezirk der Krankenkasse oder
eines für die Zwecke des §. 46 Absatz 1 Ziffer 2 und 3 errichteten Kassenverbandes sich
aufhaltende Mitglieder der im ersten Absatz bezeichneten Art an die Stelle der im §. 6 Absatz
1 Ziffer 1 bezeichneten Leistungen eine Vergütung in Höhe von mindestens der Hälfte des
Krankengeldes tritt.
Ueber die Einsendung der Beiträge, die Auszahlung der Unterstützungen und die
Krankenkontrole für die nicht im Bezirk der Gemeinde sich aufhaltenden Personen hat das
Kassenstatut Bestimmung zu treffen.

§. 28.

Personen, welche in Folge eintretender Erwerbslosigkeit aus der Kasse ausscheiden, verbleibt
der Anspruch auf die gesetzlichen Mindestleistungen der Kasse in Unterstützungsfällen,
welche während der Erwerbslosigkeit und innerhalb eines Zeitraums von drei Wochen nach
dem Ausscheiden aus der Kasse eintreten, wenn der Ausscheidende vor seinem Ausscheiden
mindestens drei Wochen ununterbrochen einer auf Grund dieses Gesetzes errichteten
Krankenkasse angehört hat.
Dieser Anspruch fällt fort, wenn der Betheiligte sich nicht im Gebiete des Deutschen Reichs
aufhält, soweit nicht durch Kassenstatut Ausnahmen vorgesehen werden.

Artikel 10.

Im §. 31 Absatz 1 wird das Citat: „(vergl. §. 52)“ ersetzt durch das Citat: „(§. 51)“; ebendaselbst
sowie im Absatz 2 ist statt der Worte: „des durchschnittlichen Tagelohnes (§. 20)“
beziehungsweise „des durchschnittlichen Tagelohnes“ zu setzen: „desjenigen Betrages, nach
welchem die Unterstützungen zu bemessen sind (§§. 20, 26a Ziffer 6)“

Artikel 11.

Im ersten Absatz des §. 32 werden die Worte: „einer durchschnittlichen Jahresausgabe“
ersetzt durch die Worte:

„der durchschnittlichen Jahresausgabe der letzten drei Jahre“.

Artikel 12.

Im zweiten Absatz des §. 33 wird hinter „Erhöhung“ eingeschaltet „oder Erweiterung“;
ferner erhält der §. 33 als vierten Absatz folgenden Zusatz:
Wird zur Aufrechterhaltung oder Wiederherstellung der Leistungsfähigkeit einer Kasse eine
schleunige Vermehrung ihrer Einnahmen oder Verminderung ihrer Ausgaben erforderlich, so
kann die höhere Verwaltungsbehörde, vorbehaltlich des vorstehend vorgeschriebenen
Verfahrens, eine sofortige vorläufige Erhöhung der Beiträge oder Herabsetzung der

https://de.wikisource.org/wiki/Gesetz,_betreffend_die_Krankenversicherung_der_Arbeiter#.C2.A7._31.
https://de.wikisource.org/wiki/Gesetz,_betreffend_die_Krankenversicherung_der_Arbeiter#.C2.A7._32.
https://de.wikisource.org/wiki/Gesetz,_betreffend_die_Krankenversicherung_der_Arbeiter#.C2.A7._33.
https://de.wikisource.org/wiki/Gesetz,_betreffend_die_Krankenversicherung_der_Arbeiter#.C2.A7._33.


Leistungen, letztere bis zur gesetzlichen Mindestleistung und unbeschadet der Vorschrift des
§. 26a Absatz 3, verfügen. Gegen diese Verfügung ist die Beschwerde an die Zentralbehörde
zulässig. Dieselbe hat keine aufschiebende Wirkung.

Artikel 13.

Hinter §. 34 wird folgender §. 34a eingeschoben:

§. 34a.

Die Mitglieder des Vorstandes verwalten ihr Amt als Ehrenamt unentgeltlich, sofern nicht
durch das Statut eine Entschädigung für den durch Wahrnehmung der Vorstandsgeschäfte
ihnen erwachsenden Zeitverlust und entgehenden Arbeitsverdienst bestimmt wird. Baare
Auslagen werden ihnen von der Kasse ersetzt.
Die Ablehnung der Wahl zum Vorstandsmitgliede ist aus denselben Gründen zulässig, aus
welchen das Amt eines Vormundes abgelehnt werden kann. Die Wahrnehmung eines auf
Grund der Unfallversicherung und der Invaliditätsversicherung übernommenen Ehrenamts
steht der Führung einer Vormundschaft gleich. Eine Wiederwahl kann nach mindestens
zweijähriger Amtsführung für die nächste Wahlperiode abgelehnt werden. Kassenmitgliedern,
welche eine Wahl ohne gesetzlichen Grund ablehnen, kann auf Beschluß der
Generalversammlung für bestimmte Zeit, jedoch nicht über die Dauer der Wahlperiode, das
Stimmrecht in der Generalversammlung entzogen werden.

Artikel 14.

Die §§. 37 und 38 werden durch folgende Bestimmungen ersetzt:

§. 37.

Die Generalversammlung besteht nach Bestimmung des Statuts entweder aus sämmtlichen
Kassenmitgliedern, welche großjährig und im Besitze der bürgerlichen Ehrenrechte sind, oder
aus Vertretern, welche von den bezeichneten Mitgliedern aus ihrer Mitte gewählt werden.
Die Generalversammlung muß aus Vertretern bestehen, wenn die Kasse fünfhundert oder
mehr Mitglieder zählt.
Besteht die Generalversammlung aus Vertretern, so sind diese in geheimer Wahl unter Leitung
des Vorstandes zu wählen. Nur die erstmalige Wahl nach Errichtung der Kasse, sowie spätere
Wahlen, bei welchen ein Vorstand nicht vorhanden ist, werden von einem Vertreter der
Aufsichtsbehörde geleitet.

§. 38.

Arbeitgeber, welche für die von ihnen beschäftigten Mitglieder einer Orts-Krankenkasse an
diese Beiträge aus eigenen Mitteln zu zahlen verpflichtet sind (§. 51), haben Anspruch auf
Vertretung im Vorstande und der Generalversammlung der Kasse.
Die Vertretung ist nach dem Verhältniß der von den Arbeitgebern aus eigenen Mitteln zu
zahlenden Beiträge zu dem Gesammtbetrage der Beiträge zu bemessen. Mehr als ein Drittel
der Stimmen darf den Arbeitgebern weder in der Generalversammlung noch im Vorstande
eingeräumt werden.

https://de.wikisource.org/wiki/Gesetz,_betreffend_die_Krankenversicherung_der_Arbeiter#.C2.A7._34.
https://de.wikisource.org/wiki/Gesetz,_betreffend_die_Krankenversicherung_der_Arbeiter#.C2.A7._37.


Die Wahlen der Generalversammlung zum Vorstande sind geheim und werden getrennt von
Arbeitgebern und Kassenmitgliedern vorgenommen.
Durch das Statut kann bestimmt werden, daß Arbeitgeber, welche mit Zahlung der Beiträge
im Rückstande sind, von der Vertretung und der Wahlberechtigung auszuschließen sind.

Artikel 15.

Hinter §. 38 wird folgender §. 38a eingeschoben:

§. 38a.

Die Arbeitgeber sind berechtigt, sich in der Generalversammlung durch ihre Geschäftsführer
oder Betriebsbeamten vertreten zu lassen. Von der Vertretung ist dem Kassenvorstande vor
Beginn der Generalversammlung Anzeige zu machen.
Die Arbeitgeber sind ferner berechtigt, zu Mitgliedern der aus Vertretern bestehenden
Generalversammlung und des Vorstandes Geschäftsführer oder Betriebsbeamte der zu
Beiträgen verpflichteten Arbeitgeber zu wählen. Eine Vertretung der gewählten Mitglieder der
Generalversammlung oder des Vorstandes findet nicht statt.

Artikel 16.

Der §. 39 erhält als zweiten Absatz folgenden Zusatz:
Haben die Arbeitgeber auf die ihnen zustehende Vertretung in der Generalversammlung oder
im Vorstande verzichtet, so können sie diese Vertretung nur mit Ablauf einer Wahlperiode
wieder in Anspruch nehmen.

Artikel 17.

Der §. 40 erhält als fünften Absatz folgenden Zusatz:
Die Zentralbehörde kann die Anlegung verfügbarer Gelder in anderen als den vorstehend
bezeichneten zinstragenden Papieren, sowie die vorübergehende Anlegung zeitweilig
verfügbarer Betriebsgelder bei anderen als den vorbezeichneten Kreditanstalten widerruflich
gestatten.

Artikel 18.

Hinter §. 43 wird folgender §. 43a eingeschoben:

§. 43a.

Durch Beschluß des weiteren Kommunalverbandes mit Genehmigung der höheren
Verwaltungsbehörde oder, wo weitere Kommunalverbände nicht bestehen, durch Verfügung
der höheren Verwaltungsbehörde können Klassen von Versicherungspflichtigen, für welche
Orts-Krankenkassen nicht bestehen, einer bestehenden gemeinsamen Orts-Krankenkasse nach
Anhörung derselben und nachdem Vertretern der betheiligten Versicherungspflichtigen
Gelegenheit zu einer Aeußerung gegeben worden ist, zugewiesen werden. Gegen die
Verfügung der höheren Verwaltungsbehörde, durch welche die Zuweisung genehmigt oder
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angeordnet wird, steht der Kasse innerhalb vier Wochen nach der Zustellung die Beschwerde
an die Zentralbehörde zu.

Artikel 19.

Der §. 44 erhält folgende Fassung:
Unter Oberaufsicht der höheren Verwaltungsbehörde wird die Aufsicht über Orts-
Krankenkassen, welche für den Bezirk einer Gemeinde von mehr als zehntausend Einwohnern
errichtet sind, durch die Gemeindebehörden, bei allen übrigen Orts-Krankenkassen durch die
seitens der Landesregierungen zu bestimmenden Behörden wahrgenommen.

Artikel 20.

Die §§. 46 bis 58 werden durch folgende Bestimmungen ersetzt:

§. 46.

Sämmtliche oder mehrere Gemeinde-Krankenversicherungen und Orts-Krankenkassen
innerhalb des Bezirks einer Aufsichtsbehörde können durch übereinstimmende Beschlüsse der
betheiligten Kommunalverbände und der Generalversammlungen der betheiligten Kassen sich
zu einem Verbande vereinigen zum Zweck:

1. der Anstellung eines gemeinsamen Rechnungs- und Kassenführers und anderer
gemeinsamer Bediensteten,
2. der Abschließung gemeinsamer Verträge mit Aerzten, Apotheken, Krankenhäusern und
Lieferanten von Heilmitteln und anderer Bedürfnisse der Krankenpflege,
3. der Anlage und des Betriebes gemeinsamer Anstalten zur Heilung und Verpflegung
erkrankter Mitglieder, sowie zur Fürsorge für Rekonvalescenten,
4. der gemeinsamen Bestreitung der Krankenunterstützungskosten zu einem die Hälfte ihres
Gesammtbetrages nicht übersteigenden Theil.

Die Vertretung des Kassenverbandes und die Geschäftsführung für denselben wird nach
Maßgabe eines von der höheren Verwaltungsbehörde zu genehmigenden Verbandsstatuts
durch einen von den Verwaltungen der betheiligten Gemeinde-Krankenversicherungen und
den Vorständen der betheiligten Kassen zu wählenden oder, solange eine Wahl nicht zu
Stande kommt, von der Aufsichtsbehörde zu ernennenden Vorstand wahrgenommen. Im Falle
der Anstellung eines gemeinsamen Rechnungs- und Kassenführers können durch das
Verbandsstatut Bestimmungen über gemeinsame Verwahrung der Bestände der betheiligten
Gemeinde-Krankenversicherungen und Krankenkassen getroffen werden.
Der Verband kann unter seinem Namen Rechte erwerben und Verbindlichkeiten eingehen, vor
Gericht klagen und verklagt werden. Die Ausgaben des Verbandes werden durch Beiträge der
betheiligten Gemeinde-Krankenversicherungen und Krankenkassen gedeckt, welche in
Ermangelung anderweiter durch Uebereinkommen derselben getroffener Regelung am
Schlusse jedes Rechnungsjahres nach dem Verhältniß der im Laufe des Rechnungsjahres
vereinnahmten Kassenbeiträge umgelegt werden.
Die Gemeinde-Krankenversicherungen und Krankenkassen, welche dem Verbande angehören,
sind verpflichtet, auf Aufforderung des Verbandsvorstandes im Laufe des Rechnungsjahres
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diejenigen Vorschüsse zur Verbandskasse zu leisten, welche zur Deckung der gemeinsamen
Ausgaben erforderlich sind. Die Vorschüsse sind in Ermangelung anderweiter durch das
Verbandsstatut getroffener Regelung nach dem Verhältniß der im Laufe des zunächst
voraufgegangenen Rechnungsjahres vereinnahmten Kassenbeiträge auszuschreiben und
innerhalb zweier Wochen nach erfolgter Ausschreibung einzuzahlen. Die im Laufe des
Rechnungsjahres geleisteten Vorschüsse sind bei der am Schlusse desselben erfolgenden
Umlegung zur Anrechnung zu bringen.

§. 46a.

Ein nach §. 46 Absatz 1 gebildeter Verband kann durch übereinstimmende Beschlüsse der
betheiligten Kommunalverbände und der Generalversammlungen der betheiligten
Krankenkassen aufgelöst werden.
Jede Gemeinde-Krankenversicherung und Krankenkasse kann nach sechs Monate vorher
erfolgter Aufkündigung mit dem Schlusse des Kalenderjahres aus dem Verbande austreten.
Soweit nicht durch das Verbandsstatut oder durch Uebereinkommen etwas anderes bestimmt
ist, wird bei der Auflösung des Verbandes oder beim Ausscheiden einer der betheiligten
Kassen von dem nach Deckung der Schulden verbleibenden Vermögen des Verbandes jeder
ausscheidenden Kasse derjenige Antheil überwiesen, welcher auf sie nach dem Verhältniß der
im Laufe des letzten Kalenderjahres vereinnahmten Kassenbeiträge entfällt.

§. 46b.

Durch die Zentralbehörde kann bestimmt werden, daß und unter welchen Voraussetzungen
bereits bestehende Vereinigungen von Gemeinde-Krankenversicherungen und auf Grund
dieses Gesetzes errichteter Krankenkassen, welche Zwecke der im §. 46 unter Ziffer 1 bis 4
bezeichneten Art verfolgen, die Rechte der auf Grund des §. 46 errichteten Verbände haben.

§. 47.

Die Schließung einer Orts-Krankenkasse muß erfolgen:

1. wenn die Zahl der Mitglieder dauernd unter fünfzig sinkt;
2. wenn sich aus den Jahresabschlüssen der Kasse ergiebt, daß die gesetzlichen
Mindestleistungen auch nach erfolgter Erhöhung der Beiträge der Versicherten auf drei
Prozent desjenigen Betrages, nach welchem die Unterstützungen zu bemessen sind (§§. 20,
26a Ziffer 6), nicht gedeckt werden können, und eine weitere Erhöhung der Beiträge nicht auf
dem im §. 31 Absatz 2 vorgesehenen Wege beschlossen wird.

Die Auflösung kann erfolgen, wenn sie von der Gemeindebehörde unter Zustimmung der
Generalversammlung beantragt wird.
Die Schließung oder Auflösung erfolgt durch Verfügung der höheren Verwaltungsbehörde,
welche, sofern sie auf Schließung einer Kasse gerichtet ist, von der Generalversammlung,
sofern dadurch die Auflösung einer Kasse abgelehnt wird, von der Gemeindebehörde
beziehungsweise der Generalversammlung nach Maßgabe des §. 24 angefochten werden kann.
Wird eine Orts-Krankenkasse geschlossen oder aufgelöst, so sind die versicherungspflichtigen
Personen, für welche sie errichtet war, anderen Orts-Krankenkassen und, soweit dies nicht
ohne erhebliche Benachteiligung anderer Orts-Krankenkassen geschehen kann, der Gemeinde-



Krankenversicherung zu überweisen.
Das etwa vorhandene Vermögen der Kasse ist in diesem Falle zunächst zur Berichtigung der
etwa vorhandenen Schulden und zur Deckung der vor der Schließung oder Auflösung bereits
entstandenen Unterstützungsansprüche zu verwenden. Der Rest fällt denjenigen Orts-
Krankenkassen, sowie der Gemeinde-Krankenversicherung zu, welchen die der geschlossenen
oder aufgelösten Kasse angehörenden Personen überwiesen werden. Findet eine solche
Ueberweisung nicht statt, so ist der Rest des Vermögens in der dem bisherigen Zweck am
meisten entsprechenden Weise zu verwenden.
Die Verfügung über die Zuweisung der versicherungspflichtigen Personen, für welche die
geschlossene oder aufgelöste Kasse errichtet war, an andere Krankenkassen oder die
Gemeinde-Krankenversicherung, sowie über die Vertheilung oder Verwendung des
Restvermögens wird von der höheren Verwaltungsbehörde getroffen. Gegen diese Verfügung
steht den Betheiligten innerhalb vier Wochen die Beschwerde an die Zentralbehörde zu. Die
Beschwerde hat, soweit es sich um die Zuweisung der versicherungspflichtigen Personen
handelt, keine aufschiebende Wirkung.
Die Vorschrift des ersten Absatzes findet keine Anwendung, wenn nach dem Urtheil der
höheren Verwaltungsbehörde die Gewährung der gesetzlichen Mindestleistungen durch
vorhandenes Vermögen oder durch andere außerordentliche Hülfsquellen gesichert ist.

§. 48.

Orts-Krankenkassen, welche auf Grund der §§. 16, 17 oder 18a für versicherungspflichtige
Personen verschiedener Gewerbszweige oder Betriebsarten errichtet sind, können nach
Anhörung der Gemeinde aufgelöst werden, wenn die Generalversammlung der Kasse dies
beantragt.
Unter der gleichen Voraussetzung kann die Ausscheidung der demselben Gewerbszweige oder
derselben Betriebsart angehörenden Kassenmitglieder aus der gemeinsamen Kasse erfolgen,
wenn die Mehrzahl dieser Kassenmitglieder zustimmt.
Für Orts-Krankenkassen, welche auf Grund der §§. 43 oder 43a gemeinsam für mehrere
Gemeinden oder für einen weiteren Kommunalverband errichtet sind, kann auf Antrag einer
der betheiligten Gemeinden oder der Generalversammlung der betheiligten Kasse die
Auflösung oder die Ausscheidung der in einer oder mehreren der betheiligten Gemeinden
beschäftigten Kassenmitglieder erfolgen.
Die Auflösung oder Ausscheidung erfolgt durch Verfügung der höheren Verwaltungsbehörde.
Gegen die Verfügung, durch welche die Auflösung oder Ausscheidung angeordnet oder versagt
wird, steht den Betheiligten innerhalb vier Wochen die Beschwerde an die Zentralbehörde zu.
Ueber die Verwendung und Vertheilung des Vermögens, sowie über die anderweitige
Versicherung der versicherungspflichtigen Personen ist nach Maßgabe des §. 47 Absatz 4 bis 6
Bestimmung zu treffen.

§. 48a.

Ergiebt sich, daß einem Kassenstatut nach §. 24 Absatz 1 die Genehmigung hätte versagt
werden müssen, so hat die höhere Verwaltungsbehörde die erforderliche Abänderung
anzuordnen. Der die Abänderung anordnende Bescheid kann auf dem im §. 24 Absatz 1
bezeichneten Wege angefochten werden.
Unterläßt die Vertretung der Kasse, die endgültig angeordnete Abänderung zu beschließen, so
hat die höhere Verwaltungsbehörde die Beschlußfassung anzuordnen und, falls dieser
Anordnung keine Folge gegeben wird, ihrerseits die erforderliche Abänderung des
Kassenstatuts von Amtswegen mit rechtsverbindlicher Wirkung zu vollziehen. Dasselbe gilt,



wenn die Vertretung der Kasse unterläßt, diejenigen Abänderungen des Kassenstatuts zu
beschließen, welche durch endgültige, auf Grund der §§. 18a, 43a, 47 Absatz 6 erlassene
Anordnungen erfordert werden.

D. Gemeinsame Bestimmungen für die Gemeinde-
Krankenversicherung und für die Orts-Krankenkassen.

§. 49.

Die Arbeitgeber haben jede von ihnen beschäftigte versicherungspflichtige Person, welche
weder einer Betriebs- (Fabrik-) Krankenkasse (§. 59), Bau-Krankenkasse (§. 69), Innungs-
Krankenkasse (§. 73), Knappschaftskasse (§. 74) angehört, noch gemäß §. 75 von der
Verpflichtung, der Gemeinde-Krankenversicherung oder einer Orts-Krankenkasse
anzugehören, befreit ist, spätestens am dritten Tage nach Beginn der Beschäftigung
anzumelden und spätestens am dritten Tage nach Beendigung derselben wieder abzumelden.
Veränderungen, durch welche während der Dauer der Beschäftigung die Versicherungspflicht
für solche Personen begründet wird, die der Versicherungspflicht auf Grund ihrer
Beschäftigung bisher nicht unterlagen, sind spätestens am dritten Tage nach ihrem Eintritt
gleichfalls anzumelden. Das Gleiche gilt bei Aenderungen des Arbeitsvertrages, welche die
Versicherungspflicht der im §. 1 Absatz 4 bezeichneten Personen zur Folge haben.
Die Anmeldungen und Abmeldungen erfolgen für versicherungspflichtige Personen solcher
Klassen, für welche Orts-Krankenkassen bestehen (§. 23 Absatz 2 Ziffer 1), bei den durch das
Statut dieser Kassen bestimmten Stellen, übrigens bei der Gemeindebehörde oder einer von
dieser zu bestimmenden Meldestelle.
In der Anmeldung zur Orts-Krankenkasse sind auch die behufs der Berechnung der Beiträge
durch das Statut geforderten Angaben über die Lohnverhältnisse zu machen. Aenderungen in
diesen Verhältnissen sind spätestens am dritten Tage, nachdem sie eingetreten, anzumelden.
Durch Beschluß der Verwaltung der Gemeinde-Krankenversicherung und durch das
Kassenstatut kann die Frist für die An- und Abmeldungen bis zum letzten Werktage der
Kalenderwoche, in welcher die dreitägige Frist (Absatz 1) abläuft, erstreckt werden.
Die Aufsichtsbehörde, sowie die höhere Verwaltungsbehörde kann für sämmtliche Gemeinde-
Krankenversicherungen und Orts-Krankenkassen ihres Bezirks oder einzelner Theile desselben
eine gemeinsame Meldestelle errichten. Die Aufbringung der Kosten derselben erfolgt durch
die betheiligten Gemeinden und Orts-Krankenkassen nach Maßgabe des §. 46 Absatz 3, 4.

§. 49a.

Hülfskassen der im §. 75 bezeichneten Art haben jedes Ausscheiden eines
versicherungspflichtigen Mitgliedes aus der Kasse und jedes Uebertreten eines solchen in eine
niedrigere Mitgliederklasse innerhalb Monatsfrist bei der gemeinsamen Meldestelle oder bei
der Aufsichtsbehörde desjenigen Bezirks, in welchem das Mitglied zur Zeit der letzten
Beitragszahlung beschäftigt war, unter Angabe seines Aufenthaltsortes und seiner
Beschäftigung zu dieser Zeit schriftlich anzuzeigen.
Für Hülfskassen, welche örtliche Verwaltungsstellen errichtet haben, ist die Anzeige von der
örtlichen Verwaltungsstelle zu erstatten.
Zur Erstattung der Anzeige ist für jede Hülfskasse, sofern deren Vorstand nicht eine andere
Person damit beauftragt, der Rechnungsführer derselben, für die örtliche Verwaltungsstelle
dasjenige Mitglied, welches die Rechnungsgeschäfte derselben führt, verpflichtet.
Die Aufsichtsbehörde hat die an sie gelangenden Anzeigen der Verwaltung der Gemeinde-



Krankenversicherung oder dem Vorstande der Orts-Krankenkasse, welcher die in der Anzeige
bezeichnete Person nach der in derselben angegebenen Beschäftigung anzugehören
verpflichtet ist, zu überweisen.

§. 50.

Arbeitgeber, welche der ihnen nach §. 49 obliegenden Anmeldepflicht vorsätzlich oder
fahrlässigerweise nicht genügen, haben alle Aufwendungen, welche eine Gemeinde-
Krankenversicherung oder eine Orts-Krankenkasse auf Grund gesetzlicher oder statutarischer
Vorschrift in einem vor der Anmeldung durch die nicht angemeldete Person veranlaßten
Unterstützungsfalle gemacht hat, zu erstatten.
Die Verpflichtung zur Entrichtung von Beiträgen für die Zeit, während welcher die nicht
angemeldete oder nicht angezeigte Person der Gemeinde-Krankenversicherung oder der Orts-
Krankenkasse anzugehören verpflichtet war, wird hierdurch nicht berührt.

§. 51.

Die Beiträge zur Krankenversicherung entfallen bei versicherungspflichtigen Personen zu zwei
Dritteln auf diese, zu einem Drittel auf ihre Arbeitgeber. Eintrittsgelder belasten nur die
Versicherten.
Durch statutarische Regelung (§. 2) kann bestimmt werden, daß Arbeitgeber, in deren
Betrieben Dampfkessel oder durch elementare Kraft bewegte Triebwerke nicht verwendet und
mehr als zwei dem Krankenversicherungszwange unterliegende Personen nicht beschäftigt
werden, von der Verpflichtung zur Leistung von Beiträgen aus eigenen Mitteln befreit sind.

§. 52.

Die Arbeitgeber sind verpflichtet, die Beiträge und Eintrittsgelder, welche für die von ihnen
beschäftigten Personen zur Gemeinde-Krankenversicherung oder zu einer Orts-Krankenkasse
zu entrichten sind, einzuzahlen. Die Beiträge sind an die Gemeinde-Krankenversicherung,
sofern nicht durch Gemeindebeschluß andere Zahlungstermine festgesetzt sind, wöchentlich
im Voraus, an die Orts-Krankenkasse zu den durch Statut festgesetzten Zahlungsterminen
einzuzahlen. Das Eintrittsgeld ist mit dem ersten fälligen Beitrage einzuzahlen. Die Beiträge
sind solange fortzuzahlen, bis die vorschriftsmäßige Abmeldung (§. 49) erfolgt ist, und für den
betreffenden Zeittheil zurückzuerstatten, wenn die rechtzeitig abgemeldete Person innerhalb
der Zahlungsperiode aus der bisherigen Beschäftigung ausscheidet.
Wenn der Versicherte gleichzeitig in mehreren die Versicherungspflicht begründenden
Arbeitsverhältnissen steht, so haften die sämmtlichen Arbeitgeber als Gesammtschuldner für
die vollen Beiträge und Eintrittsgelder.
Durch Gemeindebeschluß mit Genehmigung der Aufsichtsbehörde oder durch Kassenstatut
kann bestimmt werden, daß die Beiträge stets für volle Wochen erhoben und zurückgezahlt
werden.

§. 52a.

Auf Antrag der Gemeinde-Krankenversicherung oder einer Orts-Krankenkasse kann die
Aufsichtsbehörde widerruflich anordnen, daß solche Arbeitgeber, die mit Abführung der
Beiträge im Rückstande geblieben sind und deren Zahlungsunfähigkeit im
Zwangsbeitreibungsverfahren festgestellt worden ist, nur den auf sie selbst als Arbeitgeber



entfallenden Theil der Beiträge, welche für die von ihnen beschäftigten
versicherungspflichtigen Personen zur Gemeinde-Krankenversicherung oder Orts-
Krankenkasse zu entrichten sind, einzuzahlen haben.
Wird dies angeordnet, so sind die von solchen Arbeitgebern beschäftigten
versicherungspflichtigen Personen verpflichtet, die Eintrittsgelder sowie den auf sie selbst
entfallenden Theil der Beiträge zu den festgestellten Zahlungsterminen selbst an die
Gemeinde-Krankenversicherung oder Krankenkasse einzuzahlen.
Die Anordnungen (Absatz 1) müssen diejenigen Arbeitgeber, für welche sie gelten sollen, nach
Namen, Wohnort und Geschäftsbetrieb deutlich bezeichnen und sind diesen Arbeitgebern
schriftlich mitzutheilen.
Die von solchen Anordnungen betroffenen Arbeitgeber sind verpflichtet, dieselben den von
ihnen beschäftigten, in der Gemeinde-Krankenversicherung oder Orts-Krankenkasse
versicherten versicherungspflichtigen Personen durch dauernden Aushang in den
Betriebsstätten bekannt zu machen und bei jeder Lohnzahlung die von ihnen beschäftigten
versicherungspflichtigen Personen darauf hinzuweisen, daß diese die im Absatz 2
bezeichneten Beiträge selbst einzuzahlen haben.
Gegen die im Absatz 1 bezeichneten Anordnungen findet binnen zwei Wochen nach der
Zustellung die Beschwerde an die höhere Verwaltungsbehörde statt. Die Beschwerde hat
keine aufschiebende Wirkung. Die Entscheidung der höheren Verwaltungsbehörde ist
endgültig.

§. 52b.

Auf Zusatzbeiträge der Versicherten für besondere auf Antrag zu gewährende
Kassenleistungen an Familienangehörige (§. 62 Absatz 1 Ziffer 5, §. 9 Absatz 1 Satz 2, §. 21
Absatz 1 Ziffer 5, §. 22 Absatz 2) finden die Vorschriften der §§. 51 und 52 keine Anwendung.

§. 53.

Die Versicherten sind verpflichtet, die Eintrittsgelder und Beiträge, letztere nach Abzug des
auf den Arbeitgeber entfallenden Drittels (§. 51), bei den Lohnzahlungen sich einbehalten zu
lassen. Die Arbeitgeber dürfen nur auf diesem Wege den auf die Versicherten entfallenden
Betrag wieder einziehen. Die Abzüge für Beiträge sind auf die Lohnzahlungsperioden, auf
welche sie entfallen, gleichmäßig zu vertheilen. Diese Theilbeträge dürfen, ohne daß dadurch
Mehrbelastungen der Versicherten herbeigeführt werden, auf volle zehn Pfennig abgerundet
werden. Sind Abzüge für eine Lohnzahlungsperiode unterblieben, so dürfen sie nur noch bei
der Lohnzahlung für die nächstfolgende Lohnzahlungsperiode nachgeholt werden.
Hat der Arbeitgeber Beiträge um deswillen nachzuzahlen, weil die Verpflichtung zur
Entrichtung von Beiträgen zwar vom Arbeitgeber anerkannt, von dem Versicherten, der
Gemeinde-Krankenversicherung oder Orts-Krankenkasse aber bestritten wurde und erst durch
einm Rechtsstreit (§. 58) hat festgestellt werden müssen, oder weil die im §. 49a
vorgeschriebene Anzeige erst nach Ablauf der im Absatz 1 bezeichneten Zeiträume oder gar
nicht erstattet worden ist, so findet die Wiedereinziehung des auf den Versicherten
entfallenden Theiles der Beiträge ohne die vorstehend aufgeführten Beschränkungen statt.
Arbeitgeber, deren Zahlungsunfähigkeit im Zwangsbeitreibungsverfahren festgestellt worden
ist, sind, solange für sie nicht eine Anordnung der im §. 52a bezeichneten Art getroffen
worden ist, verpflichtet, die im Absatz 1 zugelassenen Lohnabzüge zu machen und deren
Betrag sofort, nachdem der Abzug gemacht worden ist, an die berechtigte Kasse abzuliefern.



§. 53a.

Streitigkeiten zwischen dem Arbeitgeber und den von ihm beschäftigten Personen über die
Berechnung und Anrechnung der von diesen zu leistenden Beiträge werden nach den
Vorschriften des Gesetzes, betreffend die Gewerbegerichte, vom 29. Juli 1890 (Reichs-
Gesetzbl. S. 141) entschieden.
Die Vorschriften des letzteren Gesetzes finden auch auf Streitigkeiten zwischen den
bezeichneten Personen über die Berechnung und Anrechnung des Eintrittsgeldes Anwendung.
Zur Entscheidung dieser Streitigkeit sind auch die auf Grund des §. 80 jenes Gesetzes
fortbestehenden Gewerbegerichte zuständig.

§. 54.

Ob und inwieweit die Vorschriften des §. 49 Absatz 1 bis 3, §. 51, §. 52 Absatz 1 auf die
Arbeitgeber der im §. 2 Absatz 1 unter Ziffer 1 und 4 bezeichneten Personen Anwendung
finden, ist durch statutarische Bestimmung zu regeln; dieselbe bedarf der Genehmigung der
höheren Verwaltungsbehörde.
Auf dem gleichen Wege kann bestimmt werden:

1. daß für diejenigen Versicherten, auf welche die Anwendung der Vorschriften des §. 1 auf
Grund des §. 2 Absatz 1 Ziffer 4 erstreckt ist, sowie für die von ihnen beschäftigten
versicherungspflichtigen Personen die Beiträge und Unterstützungen statt nach dem
ortsüblichen Lohne gewöhnlicher Tagearbeiter (§. 8) in Prozenten des wirklichen
Arbeitsverdienstes, soweit dieser vier Mark für den Arbeitstag nicht überschreitet,
festzustellen sind;
2. daß die Arbeitgeber der im §. 2 Absatz 1 Ziffer 4 bezeichneten Gewerbetreibenden, sofern
auf diese die Anwendung der Vorschriften des §. 1 erstreckt ist, auch die Beiträge fiir die von
diesen Gewerbetreibenden beschäftigten versicherungspflichtigen Personen einzuzahlen und
zu einem Drittel aus eigenen Mitteln zu bestreiten haben.

§. 54a.

Im Falle der Erwerbsunfähigkeit werden für die Dauer der Krankenunterstützung Beiträge
nicht entrichtet. Die Mitgliedschaft dauert während des Bezuges von Krankenunterstützung
fort.

§. 55.

Der Anspruch auf Eintrittsgelder und Beiträge verjährt in einem Jahre nach Ablauf des
Kalenderjahres, in welchem er entstanden ist. Rückständige Eintrittsgelder und Beiträge
werden in derselben Weise beigetrieben, wie Gemeindeabgaben. Die dafür bestehenden
landesrechtlichen Vorschriften finden auch insofern Anwendung, als sie über die
aufschiebende Wirkung etwaiger gegen die Zahlungspflicht erhobener Einwendungen
Bestimmung treffen.
Die rückständigen Eintrittsgelder und Beiträge haben das Vorzugsrecht des §. 54 Nr. 1 der
Reichs-Konkursordnung vom 10. Februar 1877 (Reichs-Gesetzbl. S. 351).
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Sofern nach Gemeindebeschluß oder Kassenstatut der Einleitung des Beitreibungsverfahrens
ein Mahnverfahren vorangeht, kann von Arbeitgebern, welche die Eintrittsgelder und Beiträge
nicht zum Fälligkeitstermine eingezahlt haben, eine Mahngebühr erhoben und wie die
Rückstände beigetrieben werden. Die Festsetzung des Betrages der Mahngebühr unterliegt
der Genehmigung der Aufsichtsbehörde.

§. 56.

Die Unterstützungsansprüche auf Grund dieses Gesetzes verjähren in zwei Jahren vom Tage
ihrer Entstehung an.
Die dem Unterstützungsberechtigten zustehenden Forderungen können mit rechtlicher
Wirkung weder verpfändet, noch übertragen, noch für andere als die im §. 749 Absatz 4 der
Civilprozeßordnung bezeichneten Forderungen der Ehefrau und ehelichen Kinder und die des
ersatzberechtigten Armenverbandes gepfändet werden; sie dürfen nur auf geschuldete
Eintrittsgelder und Beiträge, welche von dem Unterstützungsberechtigten selbst einzuzahlen
waren, sowie auf Geldstrafen, welche er durch Zuwiderhandlungen gegen die auf Grund des §.
6a Absatz 2 oder §. 26a Absatz 2 Ziffer 2a erlassenen Vorschriften verwirkt hat, aufgerechnet
werden.

§. 56a.

Auf Antrag von mindestens dreißig betheiligten Versicherten kann die höhere
Verwaltungsbehörde nach Anhörung der Kasse und der Aufsichtsbehörde die Gewährung der
im §. 6 Absatz 1 Ziffer 1 und §. 7 Absatz 1 bezeichneten Leistungen durch weitere als die von
der Kasse bestimmten Aerzte, Apotheken und Krankenhäuser verfügen, wenn durch die von
der Kasse getroffenen Anordnungen eine den berechtigten Anforderungen der Versicherten
entsprechende Gewährung jener Leistungen nicht gesichert ist.
Wird einer solchen Verfügung nicht binnen der gesetzten Frist Folge geleistet, so kann die
höhere Verwaltungsbehörde die erforderlichen Anordnungen statt der zuständigen
Kassenorgane mit verbindlicher Wirkung für die Kasse treffen.
Die nach Absatz 1 und 2 zulässigen Verfügungen sind der Kasse zu eröffnen und zur Kenntniß
der betheiligten Versicherten zu bringen. Die Verfügung der höheren Verwaltungsbehörde ist
endgültig.

§. 57.

Die auf gesetzlicher Vorschrift beruhende Verpflichtung von Gemeinden oder
Armenverbänden zur Unterstützung hülfsbedürftiger Personen, sowie die auf Gesetz, Vertrag
oder letztwilliger Anordnung beruhenden Ansprüche der Versicherten gegen Dritte werden
durch dieses Gesetz nicht berührt.
Soweit auf Grund dieser Verpflichtung Unterstützungen für einen Zeitraum geleistet sind, für
welchen dem Unterstützten auf Grund dieses Gesetzes ein Unterstützungsanspruch zusteht,
geht der letztere im Betrage der geleisteten Unterstützung auf die Gemeinde oder den
Armenverband über, von welchen die Unterstützung geleistet ist.
Das Gleiche gilt von den Betriebsunternehmern und Kassen, welche die den bezeichneten
Gemeinden und Armenverbänden obliegende Verpflichtung zur Unterstützung auf Grund
gesetzlicher Vorschrift erfüllt haben.
Ist von der Gemeinde-Krankenversicherung oder von der Orts-Krankenkasse Unterstützung in
einem Krankheitsfalle geleistet, für welchen dem Versicherten ein gesetzlicher
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Entschädigungsanspruch gegen Dritte zusteht, so geht dieser Anspruch in Höhe der
geleisteten Unterstützung auf die Gemeinde-Krankenversicherung oder die Orts-Krankenkasse
über.
In Fällen dieser Art gilt als Ersatz der im §. 6 Absatz 1 Ziffer 1 bezeichneten Leistungen die
Hälfte des gesetzlichen Mindestbetrages des Krankengeldes.

§. 57a.

Auf Erfordern einer Gemeinde-Krankenversicherung oder einer Orts-Krankenkasse ist den bei
ihr versicherten Personen, welche außerhalb des Bezirks derselben wohnen, im Falle der
Erkrankung von der für Versicherungspflichtige desselben Gewerbszweiges oder derselben
Betriebsart bestehenden Orts-Krankenkasse oder in Ermangelung einer solchen von der
Gemeinde-Krankenversicherung des Wohnortes dieselbe Unterstützung zu gewähren, welche
der Erkrankte von der Gemeinde-Krankenversicherung oder Orts-Krankenkasse, der er
angehört, zu beanspruchen hat. Diese haben der unterstützenden Orts-Krankenkasse oder
Gemeinde-Krankenversicherung die hieraus erwachsenden Kosten zu erstatten.
Dasselbe gilt für Versicherte, welche während eines vorübergehenden Aufenthalts außerhalb
des Bezirks der Gemeinde-Krankenversicherung oder Orts-Krankenkasse, der sie angehören,
erkranken, sofern oder solange ihre Ueberführung nach ihrem Wohnorte nicht erfolgen kann.
Eines besonderen Antrages der Gemeinde-Krankenversicherung oder Orts-Krankenkasse
bedarf es in diesen Fällen nicht.
Erfolgt die Erkrankung im Auslande, so hat der Betriebsunternehmer dem Erkrankten, sofern
oder solange eine Ueberführung in das Inland nicht erfolgen kann, diejenigen
Unterstützungen zu gewähren, welche der letztere von der Gemeinde-Krankenversicherung
oder der Orts-Krankenkasse, der er angehört, zu beanspruchen hat. Diese hat dem
Betriebsunternehmer die ihm hieraus erwachsenden Kosten zu erstatten.
Für die Erstattung der Kosten gilt in diesen Fällen als Ersatz der im §. 6 Absatz 1 Ziffer 1
bezeichneten Leistungen die Hälfte des Krankengeldes.

§. 57b.

Streitigkeiten zwischen Gemeinde-Krankenversicherungen und Orts-Krankenkassen oder
zwischen Orts-Krankenkassen über die Frage, welcher von ihnen die in einem Gewerbszweige
oder in einer Betriebsart oder in einem einzelnen Betriebe beschäftigten Personen angehören,
werden von der höheren Verwaltungsbehörde entschieden.
Gegen die Entscheidung steht den Betheiligten nur die Beschwerde an die Zentralbehörde zu.
Die Beschwerde ist binnen zwei Wochen nach der Eröffnung der Entscheidung einzulegen.
Ergeht die Entscheidung dahin, daß versicherungspflichtige Personen einer anderen Kasse, als
derjenigen, bei welcher sie bisher thatsächlich versichert waren, anzugehören haben, so ist in
derselben der Zeitpunkt zu bestimmen, mit welchem das neue Versicherungsverhältniß in
Kraft tritt.

§. 58.

Streitigkeiten, welche zwischen den auf Grund dieses Gesetzes zu versichernden Personen
oder ihren Arbeitgebern einerseits und der Gemeinde-Krankenversicherung oder der Orts-
Krankenkasse andererseits über das Versicherungsverhältniß oder über die Verpflichtung zur
Leistung oder Einzahlung von Eintrittsgeldern und Beiträgen oder über
Unterstützungsansprüche entstehen, sowie Streitigkeiten über Unterstützungsansprüche aus



§. 57a Absatz 3 und über Erstattungsansprüche aus §. 50 werden von der Aufsichtsbehörde
entschieden. Erstreckt sich der Bezirk der Gemeinde-Krankenversicherung oder der Orts-
Krankenkasse über mehrere Gemeindebezirke, so kann durch die Zentralbehörde die
Entscheidung anderen Behörden übertragen werden. Die Entscheidung kann binnen vier
Wochen nach der Zustellung derselben mittelst Klage im ordentlichen Rechtswege, soweit
aber landesgesetzlich solche Streitigkeiten dem Verwaltungsstreitverfahren überwiesen sind,
im Wege des letzteren angefochten werden.
Streitigkeiten über die im §. 57 Absatz 2 und 3 bezeichneten Ansprüche, Streitigkeiten über
Erstattungsansprüche aus §. 3a, Absatz 4, §§. 3b und 57a, ferner Streitigkeiten zwischen
Gemeinde-Krankenversicherungen und Krankenkassen über den Ersatz irrthümlich geleisteter
Unterstützungen werden im Verwaltungsstreitverfahren, wo ein solches nicht besteht, von der
Aufsichtsbehörde entschieden. Die Entscheidung der Aufsichtsbehörde kann binnen vier
Wochen nach Zustellung derselben im Wege des Rekurses nach Maßgabe der §§. 20 und 21
der Gewerbeordnung angefochten werden.
Streitigkeiten zwischen einem Verbande und den betheiligten Kassen (§. 46) aus dem
Verbandsverhältniß werden von der Aufsichtsbehörde entschieden. Die Entscheidungen
können binnen vier Wochen nach der Zustellung derselben im Wege des
Verwaltungsstreitverfahrens, wo ein solches nicht besteht, im Wege des Rekurses nach
Maßgabe der Vorschriften der §§. 20 und 21 der Gewerbeordnung angefochten werden.
Die Entscheidung der Aufsichtsbehörde über Unterstützungsansprüche oder über Ansprüche
eines Verbandes an die betheiligten Kassen (Absatz 1 und 3) ist vorläufig vollstreckbar.

Artikel 21.

Die §§. 63 bis 65 werden durch folgende Bestimmungen ersetzt:

§. 63.

Versicherungspflichtige Personen, welche in dem Betriebe, für welchen eine Betriebs- (Fabrik-
) Krankenkasse errichtet ist, beschäftigt werden, gehören vorbehaltlich der Bestimmungen des
§. 75 mit dem Tage des Eintritts in die Beschäftigung der Kasse als Mitglieder an.
Nichtversicherungspflichtige in dem Betriebe beschäftigte Personen haben das Recht, der
Kasse beizutreten, sofern ihr jährliches Gesammteinkommen zweitausend Mark nicht
übersteigt. Der Beitritt erfolgt durch schriftliche oder mündliche Anmeldung bei dem
Kassenvorstande, gewährt aber keinen Anspruch auf Unterstützung im Falle einer bereits zur
Zeit dieser Anmeldung eingetretenen Erkrankung. Die Kasse ist berechtigt,
nichtversicherungspflichtige Personen, welche sich zum Beitritt melden, einer ärztlichen
Untersuchung unterziehen zu lassen und ihre Aufnahme abzulehnen, wenn die Untersuchung
eine bereits bestehende Krankheit ergiebt.
Versicherungspflichtigen Personen ist der Austritt mit dem Schlusse des Rechnungsjahres zu
gestatten, wenn sie denselben mindestens drei Monate vorher bei dem Vorstande beantragen
und vor dem Austritt nachweisen, daß sie einer der im §.75 bezeichneten Kassen angehören.
Nichtversicherungspflichtige Personen, welche die Beiträge an zwei auf einander folgenden
Zahlungsterminen nicht geleistet haben, scheiden damit aus der Kasse aus.

§. 64.

Die für Orts-Krankenkassen geltenden Bestimmungen der §§. 20 bis 42, 46 bis 46b, 48a und 49
a Absatz 4 finden auf die Betriebs- (Fabrik-) Krankenkassen mit folgenden Abänderungen
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Anwendung:

1. Das Kassenstatut (§. 23) ist durch den Betriebsunternehmer in Person oder durch einen
Beauftragten nach Anhörung der beschäftigten Personen oder der von denselben gewählten
Vertreter zu errichten.
2. Durch das Kassenstatut kann dem Betriebsunternehmer oder einem Vertreter desselben der
Vorsitz im Vorstande und in der Generalversammlung übertragen werden.
3. Die Rechnungs- und Kassenführung ist unter Verantwortlichkeit und auf Kosten des
Betriebsunternehmers durch einen von demselben zu bestellenden Rechnungs- und
Kassenführer wahrzunehmen. Verwendungen von Kassengeldern in den Nutzen der
Betriebsunternehmer fallen unter die Vorschrift des §. 42 Absatz 2.
4. Reichen die Bestände einer auf Grund der Vorschrift des §. 61 errichteten Betriebs- (Fabrik-
) Krankenkasse nicht aus, um die laufenden Ausgaben derselben zu decken, so sind von dem
Betriebsunternehmer die erforderlichen Vorschüsse zu leisten.
5. Die aus dem Betriebe ausgeschiedenen Personen, welche auf Grund der Vorschrift des §. 27
Mitglieder der Kasse bleiben, können Stimmrechte nicht ausüben und Kassenämter nicht
bekleiden.

§. 65.

Die Betriebsunternehmer sind verpflichtet, die statutenmäßigen Eintrittsgelder und Beiträge
für die von ihnen beschäftigten versicherungspflichtigen Kassenmitglieder zu den durch das
Kassenstatut festgesetzten Zahlungsterminen in die Kasse einzuzahlen und die Beiträge zu
einem Drittel aus eigenen Mitteln zu leisten.
Werden die gesetzlichen Mindestleistungen der Kasse (§. 20) durch die Beiträge, nachdem
diese für die Versicherten drei Prozent der durchschnittlichen Tagelöhne oder des
Arbeitsverdienstes erreicht haben, nicht gedeckt, so hat der Betriebsunternehmer die zur
Deckung derselben erforderlichen Zuschüsse aus eigenen Mitteln zu leisten.
Die Bestimmungen des §. 52 Absatz 3 und der §§. 52 a bis 53 a, 54 a bis 58 finden auch auf
Betriebs- (Fabrik-) Krankenkassen entsprechende Anwendung.

Artikel 22.

Im §. 66 Absatz 1 werden die Worte „Absatz 1 bis 4“ gestrichen.

Artikel 28.

Hinter §. 67 werden folgende §§. 67a bis 67c eingeschoben:

§. 67a.

Geht von mehreren Betrieben eines Unternehmers, für welche eine gemeinsame Betriebs-
(Fabrik-) Krankenkasse besteht, einer in den Besitz eines anderen Unternehmers über, so
scheiden die in diesem Betriebe beschäftigten Personen auf den Antrag eines der betheiligten
Unternehmer aus der Kasse aus.
In diesem Falle erfolgt die Theilung des Vermögens der bisher gemeinsamen Kasse nach
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folgenden Bestimmungen:

1. Ergiebt sich nach Berichtigung der etwa vorhandenen Schulden und Deckung der vor dem
Zeitpunkte des Ausscheidens bereits entstandenen Unterstützungsansprüche ein
überschießendes Vermögen, so ist der Theil desselben, welcher dem Verhältniß der Zahl der
ausscheidenden zur Gesammtzahl der bisherigen Kassenmitglieder entspricht, derjenigen
Krankenkasse zu überweisen, welcher die in dem ausscheidenden Betriebe beschäftigten
Personen fortan anzugehören haben.
2. Ergiebt sich ein Fehlbetrag, so ist derselbe, falls der Antrag von dem Unternehmer des
ausscheidenden Betriebes gestellt worden ist, von diesem in dem unter Ziffer 1 festgesetzten
Verhältniß zu decken.

Der Antrag auf Ausscheidung ist an die höhere Verwaltungsbehörde zu richten. Diese
bestimmt den Zeitpunkt, mit welchem die Ausscheidung stattzufinden hat, und entscheidet
über die Vertheilung des Vermögens. Gegen diese Entscheidung steht den Betheiligten binnen
zwei Wochen die Beschwerde an die Zentralbehörde zu.

§. 67b.

Bei Veränderungen in der Organisation einer öffentlichen Betriebsverwaltung kann auf deren
Antrag die höhere Verwaltungsbehörde die Bezirke der für diese Verwaltung bestehenden
Betriebs- (Fabrik-) Krankenkassen nach Anhörung der Kassenorgane anderweit festsetzen.
Dabei finden die Vorschriften des §. 67a Absatz 2 und 3 entsprechende Anwendung.

§. 67c.

Mehrere Betriebs- (Fabrik-) Krankenkassen für Betriebe desselben Unternehmers können mit
Zustimmung ihrer Generalversammlungen zu einer Kasse vereinigt werden.
Die Vereinigung erfolgt durch Errichtung eines Kassenstatuts für die vereinigte Kasse nach
Vorschrift des §. 64 Ziffer 1 mit der Maßgabe, daß als Vertreter der beschäftigten Personen
die Generalversammlungen der bestehenden Kassen gelten.
Mit dem Zeitpunkte, zu welchem die vereinigte Kasse ins Leben tritt, gehen auf dieselbe alle
Rechte und Verbindlichkeiten der bisherigen Kassen über.

Artikel 24.

Der fünfte Absatz des §. 68 wird abgeändert, wie folgt:
Auf das Vermögen der geschlossenen oder aufgelösten Kasse finden die Vorschriften des §. 47
Absatz 5 entsprechende Anwendung. Sind die zur Deckung bereits entstandener
Unterstützungsansprüche erforderlichen Mittel nicht vorhanden, so sind die letzteren vor
Schließung oder Auflösung der Kasse aufzubringen. Die Haftung für dieselben liegt dem
Betriebsunternehmer ob.

Artikel 25.

Die §§. 73 und 74 werden durch folgende Bestimmungen ersetzt:
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G. Innungs-Krankenkassen.
§. 73.

Auf Krankenkassen, welche auf Grund der Vorschriften des Titels VI der Gewerbeordnung von
Innungen für die Gesellen und Lehrlinge ihrer Mitglieder errichtet werden, finden die
Vorschriften des §. 19 Absatz 5, §§. 20 bis 22, 26 bis 33, 39 bis 42, 46, 46a, 46b, 48a Absatz 2,
§. 49a Absatz 4, §§. 51 bis 53a, 54a bis 58, 65 Absatz 2 Anwendung.
Wird für eine Innung nach Maßgabe der vorstehenden Bestimmung eine Innungs-
Krankenkasse errichtet, so werden die von Innungsmitgliedern in ihrem Gewerbebetriebe
beschäftigten versicherungspflichtigen Personen, vorbehaltlich der Bestimmung des §. 75,
soweit sie zu dem Zeitpunkte, mit welchem die Kasse ins Leben tritt, in dieser Beschäftigung
stehen, mit diesem Zeitpunkte, soweit sie später in diese Beschäftigung eintreten, mit diesem
Eintritt Mitglieder der Innungs-Krankenkasse.
Versicherungspflichtige Personen, deren Arbeitgeber der Innung, für welche eine Innungs-
Krankenkasse errichtet ist, erst nach deren Errichtung beitreten, werden, soweit sie bisher
einer Orts-Krankenkasse angehörten, mit Beginn des neuen Rechnungsjahres Mitglieder der
Innungs-Krankenkasse, sofern der Arbeitgeber drei Monate zuvor dem Vorstande der Orts-
Krankenkasse seinen Eintritt in die Innung nachgewiesen hat.
Mit dem Zeitpunkte, mit welchem versicherungspflichtige Personen Mitglieder einer Innungs-
Krankenkasse werden, scheiden sie aus anderen auf Grund dieses Gesetzes errichteten
Kassen, welchen sie bis dahin vermöge ihrer Beschäftigung angehörten, aus.
Den Zeitpunkt, mit welchem eine neuerrichtete Innungs-Krankenkasse ins Leben tritt,
bestimmt die höhere Verwaltungsbehörde.
Im Uebrigen bleiben für diese Kassen die Vorschriften des Titels VI der Gewerbeordnung in
Kraft.

H.Verhältniß der Knappschaftskassen und der
eingeschriebenen und anderen Hülfskassen zur

Krankenversicherung.
§. 74.

Für die Mitglieder der auf Grund berggesetzlicher Vorschriften errichteten Krankenkassen
(Knappschaftskassen) tritt weder die Gemeinde-Krankenversicherung noch die Verpflichtung,
einer nach Maßgabe der Vorschriften dieses Gesetzes errichteten Krankenkasse anzugehören,
ein.
Die statutenmäßigen Leistungen dieser Kassen in Krankheitsfällen müssen die für die
Betriebs- (Fabrik-) Krankenkassen vorgeschriebenen Mindestleistungen erreichen.
Die Vorschriften des §. 26 Absatz 1 und Absatz 2 Satz 1, §§. 56a und 57a finden auch auf
Knappschaftskassen Anwendung.
Im Uebrigen bleiben die landesgesetzlichen Vorschriften über die Knappschaftskassen
unberührt.

Artikel 26.

Die §§. 75 und 76 werden durch folgende Bestimmungen ersetzt:
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§. 75.

Mitglieder der auf Grund des Gesetzes über die eingeschriebenen Hülfskassen vom 7. April
1876 (Reichs-Gesetzbl. S. 125) / 1. Juni 1884 (Reich-Gesetzbl S. 54) errichteten Kassen sind
von der Verpflichtung, der Gemeinde-Krankenversicherung oder einer nach Maßgabe dieses
Gesetzes errichteten Krankenkasse anzugehören, befreit, wenn die Hülfskasse, welcher sie
angehören, allen ihren versicherungspflichtigen Mitgliedern oder doch derjenigen
Mitgliederklasse, zu welcher der Versicherungspflichtige gehört, im Krankheitsfalle
mindestens diejenigen Leistungen gewährt, welche nach Maßgabe der §§. 6 und 7 von der
Gemeinde, in deren Bezirk der Versicherungspflichtige beschäftigt ist, zu gewähren sind. Die
durch Kassenstatut begründeten Beschränkungen der Unterstützungsansprüche schließen die
Befreiung nicht aus, wenn sie sich innerhalb der Grenzen der den Gemeinden nach §. 6a
gestatteten Beschränkungen halten.
Tritt ein Mitglied einer eingeschriebenen Hülfskasse an einem Orte in Beschäftigung, an
welchem das Krankengeld der Mitgliederklasse, der es bisher angehörte, hinter dem von der
Gemeinde-Krankenversicherung zu gewährenden Krankengelde zurückbleibt, so gilt die
Befreiung noch für die Dauer von zwei Wochen. Die Meldepflicht des Arbeitgebers (§. 49
Absatz 1) beginnt in diesen Fällen erst mit dem Ablauf dieser zwei Wochen.
Mitgliedern einer eingeschriebenen Hülfskasse, welche zugleich der Gemeinde-
Krankenversicherung oder einer auf Grund dieses Gesetzes errichteten Krankenkasse
angehören, kann an Stelle der freien ärztlichen Behandlung und Arznei eine Erhöhung des
Krankengeldes um ein Viertel des Betrages des ortsüblichen Tagelohnes (§. 8) ihres
Beschäftigungsortes gewährt werden.
Die vorstehenden Bestimmungen finden auch auf Mitglieder solcher auf Grund
landesrechtlicher Vorschriften errichteten Hülfskassen Anwendung, deren Statut von einer
Staatsbehörde genehmigt ist und über die Bildung eines Reservefonds den §§. 32, 33
entsprechende Bestimmungen enthält.

§. 75a.

Den eingeschriebenen Hülfskassen, sowie den im §. 75 Absatz 4 bezeichneten, auf Grund
landesrechtlicher Vorschriften errichteten Hülfskassen ist auf ihren Antrag eine amtliche
Bescheinigung darüber auszustellen, daß sie, vorbehaltlich der Höhe des Krankengeldes, den
Anforderungen des §. 75 genügen.
Die Bescheinigung wird ausgestellt:

1. für Kassen, deren Bezirk über die Grenzen eines Bundesstaates nicht hinausreicht, von der
Zentralbehörde,
2. für Kassen, deren Bezirk über die Grenzen eines Bundesstaates hinausreicht, von dem
Reichskanzler.

Wird die Bescheinigung versagt, so sind die Gründe mitzutheilen.
Tritt in dem Statut der Kasse eine Aenderung ein, so ist von Amtswegen zu prüfen, ob die
Kasse den Anforderungen des §. 75 auch ferner entspricht. Nach dem Ausfall dieser Prüfung
ist die Bescheinigung von Neuem zu ertheilen oder zu widerrufen.
Die Bescheinigung und deren Widerruf sind in dem Falle zu 1 durch das für die amtlichen
Bekanntmachungen der Zentralbehörde bestimmte Blatt, in dem Falle zu 2 durch den Reichs-
Anzeiger bekannt zu machen.
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§. 75b.

Bei Streitigkeiten über die Befreiung eines Mitgliedes einer Hülfskasse von der Verpflichtung,
einer Gemeinde-Krankenversicherung oder einer auf Grund dieses Gesetzes errichteten
Krankenkasse anzugehören, ist für die Entscheidung der Frage, ob die Kasse den
Anforderungen des §. 75 genügt, vorbehaltlich der Frage, ob das Krankengeld die Hälfte des
ortsüblichen Lohnes gewöhnlicher Tagearbeiter am Beschäftigungsorte des Mitgliedes
erreicht, die auf Grund des §. 75a ausgestellte Bescheinigung maßgebend.
Der Nachweis der Bescheinigung wird durch Vorlegung eines Exemplars des Kassenstatuts
geführt, in welchem das die Bekanntmachung enthaltende Blatt nach Jahrgang, Nummer und
Seitenzahl angegeben ist.

§. 76.

Die Bestimmungen der §§. 57 und 58 Absatz 2 finden auf die im §. 75 bezeichneten
Hülfskassen Anwendung.

Artikel 27.

Vor dem §. 77 werden folgende Bestimmungen eingeschaltet:

J. Schluß-, Straf- und Uebergangsbestimmungen.
§. 76a.

Die Verwaltungen der Gemeinde-Krankenversicherung, sowie die Vorstände der
Krankenkassen und der im §. 75 bezeichneten Hülfskassen sind verpflichtet, den Behörden von
Gemeinden und Armenverbänden, welche auf Grund der ihnen obliegenden gesetzlichen
Verpflichtung zur Unterstützung hülfsbedürftiger Personen Versicherte unterstützt haben, auf
Erfordern Auskunft darüber zu ertheilen, ob und in welchem Umfange diesen Personen gegen
sie Unterstützungsansprüche auf Grund dieses Gesetzes zustehen.
Die Verwaltungen der Gemeinde-Krankenversicherung, sowie die Vorstände der
Krankenkassen und der im §. 75 bezeichneten Hülfskassen sind ferner verpflichtet, den auf
Grund der Unfallversicherungsgesetze bestehenden Berufsgenossenschaften, sowie den auf
Grund des Gesetzes, betreffend die Invaliditäts- und Altersversicherung, vom 22. Juni 1889
(Reichs-Gesetzbl. S. 97) bestehenden Versicherungsanstalten zu gestatten, zum Zweck der
Ermittelung der von ihren Mitgliedern beziehungsweise den Arbeitgebern ihres Bezirks
beschäftigten Versicherten und deren Beschäftigungszeit und Lohnhöhe durch Beauftragte
von den Büchern und Listen der Kasse in deren Geschäftsräumen während der
Geschäftsstunden Einsicht zu nehmen.
Die Mitglieder der Verwaltungen der Gemeinde-Krankenversicherung und der
Kassenvorstände können zur Erfüllung der ihnen durch vorstehende Bestimmungen
auferlegten Verpflichtungen von der Aufsichtsbehörde durch Geldstrafen bis zu zwanzig Mark
angehalten werden.

§. 76b.

Die Verwaltungen der Gemeinde-Krankenversicherung, sowie die Vorstände der
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Krankenkassen und der im §. 75 bezeichneten Hülfskassen sind verpflichtet, jeden
Erkrankungsfall, welcher durch einen nach den Unfallversicherungsgesetzen zu
entschädigenden Unfall herbeigeführt ist, sofern mit dem Ablauf der vierten Woche der
Krankheit die Erwerbsfähigkeit des Erkrankten noch nicht wiederhergestellt ist, binnen einer
Woche nach diesem Zeitpunkte dem Vorstande der Berufsgenossenschaft, bei welcher der
Erkrankte gegen Unfall versichert ist, anzuzeigen. Ist die Berufsgenossenschaft in Sektionen
getheilt, so ist die Anzeige an den Sektionsvorstand zu richten. Zur Erstattung der Anzeige ist,
sofern der Vorstand der Gemeinde oder der Krankenkasse nicht eine andere Person damit
beauftragt, der Rechnungsführer, für örtliche Verwaltungsstellen der eingeschriebenen
Hülfskassen dasjenige Mitglied, welches die Rechnungsgeschäfte derselben führt, verpflichtet.
Die Unterlassung der Anzeige kann von der Aufsichtsbehörde mit Ordnungsstrafe bis zu
zwanzig Mark geahndet werden.

§. 76c.

In Erkrankungsfällen, welche durch Unfall herbeigeführt werden, ist die Berufsgenossenschaft
berechtigt, das Heilverfahren auf ihre Kosten zu übernehmen. Vom Tage der Uebernahme an
bis zur Beendigung des Heilverfahrens oder bis zum Ablauf der dreizehnten Woche nach
Beginn des Krankengeldbezuges geht der Anspruch des Erkrankten auf Krankengeld auf die
Berufsgenossenschaft über. Auf diese gehen dagegen für denselben Zeitraum alle
Verppflichtungen über, welche der Krankenkasse dem Erkrankten gegenüber obliegen.
Streitigkeiten aus diesem Verhältniß werden, soweit sie zwischen dem Erkrankten und der
Berufsgenossenschaft entstehen, nach Vorschrift des §. 58 Absatz 1, soweit sie zwischen der
Berufsgenossenschaft und der Gemeinde-Krankenversicherung oder Krankenkasse entstehen,
nach Vorschrift des §. 58 Absatz 2 entschieden.

§. 76d.

Den Berufsgenossenschaften stehen in Beziehung auf die Anwendung der §§. 76a, 76b, 76c
das Reich, die Staaten und diejenigen Verbände gleich, welche nach den Bestimmungen der
Unfallversicherungsgesetze an die Stelle der Berufsgenossenschaften treten.

§. 76e.

Gegen die Strafverfügungen, welche auf Grund der im §.6a Absatz 2 und §. 26a Absatz 2 Ziffer
2a zugelassenen Bestimmungen getroffen worden sind, ist binnen zwei Wochen nach deren
Eröffnung Beschwerde an die Aufsichtsbehörde zulässig. Die Entscheidung der letzteren ist
endgültig.
Gegen die auf Grund der §§. 76a und 76b getroffenen Strafverfügungen ist binnen zwei
Wochen nach deren Eröffnung Beschwerde an die nächst vorgesetzte Behörde zulässig. Die
Entscheidung der letzteren ist endgültig.

Artikel 28.

Im §. 78 werden im ersten Absatz die Worte „zu versichernden“ durch „versicherten“ und im
zweiten Absatz die Worte „den Versicherungspflichtigen“ durch „den Versicherten“ ersetzt.
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Artikel 29.

Hinter §. 78 wird folgender §. 78a eingeschoben:

§. 78a.

Bei der Berechnung einer in diesem Gesetze vorgesehenen Frist, welche nach Tagen bestimmt
ist, wird der Tag nicht mitgerechnet, auf welchen der Zeitpunkt oder das Ereigniß fällt, nach
welchem der Anfang der Frist sich richten soll.
Eine nach Wochen oder Monaten bestimmte Frist endigt mit Ablauf desjenigen Tages der
letzten Woche oder des letzten Monats, welcher durch seine Benennung oder Zahl dem Tage
entspricht, an welchem die Frist begonnen hat. Fehlt dieser Tag in dem letzten Monat, so
endigt die Frist mit Ablauf des letzten Tages dieses Monats.
Fällt das Ende einer Frist auf einen Sonntag oder allgemeinen Feiertag, so endigt die Frist mit
Ablauf des nächstfolgenden Werktages. Auf die Berechnung der Dauer der
Krankenunterstützung findet diese Vorschrift keine Anwendung.

Artikel 30.

Die §§. 81 bis 83 und 85 werden durch folgende Bestimmungen ersetzt:

§. 81.

Wer der ihm nach §. 49 oder nach den auf Grund des §. 2 Absatz 2 erlassenen Bestimmungen
obliegenden Verpflichtung zur An- oder Abmeldung oder der ihm nach §. 49a obliegenden
Anzeigepflicht nicht nachkommt, wird mit Geldstrafe bis zu zwanzig Mark bestraft.

§. 82.

Arbeitgeber, welche den von ihnen beschäftigten, dem Krankenversicherungszwange
unterliegenden Personen bei der Lohnzahlung vorsätzlich höhere als die nach §§. 53, 65
zulässigen Beträge in Anrechnung bringen, oder der Bestimmung des §. 53 Absatz 3, oder dem
Verbote des §. 80 entgegenhandeln, werden, sofern nicht nach anderen gesetzlichen
Bestimmungen eine härtere Strafe eintritt, mit Geldstrafe bis zu dreihundert Mark oder mit
Haft bestraft.

§. 82a.

Die Arbeitgeber sind befugt, die Erfüllung der ihnen durch dieses Gesetz auferlegten
Verpflichtungen solchen Personen zu übertragen, welche sie zur Leitung ihres Betriebes oder
eines Theiles desselben oder zur Beaufsichtigung bestellt haben.
Sind die in diesem Gesetze gegebenen Vorschriften von solchen Personen übertreten worden,
so trifft die Strafe die letzteren. Der Arbeitgeber ist neben denselben strafbar, wenn die
Zuwiderhandlung mit seinem Vorwissen begangen ist, oder wenn er bei der nach den
Verhältnissen möglichen eigenen Beaufsichtigung des Betriebes, oder bei der Auswahl oder
der Beaufsichtigung der Betriebsleiter oder Aufsichtspersonen es an der erforderlichen
Sorgfalt hat fehlen lassen.
Für den Erstattungsanspruch aus §. 50 haftet neben dem zur Anmeldung etwa verpflichteten
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Betriebsleiter oder Aufseher in allen Fällen auch der Arbeitgeber. Mehrere Verpflichtete
haften dabei als Gesammtschuldner.

§. 82b.

Arbeitgeber, welche den von ihnen beschäftigten Personen auf Grund des §. 53 Lohnbeträge in
Abzug bringen, diese Beträge aber in der Absicht, sich oder einem Dritten einen
rechtswidrigen Vermögensvortheil zu verschaffen, oder die berechtigte Gemeinde-
Krankenversicherung oder Krankenkasse zu schädigen, den letzteren vorenthalten, werden
mit Gefängniß bestraft, neben welchem auf Geldstrafe bis zu dreitausend Mark, sowie auf
Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte erkannt werden kann. Sind mildernde Umstände
vorhanden, so kann ausschließlich auf Geldstrafe erkannt werden.

§. 82c.

Die auf Grund der §§. 81, 82, 82a verhängten Geldstrafen fließen derjenigen Orts-, Betriebs-
(Fabrik-), Bau- oder Innungs-Krankenkasse zu, welcher die betheiligte versicherungspflichtige
Person angehört, in Ermangelung einer solchen Kasse der Gemeinde-Krankenversicherung.

§. 83.

Die in diesem Gesetze für Gemeinden getroffenen Bestimmungen gelten auch für die einem
Gemeindeverbande nicht einverleibten selbständigen Gutsbezirke und Gemarkungen
(ausmärkische Bezirke) mit Ausnahme des §. 5 Absatz 2 und des §. 13. Soweit aus denselben
der Gemeinde Rechte und Pflichten erwachsen, tritt an ihre Stelle der Gutsherr oder der
Gemarkungsberechtigte.

§. 85.

Bestehende Krankenkassen, in Ansehung deren nach den bisher geltenden Vorschriften für
Personen, welche unter die Vorschrift des §. 1 fallen, eine Beitrittspflicht begründet war,
unterliegen den Vorschriften dieses Gesetzes.
Bisherige Leistungen dieser Kassen, welche nach den Vorschriften dieses Gesetzes von den
Krankenkassen nicht übernommen werden dürfen, können, soweit sie nicht in Invaliden-,
Wittwen- und Waisenpensionen bestehen, beibehalten werden, sofern die bisherigen
statutenmäßigen Kassenbeiträge mit Hülfe der Einkünfte des etwa vorhandenen Vermögens
nach dem Urtheil der höheren Verwaltungsbehörde zur dauernden Deckung der
Kassenleistungen ausreichend sind, oder auf dem für die Abänderung des Statuts
vorgeschriebenen Wege und unter Berücksichtigung der Vorschrift des §. 31 Absatz 2 erhöht
werden.
Im Uebrigen finden auf die Abänderung des Statuts die Vorschriften der §§. 24, 30
Anwendung.

Artikel 31.

Im §. 87 am Schluß des zweiten Absatzes hat das Citat zu lauten: „§. 88 Absatz 1 und 3“
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Artikel 32.

Dieses Gesetz tritt, soweit es sich um die zu seiner Durchführung erforderlichen Maßnahmen
handelt, sofort, im Uebrigen mit dem 1. Januar 1893 in Kraft.
Mit dem gleichen Tage treten außer Wirksamkeit die Bestimmungen des §. 4 Absatz 5 des
Gesetzes über die eingeschriebenen Hülfskassen vom 7. April 1876 (Reichs-Gesetzbl. S. 125)
in der Fassung des Gesetzes vom 1. Juni 1884 (Reichs-Gesetzbl. S. 54) [416] , der §§. 15, 16,
17 Absatz 2 des Gesetzes über die Ausdehnung der Unfall- und Krankenversicherung vom 28.
Mai 1885 (Reichs-Gesetzbl. S. 159) und der §§. 134 Absatz 1, 135, 139, 140 des Gesetzes,
betreffend die Unfall- und Krankenversicherung der in land- und forstwirthschaftlichen
Betrieben beschäftigten Personen, vom 5. Mai 1886 (Reichs-Gesetzbl. S. 132).
Der Reichskanzler wird ermächtigt, den Text des Gesetzes vom 15. Juni 1883, wie er sich aus
den Aenderungen durch gegenwärtiges Gesetz ergiebt, durch das Reichs-Gesetzblatt mit der
Ueberschrift „Krankenversicherungsgesetz“ bekannt zu machen.

Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrift und beigedrucktem Kaiserlichen
Insiegel.
Gegeben Berlin, den 10. April 1892.

(L. S.)  Wilhelm.
 

  von Boetticher.

Gesetz, betreffend die Abänderung des
Gesetzes über den Verkehr mit
Nahrungsmitteln, Genußmitteln und
Gebrauchsgegenständen

Titel:
Gesetz, betreffend die Abänderung des Gesetzes über
den Verkehr mit Nahrungsmitteln, Genußmitteln und
Gebrauchsgegenständen vom 14. Mai 1879 (Reichs-
Gesetzbl. S. 145).

Fundstelle: Deutsches Reichsgesetzblatt Band 1887, Nr. 22, Seite 276
Fassung vom: 29. Juni 1887
Bekanntmachung: 1. Juli 1887
Quelle: Scan auf Commons

(Nr. 1730.) Gesetz, betreffend die Abänderung des Gesetzes über den Verkehr mit Nahrungsmitteln, Genußmitteln und
Gebrauchsgegenständen vom 14. Mai 1879 (Reichs-Gesetzbl. S. 145). Vom 29. Juni 1887.
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Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser, König von Preußen etc.

verordnen im Namen des Reichs, nach erfolgter Zustimmung des Bundesraths und des Reichstags,
was folgt:

Der §. 16 des Gesetzes, betreffend den Verkehr mit Nahrungsmitteln, Genußmitteln und
Gebrauchsgegenständen, vom 14. Mai 1879 (Reichs-Gesetzbl. S. 145) erhält folgenden Zusatz:

Sofern in Folge polizeilicher Untersuchung von Gegenständen der im §. 1 bezeichneten Art
eine rechtskräftige strafrechtliche Verurtheilung eintritt, fallen dem Verurtheilten die durch
die polizeiliche Untersuchung erwachsenen Kosten zur Last. Dieselben sind zugleich mit den
Kosten des gerichtlichen Verfahrens festzusetzen und einzuziehen.

Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrift und beigedrucktem Kaiserlichen
Insiegel.
Gegeben Berlin, den 29. Juni 1887.

(L. S.)  Wilhelm.
 

  von Boetticher.

Gesetz, betreffend Abänderung der
Gewerbeordnung

Gesetz, betreffend Abänderung der Gewerbeordnung

Fundstelle: Deutsches Reichsgesetzblatt Band 1883, Nr. 15, Seite 159 – 176
Fassung vom: 1. Juli 1883
Bekanntmachung: 18. Juli 1883

(Nr. 1504.) Gesetz, betreffend Abänderung der Gewerbeordnung. Vom 1. Juli 1883.

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser, König von Preußen etc.

verordnen im Namen des Reichs, nach erfolgter Zustimmung des Bundesraths und des Reichstags,
was folgt:

Artikel 1.
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An die Stelle des §. 6 der Gewerbeordnung treten folgende Bestimmungen:

§. 6.

Das gegenwärtige Gesetz findet keine Anwendung auf die Fischerei, die Errichtung und Verlegung
von Apotheken, die Erziehung von Kindern gegen Entgelt, das Unterrichtswesen, die advokatorische
und Notariats-Praxis, den Gewerbebetrieb der Auswanderungsunternehmer und
Auswanderungsagenten, der Versicherungsunternehmer und der Eisenbahnunternehmungen, die
Befugniß zum Halten öffentlicher Fähren und die Rechtsverhältnisse der Schiffsmannschaften auf
den Seeschiffen. – Auf das Bergwesen, die Ausübung der Heilkunde, den Verkauf von Arzneimitteln,
den Vertrieb von Lotterieloosen und die Viehzucht findet das gegenwärtige Gesetz nur insoweit
Anwendung, als dasselbe ausdrückliche Bestimmungen darüber enthält.
Durch Kaiserliche Verordnung wird bestimmt, welche Apothekerwaaren dem freien Verkehr zu
überlassen sind.

Artikel 2.

Dem §. 21 der Gewerbeordnung wird als neue Ziffer hinzugefügt:

5. Die Oeffentlichkeit der Sitzungen kann unter entsprechender Anwendung der §§. 173 bis 176 des
Gerichtsverfassungsgesetzes ausgeschlossen oder beschränkt werden. [160]

Artikel 3.

Hinter §. 30 der Gewerbeordnung wird eingeschaltet:

§. 30a.

Der Betrieb des Hufbeschlaggewerbes kann durch die Landesgesetzgebung von der Beibringung
eines Prüfungszeugnisses abhängig gemacht werden. Das ertheilte Prüfungszeugniß gilt für den
ganzen Umfang des Reichs.

Artikel 4.

I. Hinter §. 33 der Gewerbeordnung wird eingeschaltet:

§. 33a.

Wer gewerbsmäßig Singspiele, Gesangs- und deklamatorische Vorträge, Schaustellungen von
Personen oder theatralische Vorstellungen, ohne daß ein höheres Interesse der Kunst oder
Wissenschaft dabei obwaltet, in seinen Wirthschafts- oder sonstigen Räumen öffentlich veranstalten
oder zu deren öffentlicher Veranstaltung seine Räume benutzen lassen will, bedarf zum Betriebe
dieses Gewerbes der Erlaubniß ohne Rücksicht auf die etwa bereits erwirkte Erlaubniß zum
Betriebe des Gewerbes als Schauspielunternehmer.
Die Erlaubniß ist nur dann zu versagen:

1. wenn gegen den Nachsuchenden Thatsachen vorliegen, welche die Annahme rechtfertigen, daß
die beabsichtigten Veranstaltungen den Gesetzen oder guten Sitten zuwiderlaufen werden;
2. wenn das zum Betriebe des Gewerbes bestimmte Lokal wegen seiner Beschaffenheit oder Lage
den polizeilichen Anforderungen nicht genügt;
3. wenn der den Verhältnissen des Gemeindebezirks entsprechenden Anzahl von Personen die
Erlaubniß bereits ertheilt ist.



Aus den unter Ziffer 1 angeführten Gründen kann die Erlaubniß zurückgenommen und Personen,
welche vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes den Gewerbebetrieb begonnen haben, derselbe
untersagt werden.

§. 33b.

Wer gewerbsmäßig Musikaufführungen, Schaustellungen, theatralische Vorstellungen oder sonstige
Lustbarkeiten, ohne daß ein höheres Interesse der Kunst oder Wissenschaft dabei obwaltet, von
Haus zu Haus oder auf öffentlichen Wegen, Straßen, Plätzen darbieten will, bedarf der vorgängigen
Erlaubniß der Ortspolizeibehörde.

§. 33c.

Die Abhaltung von Tanzlustbarkeiten richtet sich nach den landesrechtlichen Bestimmungen. [161]
II. An die Stelle des §. 40 der Gewerbeordnung treten folgende Bestimmungen:

§. 40.

Die in den §§. 29 bis 33a und im §. 34 erwähnten Approbationen und Genehmigungen dürfen weder
auf Zeit ertheilt, noch vorbehaltlich der Bestimmungen in den §§. 33a, 53 und 143 widerrufen
werden.
Gegen Versagung der Genehmigung zum Betriebe eines der in den §§. 30, 30a, 32, 33, 33a und 34,
sowie gegen Untersagung des Betriebes der in den §§. 33a, 35 und 37 erwähnten Gewerbe ist der
Rekurs zulässig. Wegen des Verfahrens und der Behörden gelten die Vorschriften der §§. 20 und 21.

Artikel 5.

An die Stelle des §. 35 der Gewerbeordnung treten folgende Bestimmungen:

§. 35.

Die Ertheilung von Tanz-, Turn- und Schwimmunterricht als Gewerbe, sowie der Betrieb von
Badeanstalten ist zu untersagen, wenn Thatsachen vorliegen, welche die Unzuverlässigkeit des
Gewerbetreibenden in Bezug auf diesen Gewerbebetrieb darthun.
Unter derselben Voraussetzung sind zu untersagen: der Trödelhandel (Handel mit gebrauchten
Kleidern, gebrauchten Betten oder gebrauchter Wäsche, Kleinhandel mit altem Metallgeräth, mit
Metallbruch oder dergleichen), sowie der Kleinhandel mit Garnabfällen oder Dräumen von Seide,
Wolle, Baumwolle oder Leinen, und der Handel mit Dynamit oder anderen Sprengstoffen.
Dasselbe gilt von der gewerbsmäßigen Besorgung fremder Rechtsangelegenheiten und bei
Behörden wahrzunehmender Geschäfte, insbesondere der Abfassung der darauf bezüglichen
schriftlichen Aufsätze, von dem Geschäfte der gewerbsmäßigen Vermittelungsagenten für
Immobiliarverträge, Darlehen und Heirathen, von dem Geschäfte eines Gesindevermiethers und
eines Stellenvermittlers, sowie vom Geschäfte eines Auktionators. Denjenigen, welche
gewerbsmäßig das Geschäft eines Auktionators betreiben, ist es verboten, Immobilien zu
versteigern, wenn sie nicht von den dazu befugten Staats- oder Kommunalbehörden oder
Korporationen als solche angestellt sind (§. 36).
Personen, welche die in diesem Paragraphen bezeichneten Gewerbe beginnen, haben bei Eröffnung
ihres Gewerbebetriebes der zuständigen Behörde hiervon Anzeige zu machen.

Artikel 6.

An die Stelle des §. 42 der Gewerbeordnung treten folgende Bestimmungen:



§. 42.

Wer zum selbständigen Betriebe eines stehenden Gewerbes befugt ist, darf dasselbe innerhalb und
unbeschadet der Bestimmungen des dritten Titels auch außerhalb des Gemeindebezirks seiner
gewerblichen Niederlassung ausüben.
Eine gewerbliche Niederlassung gilt nicht als vorhanden, wenn der Gewerbetreibende im Inlande
ein zu dauerndem Gebrauche eingerichtetes, beständig oder doch in regelmäßiger Wiederkehr von
ihm benutztes Lokal für den Betrieb seines Gewerbes nicht besitzt.

§. 42a.

Gegenstände, welche von dem Ankauf oder Feilbieten im Umherziehen ausgeschlossen sind, dürfen
auch innerhalb des Gemeindebezirks des Wohnortes oder der gewerblichen Niederlassung von Haus
zu Haus oder auf öffentlichen Wegen, Straßen, Plätzen oder an anderen öffentlichen Orten nicht
feilgeboten oder zum Wiederverkauf angekauft werden, mit Ausnahme von Bier und Wein in Fässern
und Flaschen und vorbehaltlich des nach §. 33 erlaubten Gewerbebetriebes.
Die zuständige Landesregierung ist befugt, soweit ein Bedürfniß dazu obwaltet, anzuordnen, daß
und inwiefern weitere Ausnahmen von diesem Verbote stattfinden sollen.
Das Feilbieten geistiger Getränke kann von der Ortspolizeibehörde im Falle besonderen
Bedüiftnsses vorübergehend gestattet werden.

§. 42b.

Durch die höhere Verwaltungsbehörde kann auf Grund eines Gemeindebeschlusses für einzelne
Gemeinden bestimmt werden, daß Personen, welche in dem Gemeindebezirke einen Wohnsitz oder
eine gewerbliche Niederlassung besitzen und welche innerhalb des Gemeindebezirks auf
öffentlichen Wegen, Straßen, Plätzen oder an anderen öffentlichen Orten, oder ohne vorgängige
Bestellung von Haus zu Haus

1. Waaren feilbieten, oder
2. Waaren bei anderen Personen, als bei Kaufleuten oder solchen Personen, welche die Waaren
produziren, oder an anderen Orten, als in offenen Verkaufsstellen zum Wiederverkauf ankaufen,
oder Waarenbestellungen bei Personen, in deren Gewerbebetriebe Waaren der angebotenen Art
keine Verwendung finden, aufsuchen, oder
3. gewerbliche Leistungen, hinsichtlich deren dies nicht Landesgebrauch ist, anbieten wollen,

der Erlaubniß bedürfen. Diese Bestimmung kann auf gewisse Kategorien von Waaren und
Leistungen beschränkt werden.
Auf die Ertheilung, Versagung und Zurücknahme der Erlaubniß finden die Vorschriften der §§. 57,
57a, 57b, 58 und 63 Absatz 1, und auf die Ausübung des Gewerbebetriebes die Vorschriften der §§.
60b, 60c, 60d Absatz 1 und 2 und 63 Absatz 2 entsprechende Anwendung.
In Betreff der im §. 59 Ziffer 1 und 2 bezeichneten Erzeugnisse und Waaren, auch wenn dieselben
nicht zu den selbstgewonnenen oder selbstverfertigten gehören, ferner in Betreff der
Druckschriften, anderen Schriften und Bildwerke, insoweit der Gewerbebetrieb hiermit von Haus zu
Haus stattfindet, sowie in Betreff

der vom Bundesrath in Gemäßheit des §. 44 Absatz 2 gestatteten Ausnahmen darf der betreffende
Gewerbebetrieb in dem Gemeindebezirke des Wohnsitzes oder der gewerblichen Niederlassung von
einer Erlaubniß nicht abhängig gemacht werden. In Betreff der im §. 59 Ziffer 1 und 2 bezeichneten
Erzeugnisse und Waaren kann jedoch der Gewerbebetrieb unter den im §. 57 Ziffer 1 bis 4
erwähnten Voraussetzungen untersagt, sowie nach Maßgabe des §. 60b Absatz 2 und §. 60c Absatz 2
beschränkt werden. Auf die Untersagung dieses Gewerbebetriebes finden die Vorschriften des §. 63



Absatz 1, auf die Beschränkung desselben die Vorschriften des §. 63 Absatz 2 entsprechende
Anwendung.

Die höhere Verwaltungsbehörde ist befugt, die vom Bundesrath gemäß §. 56d getroffenen
Bestimmungen auf diejenigen Ausländer entsprechend anzuwenden, welche innerhalb des
Gemeindebezirks ihres Wohnortes oder ihrer gewerblichen Niederlassung auf öffentlichen Wegen,
Straßen, Plätzen oder an anderen öffentlichen Orten, oder ohne vorgängige Bestellung von Haus zu
Haus eins der unter Ziffer 1 bis 3 bezeichneten Gewerbe betreiben wollen.

Artikel 7.

An die Stelle des zweiten Absatzes des §. 43 der Gewerbeordnung treten folgende Bestimmungen:
Auf die Ertheilung und Versagung der Erlaubniß finden die Vorschriften der §§. 57 Nr. 1, 2, 4, 57a,
57b Nr. 1 und 2 und 63 Absatz 1 entsprechende Anwendung. Auf das bloße Anheften und
Anschlagen findet der Versagungsgrund der abschreckenden Entstellung keine Anwendung.
Zur Vertheilung von Stimmzetteln und Druckschriften zu Wahlzwecken bei der Wahl zu
gesetzgebenden Körperschaften ist eine polizeiliche Erlaubniß in der Zeit von der amtlichen
Bekanntmachung des Wahltages bis zur Beendigung des Wahlaktes nicht erforderlich.
Dasselbe gilt auch bezüglich der nichtgewerbsmäßigen Vertheilung von Stimmzetteln und
Druckschriften zu Wahlzwecken.
In geschlossenen Räumen ist zur nichtgewerbsmäßigen Vertheilung von Druckschriften oder
anderen Schriften oder Bildwerken eine Erlaubniß nicht erforderlich.
An die Stelle des im §. 5 Absatz 1 des Preßgesetzes vom 7. Mai 1874 angezogenen §. 57 der
Gewerbeordnung treten die Bestimmungen der §§. 57 Nr. 1, 2, 4, 57a, 57b Nr. 1 und 2 des
gegenwärtigen Gesetzes.

Artikel 8.

An die Stelle des §. 44 der Gewerbeordnung treten folgende Bestimmungen:

§. 44.

Wer ein stehendes Gewerbe betreibt, ist befugt, auch außerhalb des Gemeindebezirks seiner
gewerblichen Niederlassung persönlich oder durch in seinem Dienste [164] stehende Reisende für
die Zwecke seines Gewerbebetriebes Waaren aufzukaufen und Bestellungen auf Waaren zu suchen.
Die aufgekauften Waaren dürfen nur behufs deren Beförderung nach dem Bestimmungsorte
mitgeführt werden; von den Waaren, auf welche Bestellungen gesucht werden, dürfen nur Proben
und Muster mitgeführt werden, soweit nicht der Bundesrath für bestimmte Waaren, welche im
Verhältnisse zu ihrem Umfange einen hohen Werth haben und übungsgemäß an die
Wiederverkäufer im Stück abgesetzt werden, zum Zweck des Absatzes an Personen, welche damit
Handel treiben, Ausnahmen zuläßt.
Das Aufkaufen von Waaren darf ferner nur bei Kaufleuten oder solchen Personen, welche die
Waaren produziren, oder in offenen Verkaufsstellen erfolgen.

§. 44a.

Wer in Gemäßheit des §. 44 Absatz 1 und 2 Waarenbestellungen aufsucht oder Waaren auftauft,
bedarf hierzu einer Legitimationskarte, welche auf den Antrag des Inhabers des stehenden
Gewerbebetriebes von der für dessen Niederlassungsort zuständigen Verwaltungsbehörde für die
Dauer des Kalenderjahres und den Umfang des Reichs ausgestellt wird. Die Legitimationskarte
enthält den Namen des Inhabers derselben, den Namen der Person oder der Firma, in deren
Diensten er handelt, und die nähere Bezeichnung des Gewerbebetriebes.



Der Inhaber der Legitimationskarte ist verpflichtet, dieselbe während der Ausübung des
Gewerbebetriebes bei sich zu führen, auf Erfordern der zuständigen Behörden oder Beamten
vorzuzeigen und, sofern er hierzu nicht im Stande ist, auf deren Geheiß den Betrieb bis zur
Herbeischaffung der Legitimationskarte einzustellen.
Die Legitimationskarte ist zu versagen, wenn bei demjenigen, für welchen sie beantragt wird, eine
der im §. 57 Ziffer 1 bis 4 bezeichneten Voraussetzungen zutrifft, außerdem darf sie nur dann
versagt werden, wenn die im §. 57b Ziffer 2 bezeichnete Voraussetzung vorliegt.
Die Legitimationskarte kann durch die Behörde, welche sie ausgestellt hat, zurückgenommen
werden, wenn sich ergiebt, daß eine der im §. 57 Ziffer 1 bis 4 bezeichneten Voraussetzungen zur
Zeit der Ertheilung derselben vorhanden gewesen, der Behörde aber unbekannt geblieben, oder
nach Ertheilung derselben eingetreten ist, oder wenn bei dem Geschäftsbetriebe die im §. 44
gezogenen Schranken überschritten werden.
Wegen des Verfahrens gelten die Vorschriften des §.63 Absatz 1.
Einer Legitimationskarte bedürfen diejenigen Gewerbetreibenden nicht, welche durch die in den
Zollvereins- oder Handelsverträgen vorgesehene Gewerbelegitimationskarte bereits legitimirt sind.
In Betreff dieser Gewerbetreibenden finden die vorstehenden Bestimmungen über die Verpflichtung
zum Mitführen der Legitimationskarte, über die Folgen der Nichterfüllung dieser Verpflichtung,
sowie über die Versagung und Zurücknahme der Karte entsprechende Anwendung.

Artikel 9.

An die Stelle des §. 53 der Gewerbeordnung treten folgende Bestimmungen:

§. 53.

Die in dem §. 29 bezeichneten Approbationen können von der Verwaltungsbehörde nur dann
zurückgenommen werden, wenn die Unrichtigkeit der Nachweise dargethan wird, auf Grund deren
solche ertheilt worden sind, oder wenn dem Inhaber der Approbation die bürgerlichen Ehrenrechte
aberkannt sind, im letzteren Falle jedoch nur für die Dauer des Ehrenverlustes.
Außer aus diesen Gründen können die in den §§. 30, 30a, 32, 33, 34 und 36 bezeichneten
Genehmigungen und Bestallungen in gleicher Weise zurückgenommen werden, wenn aus
Handlungen oder Unterlassungen des Inhabers der Mangel derjenigen Eigenschaften, welche bei
der Ertheilung der Genehmigung oder Bestallung nach der Vorschrift dieses Gesetzes vorausgesetzt
werden mußten, klar erhellt. Inwiefern durch die Handlungen oder Unterlassungen eine Strafe
verwirkt ist, bleibt der richterlichen Entscheidung vorbehalten.
Pfandleihern, welche vor dem Inkrafttreten des Gesetzes vom 23. Juli 1879 (Reichs-Gesetzbl. S. 267)
den Gewerbebetrieb begonnen haben, kann derselbe untersagt werden, wenn Thatsachen vorliegen,
welche die Unzuverlässigkeit des Gewerbetreibenden in Bezug auf den Gewerbebetrieb darthun.

Artikel 10.

In dem §. 54 der Gewerbeordnung fallen die Worte „§. 15 Absatz 2 und“ fort und ist an die Stelle von
„(53)“ zu setzen: „(33a, 53)“.

Artikel 11.

An die Stelle der §§. 55 bis 63 der Gewerbeordnung treten folgende Bestimmungen:

§. 55.

Wer außerhalb des Gemeindebezirks seines Wohnortes oder der durch besondere Anordnung der
höheren Verwaltungsbehörde dem Gemeindebezirke des Wohnortes gleichgestellten nächsten



Umgebung desselben ohne Begründung einer gewerblichen Niederlassung und ohne vorgängige
Bestellung in eigener Person

1. Waaren feilbieten,
2. Waarenbestellungen aufsuchen oder Waaren bei anderen Personen, als bei Kaufleuten, oder an
anderen Orten, als in offenen Verkaufsstellen zum Wiederverkauf ankaufen,
3. gewerbliche Leistungen anbieten,
4. Musikaufführungen, Schaustellungen, theatralische Vorstellungen oder sonstige Lustbarkeiten,
ohne daß ein höheres Interesse der Kunst oder der Wissenschaft dabei obwaltet, darbieten will,

bedarf eines Wandergewerbescheins, soweit nicht für die in Ziffer 2 bezeichneten Fälle in
Gemäßheit des §. 44a eine Legitimationskarte genügt.
In dem Falle der Ziffer 4 ist auch für den Marktverkehr (§. 64) ein Wandergewerbeschein
erforderlich.

§. 56.

Beschränkungen, vermöge deren gewisse Waaren von dem Feilhalten im stehenden
Gewerbebetriebe ganz oder theilweise ausgeschlossen sind, gelten auch für deren Feilbieten im
Umherziehen.
Ausgeschlossen vom Ankauf oder Feilbieten im Umherziehen sind:

1. geistige Getränke, soweit nicht das Feilbieten derselben von der Ortspolizeibehörde im Falle
besonderen Bedürfnisses vorübergehend gestattet ist;
2. gebrauchte Kleider, gebrauchte Wäsche, gebrauchte Betten und gebrauchte Bettstücke,
insbesondere Bettfedern, Menschenhaare, Garnabfälle, Enden und Dräumen von Seide, Wolle,
Leinen oder Baumwolle;
3. Gold- und Silberwaaren, Bruchgold und Bruchsilber, sowie Taschenuhren;
4. Spielkarten;
5. Staats- und sonstige Werthpapiere, Lotterieloose, Bezugs- und Antheilscheine auf Werthpapiere
und Lotterieloose;
6. explosive Stoffe, insbesondere Feuerwerkskörper, Schießpulver und Dynamit;
7. solche mineralische und andere Oele, welche leicht entzündlich sind, insbesondere Petroleum,
sowie Spiritus;
8. Stoß-, Hieb- und Schußwaffen;
9. Gifte und gifthaltige Waaren, Arznei- und Geheimmittel.

Ausgeschlossen vom Feilbieten im Umherziehen sind ferner:

10. Druckschriften, andere Schriften und Bildwerke, insofern sie in sittlicher oder religiöser
Beziehung Aergerniß zu geben geeignet sind, oder welche mittelst Zusicherung von Prämien oder
Gewinnen vertrieben werden.

Wer Druckschriften, andere Schriften oder Bildwerke im Umherziehen feilbieten will, hat ein
Verzeichniß derselben der zuständigen Verwaltungsbehörde seines Wohnortes zur Genehmigung
vorzulegen. Die Genehmigung ist nur zu versagen, soweit das Verzeichniß Druckschriften, andere
Schriften oder Bildwerke der vorbezeichneten Art enthält. Der Gewerbetreibende darf nur die in
dem genehmigten Verzeichnisse enthaltenen Druckschriften, anderen Schriften oder Bildwerke bei
sich führen, und ist verpflichtet, das Verzeichniß während der Ausübung des Gewerbebetriebes bei
sich zu führen, auf Erfordern der zuständigen Behörden oder Beamten vorzuzeigen und, sofern er
hierzu nicht im Stande ist, auf deren Geheiß den Betrieb bis zur Herbeischaffung des Verzeichnisses
einzustellen. [167]



§. 56a.

Ausgeschlossen vom Gewerbebetriebe im Umherziehen sind ferner:

1. die Ausübung der Heilkunde, insoweit der Ausübende für dieselbe nicht approbirt ist;
2. das Aufsuchen sowie die Vermittelung von Darlehnsgeschäften und von Rückkaufsgeschäften
ohne vorgängige Bestellung, ferner das Aufsuchen von Bestellungen auf Staats- und sonstige
Werthpapiere, Lotterieloose und Bezugs- und Antheilscheine auf Werthpapiere und Lotterieloose;
3. das Aufsuchen von Bestellungen auf Branntwein und Spiritus bei Personen, in deren
Gewerbebetriebe dieselben keine Verwendung finden

§. 56b.

Der Bundesrath ist befugt, soweit ein Bedürfniß obwaltet, anzuordnen, daß und inwiefern der
Ankauf oder das Feilbieten von einzelnen der im §. 56 Absatz 2 ausgeschlossenen Waaren im
Umherziehen gestattet sein soll.
Aus Gründen der öffentlichen Sicherheit, sowie zur Abwehr oder Unterdrückung von Seuchen kann
durch Beschluß des Bundesraths und in dringenden Fällen durch Anordnung des Reichskanzlers
nach Einvernehmen mit dem Ausschuß des Bundesraths für Handel und Verkehr für den Umfang des
Reichs oder für Theile desselben bestimmt werden, daß und inwiefern außer den in den §§. 56 und
56a aufgeführten Gegenständen und Leistungen auch noch andere Gegenstände und Leistungen auf
bestimmte Dauer von dem Gewerbebetriebe im Umherziehen ausgeschlossen sein sollen. Die
Anordnung ist dem Reichstag sofort, oder, wenn derselbe nicht versammelt ist, bei seinem nächsten
Zusammentritt mitzutheilen. Dieselbe ist außer Kraft zu setzen, wenn der Reichstag die Zustimmung
nicht ertheilt.
Durch die Landesregierungen kann das Umherziehen mit Zuchthengsten zur Deckung von Stuten
untersagt oder Beschränkungen unterworfen werden.

§. 56c.

Das Feilbieten von Waaren im Umherziehen in der Art, daß dieselben versteigert oder im Wege des
Glückspiels oder der Ausspielung (Lotterie) abgesetzt werden, ist nicht gestattet. Ausnahmen von
diesem Verbote dürfen von der zu ständigen Behörde zugelassen werden.
Oeffentliche Ankündigungen des Gewerbebetriebes dürfen nur unter dem Namen des
Gewerbetreibenden mit Hinzufügung seines Wohnortes erlassen werden. Wird für den
Gewerbebetrieb eine Verkaufsstelle benutzt, so muß an derselben in einer für Jedermann
erkennbaren Weise ein den Namen und Wohnort des Gewerbetreibenden angebender Aushang
angebracht werden. Dies gilt insbesondere von den Wanderlagern.

§. 56d

Ausländern kann der Gewerbebetrieb im Umherziehen gestattet werden. Der Bundesrath ist befugt,
die deshalb nöthigen Bestimmungen zu treffen.

§. 57.

Der Wandergewerbeschein ist zu versagen:

1. wenn der Nachsuchende mit einer abschreckenden oder ansteckenden Krankheit behaftet oder in
einer abschreckenden Weise entstellt ist;
2. wenn er unter Polizeiaufsicht steht;
3. wenn er wegen strafbarer Handlungen aus Gewinnsucht, gegen das Eigenthum, gegen die
Sittlichkeit, wegen vorsätzlicher Angriffe auf das Leben und die Gesundheit der Menschen, wegen



vorsätzlicher Brandstiftung, wegen Zuwiderhandlungen gegen Verbote oder Sicherungsmaßregeln,
betreffend Einführung oder Verbreitung ansteckender Krankheiten oder Viehseuchen, zu einer
Freiheitsstrafe von mindestens drei Monaten verurtheilt ist, und seit Verbüßung der Strafe drei
Jahre noch nicht verflossen sind;
4. wenn er wegen gewohnheitsmäßiger Arbeitsscheu, Bettelei, Landstreichern, Trunksucht übel
berüchtigt ist;
5. in dem Falle des §. 55 Ziffer 4, sobald der den Verhältnissen des Verwaltungsbezirks der
zuständigen Verwaltungsbehörde entsprechenden Anzahl von Personen Wandergewerbescheine
ertheilt oder ausgedehnt sind (§. 60 Absatz 2).

§. 57a.

Der Wandergewerbeschein ist in der Regel zu versagen:

1. wenn der Nachsuchende noch nicht großjährig ist;
2. wenn er blind, taub oder stumm ist, oder an Geistesschwäche leidet.

§. 57b.

Der Wandergewerbeschein darf außerdem nur dann versagt werden:

1. wenn der Nachsuchende im Inlande einen festen Wohnsitz nicht hat;
2 wenn er wegen strafbarer Handlungen aus Gewinnsucht, gegen das Eigenthum, gegen die
Sittlichkeit, wegen vorsätzlicher Angriffe auf das Leben und die Gesundheit der Menschen, wegen
vorsätzlicher Brandstiftung, wegen Zuwiderhandlungen gegen Verbote oder Sicherungsmaßregeln,
betreffend Einführung oder Verbreitung ansteckender Krankheiten oder Viehseuchen, zu einer
Freiheitsstrafe von mindestens sechs Wochen verurtheilt ist, und seit Verbüßung der Strafe drei
Jahre noch nicht verflossen sind; [169]
3. wenn er wegen Verletzung der auf den Gewerbebetrieb im Umherziehen bezüglichen Vorschriften
im Laufe der letzten drei Jahre wiederholt bestraft ist;
4. wenn er ein oder mehrere Kinder besitzt, für deren Unterhalt und, sofern sie im schulpflichtigen
Alter stehen, für deren Unterricht nicht genügend gesorgt ist.

§. 58.

Der Wandergewerbeschein kann zurückgenommen werden, wenn sich ergiebt, daß eine der im §. 57
Ziffer 1 bis 4, §. 57a oder §. 57b bezeichneten Voraussetzungen entweder zur Zeit der Ertheilung
desselben bereits vorhanden gewesen, der Behörde aber unbekannt geblieben, oder erst nach
Ertheilung des Scheins eingetreten ist.

§. 59.

Eines Wandergewerbescheins bedarf nicht:

1. wer selbstgewonnene oder rohe Erzeugnisse der Land- und Forstwirthschaft, des Garten- und
Obstbaues, der Geflügel- und Bienenzucht, sowie selbstgewonnene Erzeugnisse der Jagd und
Fischerei feilbietet;
2. wer in der Umgegend seines Wohnortes bis zu 15 Kilometer Entfernung von demselben
selbstverfertigte Waaren, welche zu den Gegenständen des Wochenmarktverkehrs gehören,
feilbietet oder gewerbliche Leistungen, hinsichtlich deren dies Landesgebrauch ist, anbietet;
3. wer selbstgewonnene Erzeugnisse oder selbstverfertigte Waaren, hinsichtlich deren dies
Landesgebrauch ist, zu Wasser anfährt und von dem Fahrzeuge aus feilbietet;
4. wer bei öffentlichen Festen, Truppenzusammenziehungen oder anderen außergewöhnlichen



Gelegenheiten mit Erlaubniß der Ortspolizeibehörde die von derselben zu bestimmenden Waaren
feilbietet.

Die Landesregierungen können in weiterem Umfange den Gewerbebetrieb im Umherziehen mit
Gegenständen des gemeinen Verbrauchs ohne Wandergewerbeschein innerhalb ihres Gebietes
gestatten.

§. 59a.

In den Fällen des §. 59 Ziffer 1 bis 3 kann der Gewerbebetrieb untersagt werden, wenn die
Voraussetzungen des §. 57 Ziffer 1 bis 4 vorliegen.

§. 60.

Der Wandergewerbeschein wird für die Dauer des Kalenderjahres ertheilt, er berechtigt den
Inhaber, in dem ganzen Gebiete des Reichs das bezeichnete Gewerbe nach Entrichtung der darauf
haftenden Landessteuern zu betreiben. Soweit nach §. 56 Ziffer 1 das Feilbieten von geistigen
Getränken im Falle besonderen Bedürfnisses vorübergehend gestattet wird, ist die räumliche und
zeitliche Beschränkung dieser Erlaubniß im Wandergewerbescheine anzugeben.
Ein Wandergewerbeschein für den Betrieb der im §. 55 Ziffer 4 bezeichneten Gewerbe gewährt die
Befugniß zum Gewerbebetriebe in einem anderen, als dem Bezirke derjenigen Verwaltungsbehörde,
welche ihn ausgestellt hat, nur dann, wenn er auf den anderen Bezirk von dessen
Verwaltungsbehörde ausgedehnt ist. Sowohl die Ausstellung als auch die Ausdehnung eines
derartigen Wandergewerbescheins kann für eine kürzere Dauer, als das Kalenderjahr, oder für
bestimmte Tage während des Kalenderjahres erfolgen. Die Ausdehnung ist zu versagen, sobald für
die den Verhältnissen des Bezirks entsprechende Anzahl von Personen Wandergewerbescheine
bereits ausgestellt oder ausgedehnt sind.
Die Verwaltungsbehörde kann die von ihr bewilligte Ausdehnung nach Maßgabe des §. 58
zurücknehmen.
Der Wandergewerbeschein enthält die Personalbeschreibung des Inhabers und die nähere
Bezeichnung des Geschäftsbetriebes. Das Formular der Wandergewerbescheine bestimmt der
Bundesrath.

§. 60a.

Wer die im §. 55 Ziffer 4 bezeichneten Gewerbe an einem Orte von Haus zu Haus oder auf
öffentlichen Wegen, Straßen, Plätzen oder an anderen öffentlichen Orten ausüben will, bedarf der
vorgängigen Erlaubniß der Ortspolizeibehörde.

§. 60b.

Minderjährigen Personen kann in dem Wandergewerbescheine die Beschränkung auferlegt werden,
daß sie das Gewerbe nicht nach Sonnenuntergang, und minderjährigen Personen weiblichen
Geschlechts kann außerdem die Beschränkung auferlegt werden, daß sie dasselbe nur auf
öffentlichen Wegen, Straßen und Plätzen, nicht aber von Haus zu Haus betreiben dürfen.
Desgleichen kann von der Ortspolizeibehörde minderjährigen Personen verboten werden, daß sie
innerhalb des Polizeibezirks die im §. 59 Ziffer 1 und 2 aufgeführten Gegenstände nach
Sonnenuntergang, und minderjährigen Personen weiblichen Geschlechts, daß sie dieselben
Gegenstände von Haus zu Haus feilbieten.

§. 60c.

Der Inhaber eines Wandergewerbescheins ist verpflichtet, diesen während der Ausübung des



Gewerbebetriebes bei sich zu führen, auf Erfordern der zuständigen Behörden oder Beamten
vorzuzeigen und, sofern er hierzu nicht im Stande ist, auf deren Geheiß den Betrieb bis zur
Herbeischaffung des Wandergewerbescheins einzustellen. Auf gleiches Erfordern hat er die von ihm
geführten Waaren vorzulegen.
Zum Zweck des Gewerbebetriebes ist ohne vorgängige Erlaubniß der Eintritt in fremde Wohnungen,
sowie zur Nachtzeit das Betreten fremder Häuser und Gehöfte nicht gestattet.
Denselben Bestimmungen – Absatz 2 – unterliegt das Feilbieten der im §. 59 Ziffer 1 und 2
aufgeführten Gegenstände.

§. 60d.

Der Wandergewerbeschein darf einein Anderen nicht zur Benutzung überlassen werden.
Wer für einen Anderen ein Gewerbe im Umherziehen zu betreiben beabsichtigt, unterliegt für seine
Person den Bestimmungen dieses Gesetzes.
Wenn mehrere Personen die im §. 55 Ziffer 4 bezeichneten Gewerbe in Gemeinschaft mit einander
zu betreiben beabsichtigen, so kann auf ihren Antrag ein gemeinsamer Wandergewerbeschein für
die Gesellschaft als solche ausgestellt werden, in welchem jedes einzelne Mitglied aufzuführen ist.
Werden für die einzelnen Mitglieder besondere Wandergewerbescheine ausgestellt, so kann in die
letzteren ein Vermerk aufgenommen weiden, nach welchem dem Inhaber der Gewerbebetrieb nur
im Verbande einer bestimmten Gesellschaft, oder einer Gesellschaft überhaupt, gestattet sein soll.
Umherziehenden Schauspielergesellschaften wird der Wandergewerbeschein nur dann ertheilt,
wenn der Unternehmer die im §. 32 vorgeschriebene Erlaubniß besitzt. In dem
Wandergewerbescheine für den Unternehmer einer Schauspielergesellschaft ist ausdrücklich zu
vermerken, daß der Gewerbetreibende als Unternehmer auftreten will.

§. 61.

Die Ertheilung des Wandergewerbescheins erfolgt durch die für den Wohnort oder Aufenthaltsort
des Nachsuchenden zuständige höhere Verwaltungsbehörde. Die Verwaltungsbehörde des
Aufenthaltsortes kann den Nachsuchenden an die Behörde seines Wohnortes verweisen.
In dem Falle des §. 55 Ziffer 4 erfolgt die Ertheilung des Wandergewerbescheins durch die höhere
Verwaltungsbehörde, in deren Bezirk das Gewerbe betrieben werden soll.
Die Zurücknahme des Wandergewerbescheins erfolgt durch die für den Wohnort oder Aufenthaltsort
des Inhabers zuständige höhere Verwaltungsbehörde.

§. 62.

Wer beim Gewerbebetriebe im Umherziehen andere Personen von Ort zu Ort mit sich führen will,
bedarf der Erlaubniß derjenigen Behörde, welche den Wandergewerbeschein ertheilt hat, oder in
deren Bezirk sich der Nachsuchende befindet. Die Erlaubniß wird in dem Wandergewerbescheine
unter näherer Bezeichnung dieser Personen vermerkt.
Die Erlaubniß ist zu versagen, insoweit bei ihnen eine der im §. 57 bezeichneten Voraussetzungen
zutrifft; außerdem darf dieselbe nur dann versagt werden, insoweit eine der im §. 57a und §. 57b
bezeichneten Voraussetzungen vorliegt. Die Zurücknahme der Erlaubniß erfolgt nach Maßgabe des
§. 58 durch eine für deren Ertheilung zuständige Behörde.
Die Mitführung von Kindern unter vierzehn Jahren zu gewerblichen Zwecken ist verboten.
Die Erlaubniß zur Mitführung von Kindern, welche schulpflichtig sind, ist zu versagen und die
bereits ertheilte Erlaubniß zurückzunehmen, wenn nicht für einen ausreichenden Unterricht der
Kinder gesorgt ist.
Die Erlaubniß zur Mitführung von Kindern unter vierzehn Jahren kann versagt und von der für die
Ertheilung derselben zuständigen Behörde zurückgenommen werden. Dasselbe gilt von der
Erlaubniß zur Mitführung von Personen anderen Geschlechts mit Ausnahme der Ehegatten und der



über vierzehn Jahre alten eigenen Kinder und Enkel.

§. 63.

Wird der Wandergewerbeschein versagt oder zurückgenommen, oder wird die erfolgte Ausdehnung
desselben zurückgenommen, so ist dies dem Betheiligten mittelst schriftlichen Bescheides unter
Angabe der Gründe zu eröffnen. Gegen den Bescheid ist der Rekurs zulässig, jedoch ohne
aufschiebende Wirkung. Wegen des Verfahrens und der Behörden gelten die Vorschriften der §§. 20
und 21. Dasselbe gilt von der Versagung der Genehmigung des Druckschriftenverzeichnisses (§. 56
Absatz 4), von der Untersagung des Gewerbebetriebes gemäß §. 59a und der Versagung oder
Zurücknahme der Erlaubniß in den Fällen des §. 62 Absatz 2.
Die in Gemäßheit des §. 57 Ziffer 5 erfolgte Versagung des Wandergewerbescheins, sowie die auf
Grund der §§. 60 Absatz 2, 60b und 62 Absatz 4 und 5 getroffenen Verfügungen können nur im Wege
der Beschwerde an die unmittelbar vorgesetzte Aufsichtsbehörde angefochten werden.

Artikel 12.

An die Stelle der §§. 83 und 86 der Gewerbeordnung treten folgende Bestimmungen:

§. 83.

Von dem Eintritte in eine Innung können diejenigen ausgeschlossen werden:

1. welche sich nicht im Besitz der bürgerlichen Ehrenrechte befinden;

oder

2. welche in Folge gerichtlicher Anordnung in der Verfügung über ihr Vermögen beschränkt sind.

§. 86.

Durch Beschluß der Innung kann von Ausübung des Stimmrechts, sowie der Ehrenrechte innerhalb
der Innung derjenige ausgeschlossen werden, welcher in einem der im §. 83 unter 1, 2 bezeichneten
Verhältnisse sich befindet.

Artikel 13.

An die Stelle der §§. 108 und 137 Absatz 1 der Gewerbeordnung treten folgende Bestimmungen:

§. 108.

Das Arbeitsbuch wird dem Arbeiter durch die Polizeibehörde desjenigen Ortes, an welchem er
zuletzt seinen dauernden Aufenthalt gehabt hat, wenn aber ein solcher im Gebiete des Deutschen
Reichs nicht stattgefunden hat, von der Polizeibehörde des von ihm zuerst erwählten deutschen
Arbeitsortes kosten- und stempelfrei ausgestellt. Die Ausstellung erfolgt auf Antrag oder mit
Zustimmung des Vaters oder Vormundes; ist die Erklärung des Vaters nicht zu beschaffen, oder
verweigert der Vater die Zustimmung ohne genügenden Grund und zum Nachtheile des Arbeiters,
so kann die Gemeindebehörde die Zustimmung desselben ergänzen. Vor der Ausstellung ist
nachzuweisen, daß der Arbeiter zum Besuche der Volksschule nicht mehr verpflichtet ist, und
glaubhaft zu machen, daß bisher ein Arbeitsbuch für ihn noch nicht ausgestellt war.

§. 137 Absatz 1.

Die Beschäftigung eines Kindes in Fabriken ist nicht gestattet, wenn dem Arbeitgeber nicht zuvor



für dasselbe eine Arbeitskarte eingehändigt ist. Dasselbe gilt hinsichtlich der noch zum Besuche der
Volksschule verpflichteten jungen Leute zwischen vierzehn und sechszehn Jahren. Eines
Arbeitsbuches bedarf es in diesem Falle nicht.

Artikel 14.

I. An die Stelle des §. 143, des §. 145, des §. 146, des §. 148 Ziffer 5, 6 und 7, des §. 149 und des §.
150 der Gewerbeordnung treten folgende Bestimmungen:

§. 143.

Die Berechtigung zum Gewerbebetriebe kann, abgesehen von den in den Reichsgesetzen
vorgesehenen Fällen ihrer Entziehung, weder durch richterliche, noch administrative Entscheidung
entzogen werden.
Ausnahmen von diesem Grundsatze, welche durch die Steuergesetze begründet sind, bleiben so
lange aufrecht erhalten, als diese Steuergesetze in Kraft bleiben.
Die Bestimmungen der Landesgesetze, nach welchen die Befugniß zur Herausgabe von
Druckschriften und zum Vertriebe derselben innerhalb des Reichsgebiets im Verwaltungswege
entzogen werden darf, werden hierdurch aufgehoben.

§. 145.

Für das Mindestmaß der Strafen, das Verhältniß von Geldstrafe zur Freiheitsstrafe, sowie für die
Verjährung der in den §§. 146 und 153 verzeichneten Vergehen sind die Bestimmungen des
Strafgesetzbuchs für das Deutsche Reich maßgebend.
Die übrigen in diesem Titel mit Strafe bedrohten Handlungen verjähren binnen drei Monaten, von
dem Tage an gerechnet, an welchem sie begangen sind.

§. 146.

Mit Geldstrafe bis zu zweitausend Mark und im Unvermögensfalle mit Gefängniß bis zu sechs
Monaten werden bestraft:

1. Gewerbetreibende, welche bei der Zahlung des Lohnes oder bei den: Verkauf von Waaren an die
Arbeiter dem §. 115 zuwiderhandeln;
2. Gewerbetreibende, welche den §§. 135, 136 oder den auf Grund der §§. 139, 139a getroffenen
Verfügungen zuwider Arbeiterinnen oder jugendlichen Arbeitern Beschäftigung geben;
3. Gewerbetreibende, welche der Bestimmung im §. 111 entgegen die Eintragung mit einem
Merkmale versehen, welches den Inhaber des Arbeitsbuches günstig oder nachtheilig zu
kennzeichnen bezweckt;
4. wer §. 56 Ziffer 6 zuwiderhandelt.

Die Geldstrafen fließen der im §. 116 bezeichneten Kasse zu.

§. 148.

5. wer dem §. 33b oder außer den im §. 149 Ziffer 1 vorgesehenen Fällen den §§. 42a bis 44a
zuwiderhandelt, oder seine Legitimationskarte (§. 44a) oder seinen Wandergewerbeschein (§. 55)
einem Anderen zur Benutzung überläßt;
6. wer zum Zweck der Erlangung einer Legitimationskarte, eines Wandergewerbescheins oder der
im §. 62 vorgesehenen Erlaubniß in Bezug auf seine Person, oder die Personen, die er mit sich zu
führen beabsichtigt, wissentlich unrichtige Angaben macht;
7. wer ein Gewerbe im Umherziehen ohne den gesetzlich erforderlichen Wandergewerbeschein,



ungleichen wer eines der im §. 59 Ziffer 1 bis 3 bezeichneten Gewerbe der nach §. 59a ergangenen
Untersagung zuwider betreibt;
7a. wer dem §. 56 Absatz 1, Absatz 2 Ziffer 1 bis 5, 7 bis 9, Absatz 3, §. 56a oder §. 56b
zuwiderhandelt;
7b. wer den Vorschriften der §§. 56c, 60a, 60b Absatz 2 oder 60c Absatz 2 und 3 zuwiderhandelt;
::7c. wer einer ihm in Gemäßheit des §. 60 Absatz 1, §. 60b Absatz 1 oder des §. 60d Absatz 3 in dem
Wandergewerbescheine auferlegten Beschränkung zuwiderhandelt;
7d. wer bei dem Gewerbebetriebe im Umherziehen Kinder unter vierzehn Jahren zu gewerblichen
Zwecken mit sich führt;
7e. ein Ausländer, welcher bei dem Gewerbebetriebe im Umherziehen den in Gemäßheit des §. 56d
vom Bundesrath getroffenen Bestimmungen zuwiderhandelt.

§. 149.

Mit Geldstrafe bis zu dreißig Mark und im Unvermögensfalle mit Haft bis zu acht Tagen wird
bestraft:

1. wer den im §. 42b vorgesehenen Erlaubnißschein oder den im §. 43 vorgesehenen
Legitimationsschein während der Ausübung des Gewerbebetriebes nicht bei sich führt, oder den
Bestimmungen des §. 44a Absatz 2 zuwiderhandelt;
2. wer bei dem Gewerbebetriebe im Umherziehen dem letzten Absatz des §. 56 oder dem §. 60c
Absatz 1 zuwiderhandelt;
3. wer ein Gewerbe im Umherziehen, für welches ihm ein auf einen bestimmten Bezirk lautender
Wandergewerbeschein ertheilt ist, unbefugt in einem anderen Bezirke betreibt;
4. wer ein Gewerbe im Umherziehen mit anderen Waarengattungen oder unter Darbietung anderer
Leistungen betreibt, als sein Wandergewerbeschein angiebt;
5. wer bei dem Gewerbebetriebe im Umherziehen unbefugt Personen mit sich führt, oder einen
Gewerbetreibenden, zu welchem er nicht in dem Verhältnisse eines Ehegatten, Kindes oder Enkels
steht, unbefugt begleitet;
6. wer den polizeilichen Anordnungen wegen des Marktverkehrs zuwiderhandelt;
7. wer es unterläßt, den durch §§. 138 und 139b für ihn begründeten Verpflichtungen
nachzukommen;
8. wer, ohne einer Innung als Mitglied anzugehören, sich als Innungsmeister bezeichnet.

Die Unterlassung einer durch das Gesetz oder durch Statuten vorgeschriebenen Anzeige über
Innungsverhältnisse an die Behörden, sowie Unrichtigkeiten in einer solchen Anzeige werden gegen
die Mitglieder des Vorstandes der Innung oder des Innungsverbandes mit der gleichen Strafe
geahndet.
In allen diesen Fällen bleibt die Strafe ausgeschlossen, wenn die strafbare Handlung zugleich eine
Zuwiderhandlung gegen die Steuergesetze enthält.

§. 150.

Mit Geldstrafe bis zu zwanzig Mark und im Unvermögensfalle mit Haft bis zu drei Tagen für jeden
Fall der Verletzung des Gesetzes wird bestraft:

1. wer den Bestimmungen der §§. 106 bis 112 zuwider einen Arbeiter in Beschäftigung nimmt oder
behält;
2. wer außer dem im §. 146 Ziffer 3 vorgesehenen Falle den Bestimmungen dieses Gesetzes in
Ansehung der Arbeitsbücher und Arbeitskarten zuwiderhandelt;
3. wer vorsätzlich ein auf seinen Namen ausgestelltes Arbeitsbuch unbrauchbar macht oder
vernichtet.



II. An die Stelle des §. 154 Absatz 3 tritt folgende Bestimmung:

In gleicher Weise finden Anwendung die Bestimmungen der §§. 115 bis 119, 135 bis 139b, 152 und
153 auf die Besitzer und Arbeiter von Bergwerken, Salinen, Aufbereitungsanstalten und unterirdisch
betriebenen Brüchen oder Gruben.

Artikel 15.

Die Artikel 1 bis 14 treten am 1. Januar 1884 in Kraft.

Artikel 16.

Der Reichskanzler wird ermächtigt, den Text der Gewerbeordnung, wie er sich aus den
Aenderungen ergiebt, welche in diesem Gesetze und den Gesetzen vom

12. Juni 1872, Reichs-Gesetzblatt Seite 170,
2. März 1874, Reichs-Gesetzblatt Seite 19,
8. April 1876, Reichs-Gesetzblatt Seite 134,
17. Juli 1878, Reichs-Gesetzblatt Seite 199,
23. Juli 1879, Reichs-Gesetzblatt Seite 267,
15. Juli 1880, Reichs-Gesetzblatt Seite 179,

und vom

18. Juli 1881, Reichs-Gesetzblatt Seite 233,

sowie durch die am 26. Juli 1881 und 21. April 1883 bekannt gemachten, vom Reichstag
genehmigten Beschlüsse des Bundesraths (Reichs-Gesetzblatt des Jahres 1882 Seite 10 und des
Jahres 1883 Seite 33) festgestellt sind, durch das Reichs-Gesetzblatt bekannt zu machen.
Dabei sind an Stelle der Ausdrücke: Norddeutscher Bund, Bundesgebiet, Bundesangehörige, die
dem Deutschen Reich entsprechenden Bezeichnungen anzuwenden, die Thalerwährung in
Reichswährung zu verändern, und ist in Gemäßheit des Gesetzes vom 11. Juni 1878, betreffend den
Gewerbebetrieb der Maschinisten auf Seedampfschiffen (Reichs-Gesetzblatt Seite 109), der §. 31
Absatz 1, wie folgt, zu fassen:

„Seeschiffer, Seesteuerleute, Maschinisten der Seedampfschiffe und Lootsen müssen sich über den
Besitz der erforderlichen Kennmisse durch ein Befähigungszeugniß der zuständigen
Verwaltungsbehörde ausweisen.“

Die §§. 15 Absatz 3, 24 Absatz 3 und 156 sind in Wegfall zu bringen.

Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrift und beigedrucktem Kaiserlichen
Insiegel.

Gegeben Bad Ems, den 1. Juli 1883.

(L. S.) Wilhelm.

Fürst v. Bismarck.
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(Nr. 1435.) Gesetz, betreffend die Abänderung von Bestimmungen des Gerichtskostengesetzes und der Gebührenordnung für
Gerichtsvollzieher. Vom 29. Juni 1881.

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen etc.
verordnen im Namen des Reichs, nach erfolgter Zustimmung des Bundesraths und des Reichstags, was folgt:

 

Artikel 1.

An Stelle der nachstehend bezeichneten Vorschriften des Gerichtskostengesetzes treten
die folgenden Bestimmungen:

1. an Stelle des §. 22:

Die Beweisgebühr (§. 18 Nr. 2) wird nur zur Hälfte erhoben, wenn die angeordnete
Beweisaufnahme weder ganz noch theilweise stattgefunden hat.
Dasselbe findet statt, soweit bezüglich des durch die Beweisanordnung betroffenen
Gegenstandes ein zur Beilegung des Rechtsstreits abgeschlossener Vergleich
aufgenommen oder auf Grund eines Anerkenntnisses oder Verzichts eine Entscheidung
erlassen wird.
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2. an Stelle des §. 23:

Nur drei Zehntheile der Entscheidungsgebühr werden erhoben für die auf Grund eines
Anerkenntnisses oder Verzichts erlassene Entscheidung.
Die Entscheidungsgebühr wird zu drei Zehntheilen auch für die Aufnahme eines zur
Beilegung des Rechtsstreits abgeschlossenen Vergleichs erhoben.

3. an Stelle des §. 34:

Drei Zehntheile der Gebühr (§. 8) werden erhoben für die Entscheidung, einschließlich
des Verfahrens, über Anträge:

1. auf Entmündigung oder Wiederaufhebung einer Entmündigung, soweit die
Amtsgerichte zuständig sind (Civilprozeßordnung §§. 593 bis 603, 616 bis 619, 621 bis
623, 625);
2. auf Anordnung der von Schiedsrichtern für erforderlich erachteten richterlichen
Handlungen (Civilprozeßordnung §. 862).

4. an Stelle des §. 35:

Zwei Zehntheile der Gebühr (§. 8) werden erhoben für die Entscheidung, einschließlich
des vorangegangenen Verfahrens, über Anträge:

1. auf vorläufige Einstellung, Beschränkung oder Aufhebung einer Zwangsvollstreckung
(Civilprozeßordnung §§. 647, 657, 688, 690 Abs. 3, §§. 696, 710 Abs. 4);
2. auf gerichtliche Handlungen der Zwangsvollstreckung (Civilprozeßordnung §§. 684,
700, 723, 724, 726, 729, 730 Abs. 1, §§. 736, 738, 743, 745 bis 747, 754, 755, 771 Abs. 4,
§§. 772, 781 Abs. 2, §§. 782, 810 Abs. 3);
3. auf Anordnung oder Aufhebung eines Arrestes oder einer einstweiligen Verfügung
(Civilprozeßordnung §§. 801, 802, 813, 815 bis 822), soweit nicht nachträglich eine
Gebühr des §. 26 Nr. 9 zur Erhebung kommt;

sowie

4. über Anträge, Einwendungen oder Erinnerungen, welche die Art und Weise der
Zwangsvollstreckung oder das bei derselben vom Gerichtsvollzieher zu beobachtende
Verfahren oder die von ihm in Ansatz gebrachten Kosten oder die Weigerung desselben
betreffen, einen Vollstreckungsauftrag zu übernehmen oder eine
Vollstreckungshandlung dem Auftrage gemäß auszuführen (Civilprozeßordnung §. 685).
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5. an Stelle des §. 36:

Für die Entscheidung, einschließlich des Verfahrens, über Anträge auf Sicherung des
Beweises (Civilprozeßordnung §§. 447 bis 455) werden drei Zehntheile der Gebühr (§. 8)
und wenn eine Beweisaufnahme stattfindet, fünf Zehntheile der Gebühr erhoben.

6. an Stelle des §. 37:

Im Mahnverfahren werden erhoben:

1. zwei Zehntheile der Gebühr (§. 8) für die Entscheidung über das Gesuch um Erlassung
des Zahlungsbefehls (Civilprozeßordnung §§. 631, 632);
2. ein Zehntheil der Gebühr (§. 8) für die Entscheidung über das Gesuch um Erlassung
des Vollstreckungsbefehls (Civilprozeßordnung §. 639).

Wird ein Gesuch um Erlassung des Zahlungsbefehls zurückgewiesen, weil der
Zahlungsbefehl in Ansehung eines Theils des Anspruchs nicht erlassen werden kann
(Civilprozeßordnung §. 631 Abs. 2), so ist die Gebühr nur nach dem Werthe dieses Theils
zu berechnen.
Soweit die Kosten des Mahnverfahrens als Theil der Kosten eines entstehenden
Rechtsstreits anzusehen sind (Civilprozeßordnung §. 638), wird die im Fall der Nr. 1
erhobene Gebühr auf die Gebühr des entstehenden Rechtsstreits angerechnet.

7. an Stelle des §. 38:

Ein Zehntheil der Gebühr (§. 8) wird erhoben für die Entscheidung, einschließlich des
vorangegangenen Verfahrens, über Anträge:

1. auf Festsetzung der vom Gegner zu erstattenden Prozeßkosten (Civilprozeßordnung §.
99);
2. auf Ertheilung der Vollstreckungsklausel in den Fällen, in welchen dieselbe auf
Anordnung des Vorsitzenden zu erfolgen hat, oder auf Zurücknahme der
Vollstreckungsklausel, sofern diese Anträge nicht im Wege der Klage gestellt werden
(Civilprozeßordnung §§. 664 bis 666, 668, 703, 704 Abs. 1, §. 705 Abs. 3, §. 809), oder
auf Ertheilung einer weiteren vollstreckbaren Ausfertigung (Civilprozeßordnung §. 669).

8. an Stelle des §. 39 Absatz 2:

Betreffen mehrere gerichtliche Handlungen der Zwangsvollstreckung (§. 35 Nr. 2)
wegen desselben Anspruchs denselben Gegenstand, so kommt die Gebühr nur einmal
zur Erhebung.

https://www.deutscher-reichsanzeiger.de/rgbl/gerichtskostengesetz/
https://www.deutscher-reichsanzeiger.de/rgbl/zivilprozessordnung-buch-2/
https://www.deutscher-reichsanzeiger.de/rgbl/gerichtskostengesetz/
https://www.deutscher-reichsanzeiger.de/rgbl/zivilprozessordnung-buch-7/
https://www.deutscher-reichsanzeiger.de/rgbl/zivilprozessordnung-buch-7/
https://www.deutscher-reichsanzeiger.de/rgbl/zivilprozessordnung-buch-7/
https://www.deutscher-reichsanzeiger.de/rgbl/zivilprozessordnung-buch-7/
https://www.deutscher-reichsanzeiger.de/rgbl/gerichtskostengesetz/
https://www.deutscher-reichsanzeiger.de/rgbl/zivilprozessordnung-buch-1/
https://www.deutscher-reichsanzeiger.de/rgbl/zivilprozessordnung-buch-1/
https://www.deutscher-reichsanzeiger.de/rgbl/zivilprozessordnung-buch-8/
https://www.deutscher-reichsanzeiger.de/rgbl/zivilprozessordnung-buch-8/
https://www.deutscher-reichsanzeiger.de/rgbl/zivilprozessordnung-buch-8/
https://www.deutscher-reichsanzeiger.de/rgbl/zivilprozessordnung-buch-8/
https://www.deutscher-reichsanzeiger.de/rgbl/gerichtskostengesetz/


9. an Stelle des §. 40:

Für das durch den Gerichtsschreiber an die Post gerichtete Ersuchen um Bewirkung
einer Zustellung (Civilprozeßordnung §. 179) ist die einem Gerichtsvollzieher für den
gleichen Akt zustehende Gebühr als Gerichtsgebühr zu erheben, sofern nicht die
Zustellung von Amtswegen bewirkt wird.

10. an Stelle des §. 41:

Für einen in Gemäßheit des §. 471 der Civilprozeßordnung stattgehabten Sühnetermin,
einschließlich des in demselben etwa aufgenommenen Vergleichs, werden drei
Zehntheile der Gebühr (§. 8) erhoben.
Die Gebühr wird, wenn der Gegner desjenigen, welcher zum Sühnetermin geladen hat,
nicht erschienen oder der Sühneversuch erfolglos geblieben ist, auf die Gebühren eines
entstehenden Rechtsstreits angerechnet.

11. an Stelle des §. 44:

Im Aufgebotsverfahren (Civilprozeßordnung §§. 823 bis 833, 836 bis 850) wird ein
Zehntheil der Gebühr (§. 8) erhoben:

1. für die Entscheidung über die Zulässigkeit des Antrags;
2. für die Verhandlung im Aufgebotstermine;
3. für die Endentscheidung.

12. an Stelle des ersten Absatzes des §. 46:

Wird eine Klage, ein Antrag, ein Einspruch oder ein Rechtsmittel zurückgenommen,
bevor ein gebührenpflichtiger Akt stattgefunden hat, so wird ein Zehntheil der Gebühr
erhoben, welche für die beantragte Entscheidung oder im Fall des §. 43 für die
beantragte Verhandlung zu erheben sein würde.

13. an Stelle des §. 47 Nr. 14:

14. über die in §. 35 Nr. 4 bezeichneten Antrage, Einwendungen oder Erinnerungen,
soweit dieselben für begründet befunden werden und die Kosten des Verfahrens nicht
dem Gegner, sondern dem Gerichtsvollzieher zur Last fallen;
15. über Anträge auf Ertheilung der Vollstreckungsklausel (Civilprozeßordnung §§. 662,
663, 703, 705 Abs. 1), sofern nicht Gebühren nach den Vorschriften des §. 26 Nr. 8 oder
des §. 38 zu erheben sind;
16. über Gesuche um Ertheilung des Zeugnisses der Rechtskraft oder um Ertheilung des
Zeugnisses, daß innerhalb der Nothfrist ein Schriftsatz zum Zwecke der
Terminsbestimmung nicht eingereicht sei (Civilprozeßordnung §. 646).
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14. an Stelle des §. 53:

Für den Beschluß, durch welchen der Antrag auf Eröffnung des Konkursverfahrens
abgewiesen wird, einschließlich des vorangegangenen Verfahrens, werden drei
Zehntheile der Gebühr (§. 8) erhoben.
Wird das Verfahren durch Versagung der Zulassung des Antrags (Konkursordnung §. 97
Abs. 1, §. 194 Abs. 2, §. 195 Abs. 2, §. 199 Abs. 2, §. 205 Abs. 2) oder durch Zurücknahme
des zugelassenen Antrags erledigt, so wird nur ein Zehntheil der Gebühr (§. 8) erhoben.
Die Vorschrift des §. 52 findet Anwendung; sofern jedoch der Antrag von einem
Gläubiger gestellt wird und die Forderung desselben nicht höher ist, als der Betrag der
Aktivmasse, wird die Gebühr nach dem Betrage dieser Forderung erhoben.

15. an Stelle des §. 70:

Für das Verfahren auf erhobene Privatklage werden in erster Instanz erhoben:

1
.

wenn nach Beginn der Hauptverhandlung Einstellung
des Verfahrens erfolgt

5
Mark;

2
.

wenn außer dem Falle der Nr. 1 die Instanz ohne
Beweisaufnahme durch Urtheil beendigt wird

15
Mark;

3
.

wenn außer dem Falle der Nr. 1 die Instanz nach
stattgehabter Beweisaufnahme durch Urtheil beendigt
wird

20
Mark.

Dieselben Sätze sind für die Berufungsinstanz sowie für die Revisionsinstanz zu erheben.
Für die Widerklage wird ein besonderer Satz nicht erhoben.
Die von der Verwaltungsbehörde erhobene Klage (Strafprozeßordnung §. 464) ist nicht
als Privatklage im Sinne dieses Gesetzes zu erachten.

16. an Stelle des §. 78:

Nach Maßgabe der Vorschriften des zweiten Abschnitts werden besonders erhoben:

1. die Gebühren für Akte, welche die Verpflichtung eines Vertheidigers zur Tragung der
durch Verschulden desselben veranlaßten Kosten (Strafprozeßordnung §. 145) betreffen;
2. die Gebühren für Entscheidungen, welche betreffen:

a) Anträge auf Festsetzung der zu erstattenden Kosten (Strafprozeßordnung §. 496 Abs.
2);
b) die Vollstreckung einer über eine Vermögensstrafe, eine Buße oder über Erstattung
von Kosten ergangenen Entscheidung (Strafprozeßordnung §§. 495, 496);
c) die Beschwerde gegen eine Entscheidung, durch welche der Verfall einer zur
Abwendung einer Untersuchungshaft oder zur Erlangung eines Strafaufschubs
bestellten Sicherheit ausgesprochen wird (Strafprozeßordnung §§. 122, 488).
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17. an Stelle des §. 101:

Beträgt die Gebühr für die Aufnahme eines Vergleichs oder die auf Grund eines
Anerkenntnisses oder Verzichts erlassene Entscheidung (§§. 23, 41) weniger als die
Gebühr oder Abgabe, welche nach den Landesgesetzen für einen außerhalb des
Rechtsstreits abgeschlossenen Vergleich zur Staatskasse zu erheben sein würde, so ist
der Mehrbetrag der letzteren neben der Entscheidungsgebühr zu erheben.

Artikel 2.

Hinter den §. 80 des Gerichtskostengesetzes werden die folgenden neuen §§. 80a und
80b eingestellt:

§. 80a.

Schreibgebühren werden nicht erhoben:

1. für die von Amtswegen anzufertigenden Ausfertigungen und Abschriften in den Fällen
der §§. 4, 6, 16, 45, 47, 57, sofern in denselben keine Gebühren zu erheben sind;
2. für die Benachrichtigung von dem gegen einen Zahlungsbefehl erhobenen
Widersprüche (Civilprozeßordnung §. 634);
3. für den Vollstreckungsbefehl (Civilprozeßordnung §. 639);
4. für die Vollstreckungsklausel (Civilprozeßordnung §. 663);
5. für das Zeugniß der Rechtskraft und für das Zeugniß, daß innerhalb der Nothfrist ein
Schriftsatz zur Terminsbestimmung nicht eingereicht sei (Civilprozeßordnung §. 646).

§. 80b.

Für die von Amtswegen bewirkten Zustellungen werden baare Auslagen nicht erhoben.
Die Erhebung der Schreibgebühr für die Ausfertigungen und Abschriften des
zuzustellenden Schriftstücks wird hierdurch nicht ausgeschlossen.

Artikel 3.

An Stelle der nachstehend bezeichneten Vorschriften der Gebührenordnung für
Gerichtsvollzieher treten die folgenden Bestimmungen:

1. an Stelle des §. 2:

Die Gebühr für jede Zustellung beträgt 80
Pfennig,

in den amtsgerichtlichen und den schöffengerichtlichen
Sachen, soweit diese Sachen nicht durch Einlegung eines
Rechtsmittels an ein höheres Gericht gebracht sind

50
Pfennig,
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für die Zustellung durch Aufgabe zur Post (Civilprozeßordnung §.
161), für das an die Post gerichtete Ersuchen um Bewirkung einer
Zustellung (Civilprozeßordnung §. 177), sowie für die im Auftrag
eines Anwalts an den Gegenanwalt bewirkte Zustellung die Hälfte
jener Sätze.

Die Zustellung an den Zustellungsbevollmächtigten mehrerer Betheiligter
(Civilprozeßordnung §. 172 Abs. 2) gilt als Eine Zustellung.

2. an Stelle des §. 3:

Ist eine Zustellung durch den Gerichtsvollzieher bewirkt, obgleich sie mit geringeren
Kosten durch die Post hätte erfolgen können, so erhält derselbe die Mehrkosten nur,
wenn er zur Vornahme der Zustellung ohne Benutzung der Post ausdrücklich ermächtigt
worden ist.

3. an Stelle des ersten Absatzes des §. 4:

Die Gebühr für die Pfändung von beweglichen körperlichen Sachen (Civilprozeßordnung
§§. 712, 713), von Früchten, welche von dem Boden noch nicht getrennt sind
(Civilprozeßordnung §. 714), sowie von Forderungen aus Wechseln oder anderen
Papieren, welche durch Indossament übertragen werden können (Civilprozeßordnung §.
732), beträgt nach der Höhe der beizutreibenden Forderung:

bei einem
Betrage bis 50 Mark einschließlich 1 Mark,

bei einem
Betrage bis 100 Mark einschließlich 2 Mark,

bei einem
Betrage bis 300 Mark einschließlich 3 Mark,

bei einem
Betrage bis 1.000 Mark einschließlich 4 Mark,

bei einem
Betrage bis 5.000 Mark einschließlich 5 Mark,

bei einem
Betrage über 5.000 Mark einschließlich 6 Mark.

4. an Stelle des §. 11:

Wird der Auftrag zur Zwangsvollstreckung durch Leistung an den Gerichtsvollzieher
erledigt, so erhält derselbe

bei Zahlungen die in §. 4 bestimmte, nach dem gezahlten Betrage zu berechnende
Gebühr, jedoch wenn eine Pfändung vorausgegangen war, nicht unter 2 Mark,
bei Herausgabe von Sachen die in §. 6 bestimmte Gebühr.

https://www.deutscher-reichsanzeiger.de/rgbl/zivilprozessordnung-buch-1/
https://www.deutscher-reichsanzeiger.de/rgbl/zivilprozessordnung-buch-1/
https://www.deutscher-reichsanzeiger.de/rgbl/zivilprozessordnung-buch-1/
https://www.deutscher-reichsanzeiger.de/rgbl/zivilprozessordnung-buch-1/
https://www.deutscher-reichsanzeiger.de/rgbl/gebuehrenordnung-fuer-gerichtsvollzieher/
https://www.deutscher-reichsanzeiger.de/rgbl/gebuehrenordnung-fuer-gerichtsvollzieher/
https://www.deutscher-reichsanzeiger.de/rgbl/zivilprozessordnung-buch-8/
https://www.deutscher-reichsanzeiger.de/rgbl/zivilprozessordnung-buch-8/
https://www.deutscher-reichsanzeiger.de/rgbl/zivilprozessordnung-buch-8/
https://www.deutscher-reichsanzeiger.de/rgbl/zivilprozessordnung-buch-8/
https://www.deutscher-reichsanzeiger.de/rgbl/zivilprozessordnung-buch-8/
https://www.deutscher-reichsanzeiger.de/rgbl/gebuehrenordnung-fuer-gerichtsvollzieher/


5. an Stelle des §. 15:

Den zu einer Vollstreckungshandlung in Gemäßheit der Vorschrift des §. 679 der
Civilprozeßordnung zugezogenen Zeugen kann eine Entschädigung bis zum Betrage von
je 1 Mark gewährt werden.

6. an Stelle des zweiten Absatzes des §. 17:

Nimmt der Gerichtsvollzieher mehrere Geschäfte auf derselben Reise vor, so erhält er
für jedes derselben die volle, nach der Entfernung des Ortes von seinem Amtssitz zu
berechnende Entschädigung; dabei gelten jedoch mehrere Geschäfte, welche für
denselben Auftraggeber an demselben Orte vorgenommen werden und welche sich auf
dieselbe Rechtsangelegenheit beziehen, als Ein Geschäft.

Artikel 4.

Dieses Gesetz tritt am 15. Juli 1881 in Kraft.

Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrift und beigedrucktem
Kaiserlichen Insiegel.
Gegeben Bad Ems, den 29. Juni 1881.

(L. S.)  Wilhelm.
 

  Fürst v. Bismarck.

Änderungsgesetz Strafgesetzbuch

Abänderung und Ergänzung des Strafgesetzbuchs für das Deutsche Reich (1871)

Titel:
Gesetz, betreffend die Abänderung von Bestimmungen des
Strafgesetzbuchs für das Deutsche Reich vom 15. Mai 1871 und die
Ergänzung desselben.

Fundstelle: Deutsches Reichsgesetzblatt Band 1876, Nr. 6, Seite 25–38
Fassung vom: 26. Februar 1876
Bekanntmachung: 6. März 1876
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Artikel I.

Die §§. 4, 55, 64, 70 Nr. 2 und 3, 88, 95, 102, 103, 104, 113, 114, 117, 130a., 135, 140, 144, 145,
176, 177, 178, 183, 194, 200, 208, 223, 228, 232, 240, 241, 247, 263, 275 Nr. 2, 292, 296, 303, 319,
321, 360 Nr. 3, 4, 7 und 12, 361 Nr. 6, 363, 366 Nr. 3, 8, 9 und 10, 367 Nr. 5, 8 und 10, 369 und 370
des Strafgesetzbuchs in der durch die Gesetze vom 15. Mai 1871 und 10. Dezember 1871
festgestellten Fassung werden durch nachstehende, den bisherigen Zifferzahlen entsprechende
Bestimmungen ersetzt:

§. 4.

Wegen der im Auslande begangenen Verbrechen und Vergehen findet in der Regel keine Verfolgung
statt.
Jedoch kann nach den Strafgesetzen des Deutschen Reichs verfolgt werden:

ein Deutscher oder ein Ausländer, welcher im Auslande eine hochverrätherische Handlung gegen
das Deutsche Reich oder einen Bundesstaat, oder ein Münzverbrechen, oder als Beamter des
Deutschen Reichs oder eines Bundesstaats eine Handlung begangen hat, die nach den Gesetzen des
Deutschen Reichs als Verbrechen oder Vergehen im Amte anzusehen ist;
ein Deutscher, welcher im Auslande eine landesverrätherische Handlung gegen das Deutsche Reich
oder einen Bundesstaat, oder eine Beleidigung gegen einen Bundesfürsten begangen hat;
ein Deutscher, welcher im Auslande eine Handlung begangen hat, die nach den Gesetzen des
Deutschen Reichs als Verbrechen oder Vergehen anzusehen und durch die Gesetze des Orts, an
welchem sie begangen wurde, mit Strafe bedroht ist.

Die Verfolgung ist auch zulässig, wenn der Thäter bei Begehung der Handlung noch nicht Deutscher
war. In diesem Falle bedarf es jedoch eines Antrages der zuständigen Behörde des Landes, in
welchem die strafbare Handlung begangen worden, und das ausländische Strafgesetz ist
anzuwenden, soweit dieses milder ist.

§. 55.

Wer bei Begehung der Handlung das zwölfte Lebensjahr nicht vollendet hat, kann wegen derselben
nicht strafrechtlich verfolgt werden.
Gegen denselben können jedoch nach Maßgabe der landesgesetzlichen Vorschriften die zur
Besserung und Beaufsichtigung geeigneten Maßregeln getroffen werden. Insbesondere kann die
Unterbringung in eine Erziehungs- oder Besserungsanstalt erfolgen, nachdem durch Beschluß der
Vormundschaftsbehörde die Begehung der Handlung festgestellt und die Unterbringung für zulässig
erklärt ist.

§. 64.

Die Zurücknahme des Antrages ist nur in den gesetzlich besonders vorgesehenen Fällen und nur bis
zur Verkündung eines auf Strafe lautenden Urtheils zulässig.
Die rechtzeitige Zurücknahme des Antrages gegen eine der vorbezeichneten Personen hat die
Einstellung des Verfahrens auch gegen die anderen zur Folge.

§. 70.

2. auf Zuchthaus oder Festungshaft von mehr als zehn Jahren erkannt ist, in zwanzig Jahren;
3. auf Zuchthaus bis zu zehn Jahren oder auf Festungshaft von fünf bis zu zehn Jahren oder



Gefängniß von mehr als fünf Jahren erkannt ist, in funfzehn Jahren;

§. 88.

Ein Deutscher, welcher während eines gegen das Deutsche Reich ausgebrochenen Krieges in der
feindlichen Kriegsmacht Dienste nimmt oder die Waffen gegen das Deutsche Reich oder dessen
Bundesgenossen trägt, wird wegen Landesverraths mit lebenslänglichem Zuchthaus oder
lebenslänglicher Festungshaft bestraft.
Sind mildernde Umstände vorhanden, so tritt Festungshaft nicht unter fünf Jahren ein.
Ein Deutscher, welcher schon früher in fremden Kriegsdiensten stand, wird, wenn er nach Ausbruch
des Krieges in der feindlichen Kriegsmacht verbleibt oder die Waffen gegen das Deutsche Reich
oder dessen Bundesgenossen trägt, wegen Landesverraths mit Zuchthaus von zwei bis zu zehn
Jahren oder mit Festungshaft von gleicher Dauer bestraft. Sind mildernde Umstände vorhanden, so
tritt Festungshaft bis zu zehn Jahren ein.
Neben der Festungshaft kann auf Verlust der bekleideten öffentlichen Aemter, sowie der aus
öffentlichen Wahlen hervorgegangenen Rechte erkannt werden.

§. 95.

Wer den Kaiser, seinen Landesherrn oder während seines Aufenthalts in einem Bundesstaate dessen
Landesherrn beleidigt, wird mit Gefängniß nicht unter zwei Monaten oder mit Festungshaft von zwei
Monaten bis zu fünf Jahren bestraft.
Neben der Gefängnißstrafe kann auf Verlust der bekleideten öffentlichen Aemter, sowie der aus
öffentlichen Wahlen hervorgegangenen Rechte erkannt werden.

§. 102.

Ein Deutscher, welcher im Inlande oder Auslande, oder ein Ausländer, welcher während seines
Aufenthalts im Inlande gegen einen nicht zum Deutschen Reich gehörenden Staat oder dessen
Landesherrn eine Handlung vornimmt, die, wenn er sie gegen einen Bundesstaat oder einen
Bundesfürsten begangen hätte, nach Vorschrift der §§. 81 bis 86 zu bestrafen sein würde, wird in
den Fällen der §§. 81 bis 84 mit Festungshaft von Einem bis zu zehn Jahren oder, wenn mildernde
Umstände vorhanden sind, mit Festungshaft von sechs Monaten bis zu zehn Jahren, in den Fällen
der §§. 85 und 86 mit Festungshaft von Einem Monat bis zu drei Jahren bestraft, sofern in dem
anderen Staate dem Deutschen Reich die Gegenseitigkeit verbürgt ist.
Die Verfolgung tritt nur auf Antrag der auswärtigen Regierung ein. Die Zurücknahme des Antrages
ist zulässig.

§. 103.

Wer sich gegen den Landesherrn oder den Regenten eines nicht zum Deutschen Reich gehörenden
Staats einer Beleidigung schuldig macht, wird mit Gefängniß von Einer Woche bis zu zwei Jahren
oder mit Festungshaft von gleicher Dauer bestraft, sofern in diesem Staate dem Deutschen Reich die
Gegenseitigkeit verbürgt ist.
Die Verfolgung tritt nur auf Antrag der auswärtigen Regierung ein. Die Zurücknahme des Antrages
ist zulässig.

§. 104.

Wer sich gegen einen bei dem Reich, einem bundesfürstlichen Hofe oder bei dem Senate einer der
freien Hansestädte beglaubigten Gesandten oder Geschäftsträger einer Beleidigung schuldig macht,
wird mit Gefängniß bis zu Einem Jahre oder mit Festungshaft von gleicher Dauer bestraft.



Die Verfolgung tritt nur auf Antrag des Beleidigten ein. Die Zurücknahme des Antrages ist zulässig.

§. 113.

Wer einem Beamten, welcher zur Vollstreckung von Gesetzen, von Befehlen und Anordnungen der
Verwaltungsbehörden oder von Urtheilen und Verfügungen der Gerichte berufen ist, in der
rechtmäßigen Ausübung seines Amtes durch Gewalt oder durch Bedrohung mit Gewalt Widerstand
leistet, oder wer einen solchen Beamten während der rechtmäßigen Ausübung seines Amtes thätlich
angreift, wird mit Gefängniß von vierzehn Tagen bis zu zwei Jahren bestraft.
Sind mildernde Umstände vorhanden, so tritt Gefängnißstrafe bis zu Einem Jahre oder Geldstrafe bis
zu eintausend Mark ein.
Dieselben Strafvorschriften treten ein, wenn die Handlung gegen Personen, welche zur
Unterstützung des Beamten zugezogen waren, oder gegen Mannschaften der bewaffneten Macht
oder gegen Mannschaften einer Gemeinde-, Schutz- oder Bürgerwehr in Ausübung des Dienstes
begangen wird.

§. 114.

Wer es unternimmt, durch Gewalt oder Drohung eine Behörde oder einen Beamten zur Vornahme
oder Unterlassung einer Amtshandlung zu nöthigen, wird mit Gefängniß nicht unter drei Monaten
bestraft.
Sind mildernde Umstände vorhanden, so tritt Gefängnißstrafe bis zu zwei Jahren ein.

§. 117.

Wer einem Forst- oder Jagdbeamten, einem Waldeigenthümer, Forst- oder Jagdberechtigten, oder
einem von diesen bestellten Aufseher, in der rechtmäßigen Ausübung seines Amtes oder Rechtes
durch Gewalt oder durch Bedrohung mit Gewalt Widerstand leistet, oder wer eine dieser Personen
während der Ausübung ihres Amtes oder Rechtes thätlich angreift, wird mit Gefängniß von vierzehn
Tagen bis zu drei Jahren bestraft.
Ist der Widerstand oder der Angriff unter Drohung mit Schießgewehr, Aexten oder anderen
gefährlichen Werkzeugen erfolgt, oder mit Gewalt an der Person begangen worden, so tritt
Gefängnißstrafe nicht unter drei Monaten ein.
Sind mildernde Umstände vorhanden, so tritt in den Fällen des Absatz 1 Gefängnißstrafe bis zu
Einem Jahre, in den Fällen des Absatz 2 Gefängnißstrafe nicht unter Einem Monat ein.

§. 130 a.

Ein Geistlicher oder anderer Religionsdiener, welcher in Ausübung oder in Veranlassung der
Ausübung seines Berufes öffentlich vor einer Menschenmenge, oder welcher in einer Kirche oder an
einem anderen zu religiösen Versammlungen bestimmten Orte vor Mehreren Angelegenheiten des
Staats in einer den öffentlichen Frieden gefährdenden Weise zum Gegenstande einer Verkündigung
oder Erörterung macht, wird mit Gefängniß oder Festungshaft bis zu zwei Jahren bestraft.
Gleiche Strafe trifft denjenigen Geistlichen oder anderen Religionsdiener, welcher in Ausübung oder
in Veranlassung der Ausübung seines Berufes Schriftstücke ausgibt oder verbreitet, in welchen
Angelegenheiten des Staats in einer den öffentlichen Frieden gefährdenden Weise zum Gegenstande
einer Verkündigung oder Erörterung gemacht sind.

§. 135.

Wer ein öffentliches Zeichen der Autorität des Reichs oder eines Bundesfürsten oder ein
Hoheitszeichen eines Bundesstaats böswillig wegnimmt, zerstört oder beschädigt, oder



beschimpfenden Unfug daran verübt, wird mit Geldstrafe bis zu sechshundert Mark oder mit
Gefängniß bis zu zwei Jahren bestraft.

§. 140.

Wegen Verletzung der Wehrpflicht wird bestraft:

ein Wehrpflichtiger, welcher in der Absicht, sich dem Eintritte in den Dienst des stehenden Heeres
oder der Flotte zu entziehen, ohne Erlaubniß entweder das Bundesgebiet verläßt oder nach
erreichtem militärpflichtigen Alter sich außerhalb des Bundesgebietes aufhält: mit Geldstrafe von
einhundertfunfzig bis zu dreitausend Mark oder mit Gefängniß von Einem Monat bis zu Einem Jahre;
ein Offizier oder im Offizierrange stehender Arzt des Beurlaubtenstandes, welcher ohne Erlaubniß
auswandert: mit Geldstrafe bis zu dreitausend Mark oder mit Haft oder mit Gefängniß bis zu sechs
Monaten;
ein jeder Wehrpflichtige, welcher nach öffentlicher Bekanntmachung einer vom Kaiser für die Zeit
eines Krieges oder einer Kriegsgefahr erlassenen besonderen Anordnung in Widerspruch mit
derselben auswandert: mit Gefängniß bis zu zwei Jahren, neben welchem auf Geldstrafe bis zu
dreitausend Mark erkannt werden kann.

Der Versuch ist strafbar.
Das Vermögen des Angeschuldigten kann, insoweit als es nach dem Ermessen des Richters zur
Deckung der den Angeschuldigten möglicherweise treffenden höchsten Geldstrafe und der Kosten
des Verfahrens erforderlich ist, mit Beschlag belegt werden.

§. 144.

Wer es sich zum Geschäfte macht, Deutsche unter Vorspiegelung falscher Thatsachen oder
wissentlich mit unbegründeten Angaben oder durch andere auf Täuschung berechnete Mittel zur
Auswanderung zu verleiten, wird mit Gefängniß von Einem Monat bis zu zwei Jahren bestraft.

§. 145.

Wer die vom Kaiser

zur Verhütung des Zusammenstoßens der Schiffe auf See,
über das Verhalten der Schiffer nach einem Zusammenstoße von Schiffen auf See, oder
in Betreff der Noth- und Lootsensignale für Schiffe auf See und auf den Küstengewässern

erlassenen Verordnungen übertritt, wird mit Geldstrafe bis zu eintausendfünfhundert Mark bestraft.

§. 176.

Mit Zuchthaus bis zu zehn Jahren wird bestraft, wer

mit Gewalt unzüchtige Handlungen an einer Frauensperson vornimmt oder dieselbe durch Drohung
mit gegenwärtiger Gefahr für Leib oder Leben zur Duldung unzüchtiger Handlungen nöthigt;
eine in einem willenlosen oder bewußtlosen Zustande befindliche oder eine geisteskranke
Frauensperson zum außerehelichen Beischlafe mißbraucht, oder
mit Personen unter vierzehn Jahren unzüchtige Handlungen vornimmt oder dieselben zur Verübung
oder Duldung unzüchtiger Handlungen verleitet.

Sind mildernde Umstände vorhanden, so tritt Gefängnißstrafe nicht unter sechs Monaten ein.



§. 177.

Mit Zuchthaus wird bestraft, wer durch Gewalt oder durch Drohung mit gegenwärtiger Gefahr für
Leib oder Leben eine Frauensperson zur Duldung des außerehelichen Beischlafs nöthigt, oder wer
eine Frauensperson zum außerehelichen Beischlafe mißbraucht, nachdem er sie zu diesem Zwecke
in einen willenlosen oder bewußtlosen Zustand versetzt hat.
Sind mildernde Umstände vorhanden, so tritt Gefängnißstrafe nicht unter Einem Jahre ein.

§. 178.

Ist durch eine der in den §§. 176 und 177 bezeichneten Handlungen der Tod der verletzten Person
verursacht worden, so tritt Zuchthausstrafe nicht unter zehn Jahren oder lebenslängliche
Zuchthausstrafe ein.

§. 183.

Wer durch eine unzüchtige Handlung öffentlich ein Aergerniß gibt, wird mit Gefängniß bis zu zwei
Jahren oder mit Geldstrafe bis zu fünfhundert Mark bestraft.
Neben der Gefängnißstrafe kann auf Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte erkannt werden.

§. 194.

Die Verfolgung einer Beleidigung tritt nur auf Antrag ein. Die Zurücknahme des Antrages (§§. 185
bis 193) ist zulässig.

§. 200.

Wird wegen einer öffentlich oder durch Verbreitung von Schriften, Darstellungen oder Abbildungen
begangenen Beleidigung auf Strafe erkannt, so ist zugleich dem Beleidigten die Befugniß
zuzusprechen, die Verurtheilung auf Kosten des Schuldigen öffentlich bekannt zu machen. Die Art
der Bekanntmachung, sowie die Frist zu derselben ist in dem Urtheile zu bestimmen.
Erfolgte die Beleidigung in einer Zeitung oder Zeitschrift, so ist der verfügende Theil des Urtheils
auf Antrag des Beleidigten durch die öffentlichen Blätter bekannt zu machen, und zwar wenn
möglich durch dieselbe Zeitung oder Zeitschrift und in demselben Theile und mit derselben Schrift,
wie der Abdruck der Beleidigung geschehen.
Dem Beleidigten ist auf Kosten des Schuldigen eine Ausfertigung des Urtheils zu ertheilen.

§. 208.

Hat der Zweikampf ohne Sekundanten stattgefunden, so kann die verwirkte Strafe bis um die Hälfte,
jedoch nicht über funfzehn Jahre erhöht werden.

§. 223.

Wer vorsätzlich einen Anderen körperlich mißhandelt oder an der Gesundheit beschädigt, wird
wegen Körperverletzung mit Gefängniß bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bis zu eintausend
Mark bestraft.
Ist die Handlung gegen Verwandte aufsteigender Linie begangen, so ist auf Gefängniß nicht unter
Einem Monat zu erkennen.

§. 228.

Sind mildernde Umstände vorhanden, so ist in den Fällen des §. 223 Absatz 2 und des §. 223a. auf



Gefängniß bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bis zu eintausend Mark, in den Fällen der §§. 224 und
227 Absatz 2 auf Gefängniß nicht unter Einem Monat, und im Falle des §. 226 auf Gefängniß nicht
unter drei Monaten zu erkennen.

§. 232.

Die Verfolgung leichter vorsätzlicher, sowie aller durch Fahrlässigkeit verursachter
Körperverletzungen (§§. 223, 230) tritt nur auf Antrag ein, insofern nicht die Körperverletzung mit
Uebertretung einer Amts-, Berufs- oder Gewerbspflicht begangen worden ist.
Ist das Vergehen gegen einen Angehörigen verübt, so ist die Zurücknahme des Antrages zulässig.
Die in den §§. 195, 196 und 198 enthaltenen Vorschriften finden auch hier Anwendung.

§. 240.

Wer einen Anderen widerrechtlich durch Gewalt oder durch Bedrohung mit einem Verbrechen oder
Vergehen zu einer Handlung, Duldung oder Unterlassung nöthigt, wird mit Gefängniß bis zu Einem
Jahre oder mit Geldstrafe bis zu sechshundert Mark bestraft.
Der Versuch ist strafbar.

§. 241.

Wer einen Anderen mit der Begehung eines Verbrechens bedroht, wird mit Gefängniß bis zu sechs
Monaten oder mit Geldstrafe bis zu dreihundert Mark bestraft.

§. 247.

Wer einen Diebstahl oder eine Unterschlagung gegen Angehörige, Vormünder oder Erzieher begeht,
oder wer einer Person, zu der er im Lehrlingsverhältnisse steht, oder in deren häuslicher
Gemeinschaft er als Gesinde sich befindet, Sachen von unbedeutendem Werthe stiehlt oder
unterschlägt, ist nur auf Antrag zu verfolgen. Die Zurücknahme des Antrages ist zulässig.
Ein Diebstahl oder eine Unterschlagung, welche von Verwandten aufsteigender Linie gegen
Verwandte absteigender Linie oder von einem Ehegatten gegen den anderen begangen worden ist,
bleibt straflos.
Diese Bestimmungen finden auf Theilnehmer oder Begünstiger, welche nicht in einem der
vorbezeichneten persönlichen Verhältnisse stehen, keine Anwendung.

§. 263.

Wer in der Absicht, sich oder einem Dritten einen rechtswidrigen Vermögensvortheil zu verschaffen,
das Vermögen eines Anderen dadurch beschädigt, daß er durch Vorspiegelung falscher oder durch
Entstellung oder Unterdrückung wahrer Thatsachen einen Irrthum erregt oder unterhält, wird
wegen Betruges mit Gefängniß bestraft, neben welchem auf Geldstrafe bis zu dreitausend Mark,
sowie auf Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte erkannt werden kann.
Sind mildernde Umstände vorhanden, so kann ausschließlich auf die Geldstrafe erkannt werden.
Der Versuch ist strafbar.
Wer einen Betrug gegen Angehörige, Vormünder oder Erzieher begeht, ist nur auf Antrag zu
verfolgen. Die Zurücknahme des Antrages ist zulässig.

§. 275.

2. unechtes Stempelpapier, unechte Stempelmarken, Stempelblankette oder Stempelabdrücke für
Spielkarten, Pässe oder sonstige Drucksachen oder Schriftstücke, ingleichen wer unechte Post- oder
Telegraphen-Freimarken oder gestempelte Briefkuverts in der Absicht anfertigt, sie als echt zu



verwenden, oder

§. 292.

Wer an Orten, an denen zu jagen er nicht berechtigt ist, die Jagd ausübt, wird mit Geldstrafe bis zu
dreihundert Mark oder mit Gefängniß bis zu drei Monaten bestraft.
Ist der Thäter ein Angehöriger des Jagdberechtigten, so tritt die Verfolgung nur auf Antrag ein. Die
Zurücknahme des Antrages ist zulässig.

§. 296.

Wer zur Nachtzeit, bei Fackellicht oder unter Anwendung schädlicher oder explodirender Stoffe
unberechtigt fischt oder krebst, wird mit Geldstrafe bis zu sechshundert Mark oder mit Gefängniß
bis zu sechs Monaten bestraft.

§. 303.

Wer vorsätzlich und rechtswidrig eine fremde Sache beschädigt oder zerstört, wird mit Geldstrafe
bis zu eintausend Mark oder mit Gefängniß bis zu zwei Jahren bestraft.
Der Versuch ist strafbar.
Die Verfolgung tritt nur auf Antrag ein.
Ist das Vergehen gegen einen Angehörigen verübt, so ist die Zurücknahme des Antrages zulässig.

§. 319.

Wird einer der in den §§. 316 und 318 erwähnten Angestellten wegen einer der in den §§. 315 bis
318 bezeichneten Handlungen verurtheilt, so kann derselbe zugleich für unfähig zu einer
Beschäftigung im Eisenbahn- oder Telegraphendienste oder in bestimmten Zweigen dieser Dienste
erklärt werden.

§. 321.

Wer vorsätzlich Wasserleitungen, Schleusen, Wehre, Deiche, Dämme oder andere Wasserbauten,
oder Brücken, Fähren, Wege oder Schutzwehre, oder dem Bergwerksbetriebe dienende
Vorrichtungen zur Wasserhaltung, zur Wetterführung oder zum Ein- und Ausfahren der Arbeiter
zerstört oder beschädigt, oder in schiffbaren Strömen, Flüssen oder Kanälen das Fahrwasser stört
und durch eine dieser Handlungen Gefahr für das Leben oder die Gesundheit Anderer herbeiführt,
wird mit Gefängniß nicht unter drei Monaten bestraft.
Ist durch eine dieser Handlungen eine schwere Körperverletzung verursacht worden, so tritt
Zuchthausstrafe bis zu fünf Jahren und, wenn der Tod eines Menschen verursacht worden ist,
Zuchthausstrafe nicht unter fünf Jahren ein.

§. 360.

3. wer als beurlaubter Reservist oder Wehrmann der Land- oder Seewehr ohne Erlaubniß
auswandert, ebenso wer als Ersatzreservist erster Klasse auswandert, ohne von seiner
bevorstehenden Auswanderung der Militärbehörde Anzeige erstattet zu haben;
4. wer ohne schriftlichen Auftrag einer Behörde Stempel, Siegel, Stiche, Platten oder andere
Formen, welche zur Anfertigung von Metall- oder Papiergeld, oder von solchen Papieren, welche
nach §. 149 dem Papiergelde gleich geachtet werden, oder von Stempelpapier, Stempelmarken,
Stempelblanketten, Stempelabdrücken, öffentlichen Bescheinigungen oder Beglaubigungen dienen
können, anfertigt oder an einen Anderen als die Behörde verabfolgt;
7. wer unbefugt die Abbildung des Kaiserlichen Wappens oder von Wappen eines Bundesfürsten



oder von Landeswappen gebraucht;
12. wer als Pfandleiher oder Rückkaufshändler bei Ausübung seines Gewerbes den darüber
erlassenen Anordnungen zuwiderhandelt;

§. 361.

6. eine Weibsperson, welche wegen gewerbsmäßiger Unzucht einer polizeilichen Aufsicht unterstellt
ist, wenn sie den in dieser Hinsicht zur Sicherung der Gesundheit, der öffentlichen Ordnung und des
öffentlichen Anstandes erlassenen polizeilichen Vorschriften zuwiderhandelt, oder welche, ohne
einer solchen Aufsicht unterstellt zu sein, gewerbsmäßig Unzucht treibt;

§. 363.

Wer, um Behörden oder Privatpersonen zum Zwecke seines besseren Fortkommens oder des
besseren Fortkommens eines Anderen zu täuschen, Pässe, Militärabschiede, Wanderbücher oder
sonstige Legitimationspapiere, Dienst- oder Arbeitsbücher oder sonstige auf Grund besonderer
Vorschriften auszustellende Zeugnisse, sowie Führungs- oder Fähigkeitszeugnisse falsch anfertigt
oder verfälscht, oder wissentlich von einer solchen falschen oder verfälschten Urkunde Gebrauch
macht, wird mit Haft oder mit Geldstrafe bis zu einhundertfunfzig Mark bestraft.
Gleiche Strafe trifft denjenigen, welcher zu demselben Zwecke von solchen für einen Anderen
ausgestellten echten Urkunden, als ob sie für ihn ausgestellt seien, Gebrauch macht, oder welcher
solche für ihn ausgestellte Urkunden einem Anderen zu dem gedachten Zwecke überläßt.

§. 366.

3. wer auf öffentlichen Wegen, Straßen, Plätzen oder Wasserstraßen das Vorbeifahren Anderer
muthwillig verhindert;
8. wer nach einer öffentlichen Straße oder Wasserstraße, oder nach Orten hinaus, wo Menschen zu
verkehren pflegen, Sachen, durch deren Umstürzen oder Herabfallen Jemand beschädigt werden
kann, ohne gehörige Befestigung aufstellt oder aufhängt, oder Sachen auf eine Weise ausgießt oder
auswirft, daß dadurch Jemand beschädigt oder verunreinigt werden kann;
9. wer auf öffentlichen Wegen, Straßen, Plätzen oder Wasserstraßen Gegenstände, durch welche der
freie Verkehr gehindert wird, aufstellt, hinlegt oder liegen läßt;
10. wer die zur Erhaltung der Sicherheit, Bequemlichkeit, Reinlichkeit und Ruhe auf den
öffentlichen Wegen, Straßen, Plätzen oder Wasserstraßen erlassenen Polizei-Verordnungen
übertritt.

§. 367.

5. wer bei der Aufbewahrung oder bei der Beförderung von Giftwaaren, Schießpulver oder
Feuerwerken, oder bei der Aufbewahrung, Beförderung, Verausgabung oder Verwendung von
Sprengstoffen oder anderen explodirenden Stoffen, oder bei Ausübung der Befugniß zur
Zubereitung oder Feilhaltung dieser Gegenstände, sowie der Arzeneien die deshalb ergangenen
Verordnungen nicht befolgt;
8. wer ohne polizeiliche Erlaubniß an bewohnten oder von Menschen besuchten Orten
Selbstgeschosse, Schlageisen oder Fußangeln legt, oder an solchen Orten mit Feuergewehr oder
anderem Schießwerkzeuge schießt, oder Feuerwerkskörper abbrennt;
10. wer bei einer Schlägerei, in welche er nicht ohne sein Verschulden hineingezogen worden ist,
oder bei einem Angriff sich einer Waffe, insbesondere eines Messers oder eines anderen
gefährlichen Werkzeuges bedient;

§. 369.



Mit Geldstrafe bis zu einhundert Mark oder mit Haft bis zu vier Wochen werden bestraft:

Schlosser, welche ohne obrigkeitliche Anweisung oder ohne Genehmigung des Inhabers einer
Wohnung Schlüssel zu Zimmern oder Behältnissen in der letzteren anfertigen oder Schlösser an
denselben öffnen, ohne Genehmigung des Hausbesitzers oder seines Stellvertreters einen
Hausschlüssel anfertigen, oder ohne Erlaubniß der Polizeibehörde Nachschlüssel oder Dietriche
verabfolgen;
Gewerbtreibende, bei denen zum Gebrauche in ihrem Gewerbe geeignete, mit dem gesetzlichen
Eichungsstempel nicht versehene oder unrichtige Maße, Gewichte oder Waagen vorgefunden
werden, oder welche sich einer anderen Verletzung der Vorschriften über die Maß- und
Gewichtspolizei schuldig machen;
Gewerbtreibende, welche in Feuer arbeiten, wenn sie die Vorschriften nicht befolgen, welche von
der Polizeibehörde wegen Anlegung und Verwahrung ihrer Feuerstätten, sowie wegen der Art und
der Zeit, sich des Feuers zu bedienen, erlassen sind.

Im Falle der Nr. 2 ist neben der Geldstrafe oder der Haft auf die Einziehung der vorschriftswidrigen
Maße, Gewichte, Waagen oder sonstigen Meßwerkzeuge zu erkennen.

§. 370.

Mit Geldstrafe bis zu einhundertfunfzig Mark oder mit Haft wird bestraft:

wer unbefugt ein fremdes Grundstück, einen öffentlichen oder Privatweg oder einen Grenzrain
durch Abgraben oder Abpflügen verringert;
wer unbefugt von öffentlichen oder Privatwegen Erde, Steine oder Rasen, oder aus Grundstücken,
welche einem Anderen gehören, Erde, Lehm, Sand, Grand oder Mergel gräbt, Plaggen oder Bülten
haut, Rasen, Steine, Mineralien, zu deren Gewinnung es einer Verleihung, einer Konzession oder
einer Erlaubniß der Behörde nicht bedarf, oder ähnliche Gegenstände wegnimmt;
wer von einem zum Dienststande gehörenden Unteroffizier oder Gemeinen des Heeres oder der
Marine ohne die schriftliche Erlaubniß des vorgesetzten Kommandeurs Montirungs- oder
Armaturstücke kauft oder zum Pfande nimmt;
wer unberechtigt fischt oder krebst;
wer Nahrungs- oder Genußmittel von unbedeutendem Werthe oder in geringer Menge zum
alsbaldigen Verbrauche entwendet. Eine Entwendung, welche von Verwandten aufsteigender Linie
gegen Verwandte absteigender Linie oder von einem Ehegatten gegen den anderen begangen
worden ist, bleibt straflos;
wer Getreide oder andere zur Fütterung des Viehes bestimmte oder geeignete Gegenstände wider
Willen des Eigenthümers wegnimmt, um dessen Vieh damit zu füttern.

In den Fällen der Nr. 5 und 6 tritt die Verfolgung nur auf Antrag ein. Die Zurücknahme des Antrages
ist zulässig.

Artikel II.

Hinter die §§. 49, 103, 223, 296, 353 und 366 des Strafgesetzbuchs werden die folgenden neuen §§.
49a., 103a., 223a., 296a., 353a. und 366 a., hinter die Nr. 8 des §. 361 wird die neue Nr. 9
eingestellt:

§. 49 a.

Wer einen Anderen zur Begehung eines Verbrechens oder zur Theilnahme an einem Verbrechen
auffordert, oder wer eine solche Aufforderung annimmt, wird, soweit nicht das Gesetz eine andere



Strafe androht, wenn das Verbrechen mit dem Tode oder mit lebenslänglicher Zuchthausstrafe
bedroht ist, mit Gefängniß nicht unter drei Monaten, wenn das Verbrechen mit einer geringeren
Strafe bedroht ist, mit Gefängniß bis zu zwei Jahren oder mit Festungshaft von gleicher Dauer
bestraft.
Die gleiche Strafe trifft denjenigen, welcher sich zur Begehung eines Verbrechens oder zur
Theilnahme an einem Verbrechen erbietet, sowie denjenigen, welcher ein solches Erbieten annimmt.
Es wird jedoch das lediglich mündlich ausgedrückte Auffordern oder Erbieten, sowie die Annahme
eines solchen nur dann bestraft, wenn die Aufforderung oder das Erbieten an die Gewährung von
Vortheilen irgend welcher Art geknüpft worden ist.
Neben der Gefängnißstrafe kann auf Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte und auf Zulässigkeit von
Polizei-Aufsicht erkannt werden.

§. 103 a.

Wer ein öffentliches Zeichen der Autorität eines nicht zum Deutschen Reich gehörenden Staats oder
ein Hoheitszeichen eines solchen Staats böswillig wegnimmt, zerstört oder beschädigt oder
beschimpfenden Unfug daran verübt, wird mit Geldstrafe bis zu sechshundert Mark oder mit
Gefängniß bis zu zwei Jahren bestraft.

§. 223 a.

Ist die Körperverletzung mittels einer Waffe, insbesondere eines Messers oder eines anderen
gefährlichen Werkzeuges, oder mittels eines hinterlistigen Ueberfalls, oder von Mehreren
gemeinschaftlich, oder mittels einer das Leben gefährdenden Behandlung begangen, so tritt
Gefängnißstrafe nicht unter zwei Monaten ein.

§. 296 a.

Ausländer, welche in Deutschen Küstengewässern unbefugt fischen, werden mit Geldstrafe bis zu
sechshundert Mark oder mit Gefängniß bis zu sechs Monaten bestraft.
Neben der Geld- oder Gefängnißstrafe ist auf Einziehung der Fanggeräthe, welche der Thäter bei
dem unbefugten Fischen bei sich geführt hat, ingleichen der in dem Fahrzeuge enthaltenen Fische
zu erkennen, ohne Unterschied, ob die Fanggeräthe und Fische dem Verurtheilten gehören oder
nicht.

§. 353 a.

Ein Beamter im Dienste des Auswärtigen Amtes des Deutschen Reichs, welcher die
Amtsverschwiegenheit dadurch verletzt, daß er ihm amtlich anvertraute oder zugängliche
Schriftstücke oder eine ihm von seinem Vorgesetzten ertheilte Anweisung oder deren Inhalt
Anderen widerrechtlich mittheilt, wird, sofern nicht nach anderen Bestimmungen eine schwerere
Strafe verwirkt ist, mit Gefängniß oder mit Geldstrafe bis zu fünftausend Mark bestraft.
Gleiche Strafe trifft einen mit einer auswärtigen Mission betrauten oder bei einer solchen
beschäftigten Beamten, welcher den ihm durch seinen Vorgesetzten amtlich ertheilten Anweisungen
vorsätzlich zuwiderhandelt, oder welcher in der Absicht, seinen Vorgesetzten in dessen amtlichen
Handlungen irre zu leiten, demselben erdichtete oder entstellte Thatsachen berichtet.

§. 361.

9. wer Kinder oder andere unter seiner Gewalt stehende Personen, welche seiner Aufsicht
untergeben sind und zu seiner Hausgenossenschaft gehören, von der Begehung von Diebstählen,
sowie von der Begehung strafbarer Verletzungen der Zoll- oder Steuergesetze oder der Gesetze zum



Schutze der Forsten, der Feldfrüchte, der Jagd oder der Fischerei abzuhalten unterläßt. Die
Vorschriften dieser Gesetze über die Haftbarkeit für die den Thäter treffenden Geldstrafen oder
anderen Geldleistungen werden hierdurch nicht berührt.
In den Fällen der Nr. 9 kann statt der Haft auf Geldstrafe bis zu einhundertfunfzig Mark erkannt
werden.

§. 366 a.

Wer die zum Schutze der Dünen und der Fluß- und Meeresufer, sowie der auf denselben
vorhandenen Anpflanzungen und Anlagen erlassenen Polizei-Verordnungen übertritt, wird mit
Geldstrafe bis zu einhundertfunfzig Mark oder mit Haft bestraft.

Artikel III.

Bei den Handlungen, welche vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes begangen sind, wird das
Erforderniß des Antrages auf Verfolgung, sowie die Zulässigkeit der Zurücknahme nach den
bisherigen Gesetzen beurtheilt.

Artikel IV.

Wo in dem Strafgesetzbuche der Betrag einer Geldstrafe oder einer Buße in der Thalerwährung
ausgedrückt ist, tritt der entsprechende Betrag in Reichswährung an die Stelle.

Artikel V.

Der Reichskanzler wird ermächtigt, den Text des Strafgesetzbuchs, wie er sich aus den in den
Artikeln I., II. und IV. festgestellten Aenderungen der Fassung ergibt, unter Weglassung der §§. 287
und 337 durch das Reichs-Gesetzblatt bekannt zu machen.

Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrift und beigedrucktem Kaiserlichen
Insiegel.

Gegeben Berlin, den 26. Februar 1876.

(L. S.) Wilhelm.
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(Nr. 1052.) Gesetz, betreffend das Alter der Großjährigkeit. Vom 17. Februar 1875.

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser, König von Preußen etc.

verordnen im Namen des Deutschen Reichs, nach erfolgter Zustimmung des Bundesraths und des
Reichstags, was folgt:

§. 1.

Das Alter der Großjährigkeit beginnt im ganzen Umfange des Deutschen Reichs mit dem
vollendeten achtzehnten Lebensjahre.

§. 2.

Als gegenstandslos gestrichen, gemäß RGBl-1609191-Nr.28-Erstes Bereinigungsgesetz

§. 3.

Dieses Gesetz tritt mit dem 1. Januar 1876 in Kraft.

Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrift und beigedrucktem Kaiserlichen
Insiegel.
Gegeben Berlin, den 17. Februar 1875.

(L. S.)  Wilhelm.
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